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Ernst Deuerlein

Föderalismus
Die historischen und philosophischen Grundlagen des föderativen Prinzips

Föderalismus — verkannt oder unbekannt?

„Hat der Föderalismus versagt?" — „Nationa-
lismus und Föderalismus/ Strukturprinzipien 
des alten und des neuen Europa" — „Besat-
zungs-Föderalismus auf Hochglanz?" — „Fö-
deralismus im Fernseh-Test" — „Deutsche 
Wirklichkeit gegen Kanzlei-Föderalismus" — 
„Vom kranken zu einem gesunden Föderalis-
mus" — „Föderalismus: Schablone von gestern 
oder Revolution von morgen?" — „Der Kanz-
lei-Föderalismus drängt vor: Neue Gefahren 
für den Bund" — „Unbeirrbarer Föderalismus 
unter der Lupe" — „Der Föderalismus im tech-
nischen Zeitalter" — „Reform überfällig: Krise 
und Bewährung des Föderalismus" — „Wir 
suchen einen neuen Föderalismus" — „Unbe-
hagen am Föderalismus?" — „Vom Geist und 
Ungeist des Föderalismus" — „Renaissance 
des Föderalismus?" — „Föderalismus im Kul-
turellen" — „,Große Gesellschaft' — Plan 
eines .schöpferischen Föderalismus'" — „Der 
Föderalismus vor der Zukunft" — „Auf dem 
Weg zum kooperativen Föderalismus?" — 
„Vom Gesetzgebungs- zum Verwaltungsföde-
ralismus" — „Subventionen — eine Gefähr-
dung des Föderalismus?" — „Föderalismus — 
Hemmnis oder Antrieb?" — „Fassadenföde-
ralismus" — „Bundesrepublik krankt an zuviel 
Föderalismus".

Diese Überschriften von Artikeln, Aufsätzen 
und Zuschriften deutschsprachiger Zeitungen 
und Zeitschriften, die beliebig vermehrt wer-
den können, sprechen feststellend, fragend, 
zweifelnd und warnend einen Begriff des poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesell-
schaftlichen Lebens, der seit über 150 Jahren 
die Entwicklung in Deutschland begleitet, an 
— den Begriff Föderalismus. Dieser teilt das 
Schicksal zahlreicher politischer Begrilfe, die 
in aller Munde sind: Je mehr über sie geredet 
wird, um so weniger werden sie verstanden.

Obwohl der Begriff Föderalismus in politi-
schen Reden und Aufsätzen, in den Schlagzei-
len der Presse und in den Meldungen und 
Kommentaren der Massenmedien gängig ist, 
gibt es keine allgemein anerkannte und ver-

bindliche Deutung und Bestimmung. Dieser 
Umstand ist Grund dafür, daß unter dem Dach 
des Begriffes Föderalismus verschiedenartige, 
ja gegensätzliche Auffassungen und Vorstel-
lungen Unterschlupf suchen und finden. Föde-
ralismus ist heute weithin ein politisches 
Schlagwort, das nach Standort und Einstellung 
des Betrachters und Beobachters schillert. Die 
dadurch veranlaßte Unsicherheit trägt ent-
scheidend zum Mißverständnis, zur Verdächti-
gung und vor allem auch zur Ideologisierung 
des Begriffes Föderalismus bei. Dessen Fehl-
beurteilung wird gefördert sowohl durch Ver-
treter politischer Auffassungen, die sich zu 
Unrecht auf das föderative Prinzip beziehen, 
indem sie es zu einem politischen Glaubens-
bekenntnis machen, als auch durch Gegner des 
Föderalismus, die daran interessiert sind, die-
sen vorsätzlich oder fahrlässig in Mißkredit 
zu bringen. Die polemische Auseinanderset-
zung mit dem Begriff Föderalismus entspringt 
der Unkenntnis über dessen Entstehung, Um-
fang und Bedeutung. Dazu kommt ein inner-
deutsches Gefälle in der Beurteilung des Föde-
ralismus und in der Einstellung zum föderati-
ven Prinzip — ein Umstand, über den Gerhard 
Schulz bemerkt:
„Es wäre ein kaum entschuldbarer Fehler, 
vom deutschen Föderalismus im allgemeinen 
zu sprechen. Noch heute hat, wenn im Osten 
oder im Norden Deutschlands vom Föderalis-
mus gesprochen wird, da

1

s Wort einen anderen 
Klang als in Süddeutschland, etwa in Bayern, 
wo es in Kreisen, deren repräsentativer Rang 
außer Zweifel steht, ein nicht fortzudenkender 
Bestandteil des politischen Denkens und For-
derns geworden ist und in weiten Teilen der 
Bevölkerung fast tagtäglich in Zeugnissen und 
Ansprachen eine überaus lebendige Existenz 
nachweist." )
Diese nur skizzierten Hindernisse für das Ver-
ständnis des Begriffes Föderalismus schlagen 
in den eingangs zitierten Überschriften von

1) G. Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur. 
Verfassungspolitik und Reichsreform in der Wei-
marer Republik, Bd. I, Berlin 1963, S. 9.



Leitartikeln, Aufsätzen und Diskussionsbeiträ-
gen und in den Ergebnissen demoskopischer 
Befragungen über föderative Strukturen und 
Einrichtungen und über den Begriff Föderalis-
mus durch.
Das Institut für Demoskopie Allensbach legte 
zwischen 1951 und 1962 einem repräsentativen 
Querschnitt der Bevölkerung der Bundesrepu-

blik Deutschland und West-Berlins folgende 
Frage vor: „In Bonn gibt es außer dem Bundes-
tag noch einen Bundesrat. Können Sie mir 
sagen, wozu der Bundesrat da ist?" Diese 
Frage, die Aufschluß über die Kenntnis der 
föderativen Struktur der Bundesrepublik 
Deutschland begehrte, wurde wie folgt be-
antwortet:

Die gleiche Einrichtung, das Institut für Demo-
skopie Allensbach, stellte im Juni 1952 und im 
Januar 1960 einem repräsentativen Quer-
schnitt der Bevölkerung die Frage: „Was wür-
den Sie dazu sagen, wenn alle Länderregie-
rungen — also auch die Regierung in 
(Name der jeweiligen Landeshauptstadt) — 
aufgelöst würden und es gäbe nur noch die 
Bundesregierung in Bonn? Wie gefällt Ihnen 
dieser Vorschlag?" Die Frage wurde folgender-
maßen beantwortet:

Bei einer Ende 1965 durchgeführten Umfrage 
der „Wickert Institute Tübingen für Markt-
und Meinungsforschung im In- und Ausland" 
wußten nur 11 Prozent der Männer und 3 Pro-
zent der Frauen richtig anzugeben, was Föde-
ralismus ist. In Niedersachsen wußten die mei-
sten Bescheid, nämlich 14 Prozent, in Baden-
Württemberg die wenigsten, nämlich 5 Pro-
zent der Befragten. Eine Aufschlüsselung nach 
Berufen ergab, daß 14 Prozent der Angestell-
ten, 6 Prozent der Selbständigen und 2 Pro-

zent der Arbeiter in der Lage waren, eine 
richtige Antwort auf die Frage nach dem 
Föderalismus zu geben. Den Befragten wurde 
anschließend von den Befragern erklärt, was 
Föderalismus ist. Daraufhin wurde ihnen die 
Frage vorgelegt, ob sie sich für oder gegen 
den Föderalismus aussprechen. 77 Prozent der 
Männer und 92 Prozent der Frauen entschie-
den sich nach der Unterrichtung für den 
Föderalismus.
Diese Ergebnisse beweisen eine bemerkens-
werte Unkenntnis über ein Strukturprinzip des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland. Zwar wird über den Föderalis-
mus gesprochen und geschrieben, er ist jedoch 
unbekannt. Er gerät dadurch zwangsläufig in 
das Zwielicht politischer Gesinnungen oder 
administrativer Deutungen und gilt als Teil 
propagandistischer Vorstellungen oder politi-
scher Haltungen — als Relikt der auf Um-
erziehung besessenen Besatzungsmächte, als 
Tarnung des gesamtstaatsfeindlichen bayeri-
schen Partikularismus, als Vorwand katholi-
scher Absonderlichkeiten und Eigenarten, als 
Erklärung hanseatischer Distanziertheit oder 
als Instrument antiquierter Bürokratie. Wenn 
der Föderalismus, wie Carlo Schmid am 2. De-
zember 1966 vor dem Bundesrat ausführte, 
„eine gute, gerade im Massenzeitalter not-
wendige Sache" 2) ist, dürfen weder seine 
Eigenschaften noch seine Entwicklungen im 
Dunkeln bleiben.

2) Sten. Ber. Bundesrat, 302. Sitzung v. 2. Dezember 
1966, S. 253 f.



Herkunft und Inhalt der Begriffe „Foedus", „Federalisme" und
„Föderalismus"

Das lateinische Wort „foedus", Genetiv „foe-
deris", meint u. a. „Bund“ und „Bündnis". Der 
römische Dichter Publius Ovidius Naso spricht 
z. B. vom „foedus sociale", womit er die 
Gesellschaft, vor allem die Gesellschaftsstruk-
tur meint.
Im Imperium Romanum hießen die bündnis-
fähig erkannten Stammeseinheiten „foederati". 
Sie befanden sich zum „Hegemon, dem römi-
schen Reich, in einer Art vasallitischer Ab-
hängigkeit. Dieses foedus blieb auch nach der 
Landnahme der Germanen auf römischem Bo-
den und der Gründung selbst

3
ändiger Reiche 

formell anerkannt" ). Durch die Tat Chlod-
wigs wurde das foedus, das einzelne Franken-
fürsten mit Rom verbunden hatte, beseitigt. 

Im Mittelalter waren die Bezeichnungen „foe-
dus" und „confoederatio" im Sinne von 
„Bund" und „Bündnis" in Verträgen ge-
bräuchlich. Die bekannteste Verwendung des 
weiterentwickelten Wortes „confoederatio" 
erfolgte bei der „Confoederatio cum principi-
bus ecclesiasticis" des Kaisers Friedrich II. 
von 1220. Es handelte sich dabei um ein Ab-
kommen zwischen gleichberechtigten Partnern. 

Die Föderaltheologie des 16. und 17. Jahrhun-
derts trug entscheidend zur Verbreitung des 
Begriffes „foedus" bei. Sie vertrat die Ansicht, 
der biblische Hauptbegriff des „Bundes" sei 
Schlüsselbegriff für die Bestimmung des Ver-
hältnisses von Gott und Mensch und die Dar-
stellung von Kontinuität und Diskontinuität 
der Heilsgeschichte im Alten und Neuen Testa-
ment. Huldrich Zwinglis Schüler Heinrich Bul-
linger gab einer 1534 veröffentlichten Schrift 
den bezeichnenden Titel „De foedere et testa-
mento Dei unico et aeterno".
Die Ansichten der Föderaltheologie beeinfluß-
ten die politischen und staatsrechtlichen Auf-
fassungen vornehmlich des 16. und 17. Jahr-
hunderts. Johann Althusius verwendete zwar 
in seiner erstmals 1603 erschienenen „Politica 
methodice digesta" den Begriff „fedus", er-
setzte ihn jedoch weitgehend durch die Be-
zeichnung „consociatio". Hugo Grotius erör-
terte in seinem Werk „De jure belli ac pacis" 
(1625) „foedera äqualia und inäqualia". Die 
erste Vereinigung der Neuenglandstaaten 
1634 bezeichnete sich als „conferation". Sa-
muel Freiherr von Pufendorff erklärte in sei-3

3) H. Mitteis, Der Staat des Hohen Mittelalters,
Weimar 19555, S. 26.

ner 1667 unter dem Pseudonym „Severinus de 
Monzambano" veröffentlichten Schrift „De 
statu imperii Germanici", „ad. foederatorum 
aliquod systema ultro vergit" — „ohne ein 
föderatives System geht das Reich zu Ende". 
Montesquieu sprach in Buch IX seines „Esprit 
des Lois" (1748) von einer föderativen Repu-
blik. Dem Philosophen Immanuel Kant war 
der Begriff „Föderalismus" in seiner heutigen 
Schreibweise bekannt. In den französischen 
Staatsschriften des 18. Jahrhunderts wurde das 
Heilige Römische Reich deutscher Nation stets



als „Le Corps Germanique" oder „La foedera-
tion Germanique” bezeichnet.
Endgültig setzte sich der Begriff „Föderalis-
mus" in den Auseinandersetzungen über die 
Verfassungsstruktur der Vereinigten Staaten 
von Amerika durch. Die „Föderalist Papers", 
Empfehlungen und Vorschläge zur Lösung der 
zunächst unüberwindbar scheinenden Schwie-
rigkeiten bei der staatlichen Gestaltung der 
nordamerikanischen Kolonien, erbrachten die 
Ausprägung und den Durchbruch des Begrif-
fes.
Die politisch-staatsrechtliche Publizistik in 
Europa übernahm zunächst die englische 
Schreibweise des Begriffes „Föderalismus", 
nämlich „federalisme". In zahlreichen deut-
schen Veröffentlichungen der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ist entweder die Schreibweise 
„Föderalismus" oder „Federalisme" oder beide 
Schreibweisen nebeneinander festzustellen. 
Schließlich setzte sich in Deutschland die 
Schreibweise „Föderalismus" durch. Zahlreiche 
politische und verfassungsrechtliche Autoren 
verwandten anstelle des Begriffes „Föderalis-
mus" und „föderativ" die Bezeichnungen „Bun-
desstaat" und „bundesstaatlich". Dieser Um-
stand erklärte die Tatsache, daß zahlreiche 
staatsrechtliche Nachschlagewerke und Unter-
suchungen des 19. Jahrhunderts den Begriff 
„Föderalismus" nicht ausweisen. Seine Stelle 
nimmt die Bezeichnung Bundesstaat ein. Die 
Gleichsetzung Föderalismus = Bundesstaat 
führte zwangsläufig dazu, daß föderative Vor-
stellungen, die über das Staatsrecht hinaus-
gingen, lange nicht verständlich waren. Diese 
Feststellung gilt für Pierre-Joseph Proudhon, 
Karl Georg Winkelblech, Constantin Frantz 
und Julius Fröbel. Während die Politiker und 
Staatsrechtslehrer der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts den Begriff Bundesstaat der 
Bezeichnung Föderalismus vorzogen, entwik-
kelten Proudhon, Winkelblech, Fröbel und 
Frantz eine weitergehende Vorstellung des Be-
griffes Föderalismus.
Der Föderalismus ist zunächst ein staatsrecht-
licher Begriff im Sinne des Verfassungsrechts. 
Diese Deutung macht jedoch nur einen Teil 
seiner Aussage aus. Der Föderalismus ist aber 
auch ein philosophischer und soziologischer 
Begriff. Hans Nawiasky verwies in seinen 
1948 veröffentlichten „Notes sur le concept 
,federalisme' " auf Notwendigkeit und Begrün-
dung dieser Unterscheidung:
„Historisch gesehen, sind die föderalistischen 
Institutionen vom Staatenbund zum Bundes-
staat entwickelt worden. Wenn es sich darum 
handelt, diese Tatsache im öffentlichen Recht 

zu definieren, ist der Begriff des .Föderalis-
mus' in seinem eigentlichen Sinne verwen-
det. Man benutzt ihn aber auch im Gebiet des 
sozialen, ökonomischen und kulturellen Le-
bens, wo er dazu dient, die Organisationen zu 
charakterisieren, die auf dem Prinzip der Er-
haltung autonomer Gruppen aufbauen, jedoch 
unter Einsicht in die Notwendigkeit h

4

öherer 
Verbindungen. Die beiden Grenzbegriffe des 
Föderalismus wären der Föderalismus als Be-
griff des öffentlichen Rechts und der Födera-
lismus als philosophischer und soziologischer 
Begriff. Im ersten Falle denkt man an den 
Bundesstaat, im zweiten an eine menschliche 
Gemeinschaft mit hierarchischem Aufbau, be-
gründet auf dem Subsidiaritätsprinzip." ) 
Die Unterscheidung zwischen einem 1. ver-
fassungsrechtlichen Föderalismus und einem 
2. philosophischen und soziologischen, einem 
allgemeinen Föderalismus bietet sich nicht nur 
auf Grund der geschichtlichen Entwicklung, 
sondern auch auf Grund der dazu vorgetrage-
nen Auffassungen und Vorstellungen an.
Wie das hier nur skizzierte Hervortreten des 
Begriffes Föderalismus ausweist, wurde dieser 
erst im ausgehenden 18. Jahrhundert allge-
mein bekannt, und zwar in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Seine Verbreitung in 
Europa erfolgte durch die Schilderung der 
amerikanischen Verfassungsverhältnisse durch 
Alexis de Tocqueville. Seine Erörterung war 
begleitet von dem Bestreben, die davon ange-
sprochenen Erscheinungen des gesellschaftli-
chen und staatlichen Lebens auch in der Ver-
gangenheit nachzuweisen. Diese Begriffsbil-
dung vollzog sich im Rahmen der Entstehung 
des modernen historischen Bewußtseins; sie 
blieb vornehmlich in bezug auf die von ihr 
beanspruchten früheren Vorgänge nicht un-
widersprochen.
Für das geschichtliche Verständnis des Begrif-
fes Föderalismus ist deshalb zu unterscheiden 
zwischen
a) politischen und gesellschaftlichen Ordnun-
gen und Gesellungen, die föderative Elemente 
und Formen entwickelten und zeigten, und 
b) zeitgenössischen Ansichten und Ideen, die 
diese Erscheinungen erklärten oder ihre Bil-
dung forderten.
Föderative Vorstellungen und föderative Ord-
nungen beeinflußten sich gegenseitig; beide 
hinterließen in der europäischen Geschichte 
eine tiefe Spur. Deren Entstehung und Ver-
lauf sind bisher unzureichend ermittelt.

4) H. Nawiasky, Notes sur le concept „Federa-
lisme", in: Politeia, Vol. I (1948/49), S. 7 ff.



A. DIE ENTWICKLUNG FÖDERATIVER ORDNUNGEN UND
VORSTELLUNGEN

I. Beispiele und Auffassungen bis zur Verkündung der Verfassung 
der Vereinigten Staaten von Amerika

1. Das

Der die politischen Auffassungen nachhaltig 
beeinflussende und bestimmende Staat der 
Griechen war die Polis. Sie ist der um eine 
städtische Siedlung aufgebaute Staat, eine 
Bürgergemeinde aller freien Männer. In der 
Polis fand der griechische Geist seine poli-
tische Form, von der Victor Ehrenberg sagt, 
sie sei durch eine großartige Kolonisation für 
die politische Ausgestaltung der ganzen Mit-
tel
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meerwelt von grundlegender Bedeutung ge-
worden. Auch Rom habe seine Entwicklung als 
Polis begonnen. In ihr habe das Abendland 
die Staatsform geschaffen, die endgültig erst 
das Imperium Romanum überwinden sollte. 
Die Polis bedeutet gegenüber der bürokrati-
schen und theokratischen Despotie der orien-
talischen Reiche den schärfsten Protest. Zum 
erstenmal gewinnen in der Polis Begriffe wie 
Freiheit und Gleichheit, Autonomie und De-
mokratie Farbe und Leben: „Die Polis ist die 
völlig unmonarchische Staatsform; was das 
Abendland an Widerstand aufgebracht hat 
gegen das L’tat c'est moi‘ des Absolutismus, 
geht — in Praxis und Theorie — letztlich auf 
die griechische Polis zurück." )
Eine deckungsgleiche Übersetzung des Begrif-
fes Polis ist nicht möglich, weshalb dieser in 
der Regel unübersetzt bleibt. Als vorstellbare 
Übersetzungen bieten sich an „Gemeindestaat" 
oder „Stadtstaat". Die mit beiden Begriffen 
verbundenen Vorstellungen sind in der Be-
zeichnung Polis vorhanden. Die Polis bietet 
in ihrer Erscheinung das „Bild des Staates, der 
frei und autonom, selbstgenügsam und selbst-
gewiß ist, der sich um das städtische Zentrum 
im Raum, um das kultische im Geiste lagert" 
— das Bild eines Staates, der eine engräumige 
und geschlossene Einheit darstellt. Bürger der 
Polis, Polite, ist, wer das Bürgerrecht, die Poli-
teia, besitzt. Das viel und gerne zitierte Wort 
des Philosophen Aristoteles, der Mensch sei 
ein politisches Lebewesen, besagt nicht, der 
Mensch sei ein politisches Wesen schlechthin,

5) V. Ehrenberg, Polis und Imperium. Beiträge zur 
Alten Geschichte, hrsg. v. K. F. Stroheker und 
A. J. Graham, Zürich und Stuttgart 1965, S. 10.

antike Vorbild: Der Achäische Bund

sondern bedeutet, wie Ehrenberg betont, der 
Mensch ist ein zur Polis gehöriges Wesen. 
Das Wort „Politeia" bedeutet aber nicht nur 
Bürgerrecht, es bezeichnet auch die Bürger-
schaft, die Staatsverfass
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ung und den gesamten 
Staatsaufbau; alles, was die Wirklichkeit der 
Polis ausmacht, ist „Politeia": „Das abstrakte 
Wort spiegelte die Einheit des Staatsbürger-
tums wider, nicht nur die Summe seiner Glie-
der, sondern den lebendigen Körper aus Regie-
renden und Regierten und das politische Le-
ben, das das Leben und Wesen der Bürger 
ausmachte." )

Die Bezeichnungen „Polis" und „Politeia" sind 
eingegangen in unseren weitgreifenden und 
tiefschichtigen Begriff „Politik". Die griechi-
sche Polis, Urform und Leitbild des europäi-
schen Staates, lebt, in dem Begriff „Politik" 
weiter.

Die Polis stand auch den griechischen Philo-
sophen, die das Wesen des Staates beschrie-
ben und bestimmten, vor allem Plato und 
Aristoteles, vor Augen. Die beiden gingen in 
ihren staatsphilosophischen Darlegungen stets 
von der ihnen bekannten Polis, dem überschau-
baren Stadtstaat, aus. Alle Begriffe und Vor-
stellungen entwickelten sie aus der Struktur 
der Polis. Dieser Umstand wurde für das poli-
tische Denken Europas entscheidend.

Die Griechen formten im Verlauf ihrer Ge-
schichte jedoch nicht nur die Polis, sondern 
auch über die einzelne Polis hinausgreifende 
zwischenstaatliche und überstaatliche Organi-
sationen und Ordnungen. Es handelt sich da-
bei um Bündnisse, Staatenbünde und auch 
Bundesstaaten. Victor Ehrenberg nennt in sei-
ner Studie „Der Staat der Griechen" als des-
sen Erscheinungsform sowohl Polis als auch 
Staatenbund und Bundesstaat7). Er befindet 
sich dabei in Übereinstimmung mit allen Auto-
ren sowohl der griechischen Geschichte als 
auch der Entfaltung des föderativen Prinzips.

6) V. Ehrenberg, Der Staat der Griechen, 2 Teile, 
Teil I, Leipzig 1957, S. 29.
7) Ehrenberg, a. a. O., Teil I, S. 78 ff.



Durch die zwischenstaatlichen Beziehungen, 
durch den Verkehr der Poleis untereinander, 
entstanden in zahllosen Vor- und Zwischen-
stufen Bündnisse, Bünde und schließlich auch 
hündische Ordnungen, die mit dem modernen 
Begriff „Bundesstaat" belegt werden.
Als der Auffassung des Bundesstaates am 
nächsten gekommen gilt übereinstimmend der 
Achäische Bund, der die griechische Entwick-
lung maßgebend bestimmte. Uber die dahin 
führende Entwicklung sagt Helmut Berve in 
seiner 1933 erschienenen „Griechischen Ge-
schichte": „Es ist nicht zu leugnen, noch einmal 
erhebt sich um die Mitte des dritten Jahrhun-
derts das politische Leben Griechenlands im 
verzweifelten Ringen um seine Existenz zwi-
schen den großen Mächten zu gestaltender 
Tat, noch einmal entfaltet das Hellenentum 
des Mutterlandes eine hohe staatsbildende 
Kraft. In der Form des Bundesstaates (Koinon), 
den Bürgerrechtsverleihungen Synoikismen, 
landschaftliche und stammesmäßige Bünde, 
Symmachien und Friedensverbände seit Gene-
rationen vorbereitet haben, ersteht eine neue 
große Schöpfung von überzeitlichem und über-
lokalem Wert. Sie wird, nicht anders als die 
hellenistische Monarchie, getragen von der 
unverbrauchten Kraft bisher fast geschichts-
loser nordwestgriechischer Stämme, die jetzt 
erst zu politischer Bewußtheit gelangen und 
dank der ihnen eigenen Verbindung von Frei-
heitlichkeit und gesammelter Kraft auf dem 
Grund ihrer alten landschaftlichen Stammes-
einheit ein Staatsgebäude errichten, weit ge-
nug, auch das hellenische Polisleben in seiner 
gegenwärtigen kom
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munalen Form noch orga-
nischer, als es die Monarchien vermögen, in 
sich aufzunehmen. Um 240 etwa scheint dieser 
neue Gestaltungsprozeß im Achäischen und 
Aitolischen Bund vollzogen." )
Ausführlich geht Berve auf Zusammenschluß, 
Aufbau und Gestalt des älteren griechischen 
Bundesstaates, des Aitolischen Bundes, ein: 
„Kern des Aitolischen Bundes, des älteren der 
beiden Staatengebilde, ist naturgemäß Aito-
lien mit seinen Nachbarländern, ein Gebiet 
von dörflichen Siedlungen und Gaugemeinden, 
zu denen sich bald die dem Bunde beitreten-
den Städte gesellen. Alle diese Einheiten sind 
gleich geachtet; keine gilt als Hauptort oder 
Zentrum, vielmehr besitzt die Vereinigung 
überhaupt nur einen sakralen Mittelpunkt im 
Apollonheiligtum zu Thermon. Sämtliche Bun-
desglieder sind wirtschaftlich durch Maß- und 
Münzeinheit miteinander verbunden, rechtlich 

aber in einer Weise zusammengeschlossen, die 
das Vereinheitlichende der neuen Staatsform 
besonders deutlich werden läßt, indem nämlich 
jeder Angehörige einer Gemeinde in jeder 
andern Gemeinde des Bundes rechtsgültig 
Land erwerben und eine Ehe eingehen kann. 
Dem entspricht es, daß die allgemeine Bun-
desversammlung, die jährlich zweimal in Ther-
mon tagt, den Vollbürgern aller Gliedstaaten 
offensteht, mag auch die Abstimmung nicht 
personal, sondern nach Gemeinden erfolgen. 
Diese Bundesversammlung, an deren Stelle im 
Kriege das Bundesaufgebot tritt, entscheidet 
über Krieg, Frieden und auswärtige Verträge, 
sie hat gesetzgebende Gewalt und wählt die 
Behörden, während die laufenden Geschäfte 
ein öfters zusammentretender Rat erledigt, 
dessen tausend Mitglieder von den einzelnen 
Gemeinden gemäß ihrer Größe delegiert wer-
den. Die eigentliche Exekutive liegt seit etwa 
280 bei einem gewählten eponymen Strategen 
und einigen ebenfalls gewählten Nebenbeam-
ten wie dem Reiterführer, Flottenkommandan-
ten oder Kanzler. Im Verein mit dem Bundes-
rat repräsentieren sie und, wie es dem monar-
chischen Sinn der Zeit entspricht, vornehmlich 
der Stratege, der freilich nur jedes zweite Jahr 
wiederwählbar ist, die in den Machtkämpfen 
der Epoche notwendige starke Zentralgewalt, 
der die Vertretung des Bundes nach außen, 
Heeresführung, Söldnerwerbung und etwaige 
Steuerumlagen, Schiedsgericht zwischen den 
einzelnen Bundesgliedern und sogar eine 
Münzhoheit, wenigstens für die Edelmetall-
prägung, zusteht." 9)

8) H. Berve, Griechische Geschichte, 2 Bde, Bd. 2, 
Freiburg im Breisgau 1933, S. 286 f. 9) Berve, a. a. O., Bd. 2, S. 287.

Auch den jüngeren griechischen Bundesstaat, 
den Achäischen Bund, untersucht Berve sorg-
fältig. Er bemerkt über dessen Entstehung und 
Struktur: „Dem aitolischen Koinon war der 
seit 280 aus einer Vereinigung achäischer 
Städte sich entwickelnde Achäische Bund, der 
um die Mitte des Jahrhunderts über seine 
Landschaftsgrenzen hinausgriff, durchaus ähn-
lich. Auch in ihm dominierte nicht eine Polis, 
Mittelpunkt war vielmehr der Tempel des 
Zeus Amarios zu Aigion. Bundesversammlung, 
Bundesrat, gewählte Beamte bestanden wie in 
Aitolien, ebenso seit etwa 255 das Amt eines 
leitenden Strategen. Nur in einigen oligarchi-
schen Elementen, einer timokratisch organi-
sierten kleineren Bundesversammlung neben 
der großen Zusammenkunft oder einem Kon-
trollorgan von zehn Demiurgen, traten ge-
wisse Unterschiede hervor. Daß kleinere land-
schaftliche Bünde, die übrigens zum Teil den 
großen Verbänden beitraten, das Koinon der 



Boioter beispielsweise, der Phoker oder der 
Arkader, sich ähnlich gestalteten, daß ferner 
während der vierziger Jahre die Griechen-
städte der Kyrenaika und wenig später die 
Epeiroten einen solchen Bundesstaat konsti-
tuierten, zeugt nicht minder als die ungewöhn-
liche Verwandtschaft des Achäischen und Aito-
lischen Bundes selbst vom gemeingriechischen 
Charakter dieser neuen staatlichen Form, die 
in beispielhafter Weise die territorialen und 
machtpolitischen Notwendigkeiten 

10

der Gegen-
wart mit dem personalen Geist und politischen 
Gemeinschaftswillen der Griechen zu einer 
selten fruchtbaren Einheit verband und als poli-
tische Schöpfer sich würdig neben der helleni-
stischen Monarchie behaupten konnte." )  
Zurückhaltend beurteilt Ernst Kornemann in 
seiner 1948 erschienenen „Weltgeschichte des 
Mittelmeer-Raumes" die griechischen Zusam-
menschlüsse: „Die beiden großen Staaten-
bünde, der ätolische in Mittelgriechenland und 
der achäische im Peloponnes, schufen ein ge-
wisses Gegengewicht gegen die weitgehende 
staatliche Zersplitterung. Sie führten daneben 
bisher weit zurückgebliebene Gebiete auf die 
Kulturhöhe der fortgeschrittenen Staaten. Für 
Delphi war der Übergang in die ätolische 
Machtsphäre eine Zeit der Blüte; es wurde das 
geistige Haupt von Hellas als Gegenspieler 
gegen das makedonisch gewordene Athen, zu-
gleich ein Zentrum, das bedeutende Dichter 
und literarische Berühmtheiten anzog, und es 
wurde endlich durch die zahllosen Monumente 
der verschiedensten Gemeinden eine .Ruhmes-
halle und ein Freilichtmuseum' von Hellas. 
Aber man darf sich die Wirkung diese
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r Bun-
desschöpfungen, abgesehen von der auf stär-
kere Wahrung des Friedens und der Sicher-
heit, nicht zu groß vorstellen." )
Victor Ehrenberg gibt in seiner bereits er-
wähnten Studie „Der Staat der Griechen" fol-
gende Charakterisierung des Achäischen Bun-
des: „Der achäische Bund war seit alters ein 
Bund von (12, später 10) Poleis, deren Zusam-
menhalt zunächst wohl nur in der Stammes-
gemeinschaft lag, aber ein religiöses Zentrum 
im Tempel des Zeus Homarios bei Aigion be-
saß. Auf die spätere Entwicklung haben diese 
amphiktyonischen Anfänge wenig Einfluß ge-
habt. Es ist wahrscheinlich, daß hier eine 
staatliche Einheit mit gemeinsamem Bürger-
recht . .. schon im 5. Jahrhundert bestanden 

hat. Das einzelne bleibt unsicher, aber der 
Bundesstaat ging dem späten Eintreten der 
Achäer in die allgemeingriechischen Ereignisse 
voraus, als der Staat mit der Einbeziehung 
von Kalydon (um 390) über den korinthischen 
Golf hinübergriff. Nach einer Periode der 
Schwäche waren es die Kämpfe der Diadochen-
zeit, die zu neuem Zusammenschluß zunächst 
von nur vier Städten zwangen. Aratos hat 
dann aus dem Landschaftsbund durch Vereini-
gung mit Sikyon, Korinth, Megara, Epidauros 
u. a. den Herrn fast des ganzen Peloponnes 
und den mächtigsten Staat des griechischen 
Mutterlandes geschaffen, der zeitweise einen 
Flächenraum von etwa 20 000 qkm umfaßte. 
Bis über sechzig Poleis waren Mitglieder des 
Bundes; kein Koinon wurde als solches aus-
genommen, abhängiges Gebiet . . . der einzel-
nen Poleis meist zu selbständigen Mitgliedern 
des Bundes umgestaltet. Darin äußerte sich 
die entschiedene Tendenz, die Macht der Ein-
zelstaaten schwach und im Gleichgewicht zu 
halten, die Bundesgewalt zu stärken. Das glei-
che bezweckte die Aufteilung des Bundes-
gebietes in Bezirke. .. . Die Gliedstaaten muß-
ten oft Besatzungen aus Bundestruppen auf-
nehmen, ja mehrfach erbaten sie sie selbst. 
Nirgends wurde so stark wie hier die Ewigkeit 
der Bindung an den Bund betont; Austritt 
galt als Abfall, genau so wie es im ersten 
attischen Bund auf Grund kriegerischer Bun-
desgenossenschaft der Fall gewesen war." 
Ehrenberg gibt im Anschluß eine eingehende 
Beschreibung der Bundesverfassung, des Bun-
desbürgerrechts und des Verhältnisses zwi-
schen Bundesgewalt und Einzelstaat. Er weist 
darauf hin, daß bei dem endgültigen griechi-
schen Bundesstaat, etwa dem Achäischen Bund, 
eine Verdoppelung aller wesentlichen politi-
schen Faktoren eintrat, da die Verfassung der 
Einzelstaaten bestehen blieb. Indem das Bun-
desbürgerrecht den Bürgern jedes Einzelstaa-
tes die vollen Politenrechte zubilligte, ent-
stand nach der Meinung Ehrenbergs der Bür-
ger eines wahrhaften Territorialstaates. Die 
staatliche Tätigkeit zwischen der Bundesge-
walt und den Einzelstaaten war aufgeteilt, wo-
bei die Bundesgewalt überlegen und in Zwei-
felsfällen entscheidend war. Ehrenberg ver-
weist auf die Folgen dieser Situation, wenn er 
zu bedenken gibt, daß die Polis, der Einzel-
staat, häufig zum bloßen Organ der Bundes-
gewalt wurde 10).

10) Berve, a. a. O., Bd. 2, S. 288.
11) E. Kornemann, Weltgeschichte des Mittelmeer-
Raumes von Philipp II. von Makedonien bis Mu-
hammed, hrsg. v. H. Bengtson, 2 Bde., Bd. 1, Mün-
chen 1948, S. 190. 12) Ehrenberg, a. a. O., Teil I, S. 96.

In seiner „Griechischen Geschichte von den 
Anfängen bis in die römische Kaiserzeit" cha-
rakterisiert Hermann Bengtson die beiden 



griechischen Staatenbünde: „In Griechenland 
war die Zeit der Polis im 3. Jahrhundert 
v. Chr. endgültig vorüber. Wollte man sich 
gegenüber den auswärtigen Mächten, vor al-
lem gegenüber Makedonien, behaupten, so 
mußte man den alteingewurzelten Partikula-
rismus überwinden und sich zusammenschlie-
ßen. In zwei großen Staatenbünden, dem Koi-
non der Ätoler und dem Bunde der Achäer, 
der erste schon im Jahre 367/6 v. Chr., der 
zweite seit 280 v. Chr. bezeugt, hat diese Idee 
Gestalt angenommen und das Schicksal von 
Mittel- und Südhellas maßgebend mitgeformt. 
Bezeichnenderweise waren nicht die alten be-
rühmten Poleis Träger des neuen Bundes-
gedankens, sondern Landschaften, die bisher 
keine irgendwie führende Rolle in der Ge-
schichte Griechenlands gespielt hatten. Durch 
die Schaffung eines Bundesbürgerrechts wurde 
den Angehörigen der zum Bunde gehörigen 
Gemeinden (neben dem Recht, in einer ande-
ren Bundesgemeinde Grundbesitz zu erwer-
ben und mit einer Bürgerin aus einem anderen 
Bundesorte eine rechtsgültige Ehe zu schlie-
ßen) das aktive und passive Wahlrecht im 
gesamten Koinon zuteil — ein außerordent-
lich wichtiger Schritt, der die Überwindung 
der engen Polisschranken anbahnte. Anderer-
seits fehlte es den beiden Bünden an einer 
echten Hegemonie, weder die Ätoler noch die 
Achäer besaßen als Koinon einen Vorort, die 
ätolische Bundesversammlung traf sich im hei-
ligen Bezirk von Thermen, die Versammlun-
gen der Achäer (Synodoi und Synkletoi) fan-
den regulär beim Tempel des Zeus Amarios 
bei Aigion statt, seit dem Ende des 3. Jahrhun-
derts aber auch an anderen Orten. So ist es 
zur Ausbildung einer Ze
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Bünden niemals gekommen." ) 
Ausgangspunkt der beispielhaften Entfaltung 
des Staates der Griechen war die Polis. Diese 
blieb dabei nicht stehen. Sie entwickelte über 
zahllose Zwischen- und Vorformen Bündnisse, 
Staatenbünde und schließlich auch Formen des 
Bundesstaates, des Koinon. Während jedoch 
die Polis von zeitgenössischen Autoren ein-
gehend beschrieben und als Vorbild gerühmt 
wurde, unterblieb eine gleichwertige Darstel-
lung und Propagierung sowohl der griechi-
schen Staatenbünde als auch des griechischen 
Bundesstaates. Das hündische Prinzip war der 
griechischen Geschichte bekannt. Es erman-
gelte jedoch der Darsteller, Beschreiber und 
Lobredner. Die Polis fand ihren Niederschlag 

in den klassischen Staatsschriften, sie wurde 
zum Leitbild staatlicher Ordnung in Europa. 
Die Struktur der Bündnisse und Bundesstaaten 
wurde erst von der Geschichtsforschung frei-
gelegt. Die für die Bündnisse, Staatenbünde 
und Bundesstaaten gebräuchlichen griechischen 
Beziehungen erfuhren nicht die gleiche Ver-
breitung wie der Begriff Polis, der zum Kenn-
zeichen für alle Bemühungen um die Entfal-
tung und Gestaltung der Gemeinwesen wurde. 

Georg Waitz setzte sich 1853 in der Kieler 
„Allgemeinen Monatsschrift lür Wissenschaft 
und Literatur" aus Anlaß einer Besprechung 
der Reden und Betrachtungen von Josef von 
Radowitz mit dem Wesen des Bundesstaates 
auseinander. Er nahm diese Ausführunge
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n, 
geringfügig ergänzt und verändert, in seine 
1862 veröffentlichten „Grundzüge der Politik 
nebst einzelnen Ausführungen" auf. Waitz 
betonte die entscheidende Bedeutung des Bei-
spiels Amerikas für die Entwicklung bundes-
staatlicher Vorstellungen, wobei er den An-
sichten de Tocquevilles beitrat. In Überein-
stimmung mit Verweisen der „Föderalist Pa-
pers" erinnerte er an entsprechende Vorgänge 
der griechischen Geschichte. Vom Achäischen 
Bund stellte Waitz fest, er habe die Verhält-
nisse des Bundesstaates am umfassendsten zur 
Ausbildung gebracht. Die Regierung dessel-
ben, zunächst zwei Strategen, später Stratege 
und Staatsschreiber, seien von der gesamten 
Bundesversammlung gewählt worden. Ihre 
Selbständigkeit gegenüber den Einzelstaaten 
sei auch für den Fall sichergestellt gewesen, 
daß die Wahl auf die Mitglieder des Rates be-
schränkt gewesen sei und diese durch Einzel-
staaten bestellt worden sein sollten. Die Re-
präsentanten des Achäischen Bundes hätten 
das Recht der Leitung der gemeinsamen An-
gelegenheiten nicht durch Übertragung der 
Einzelstaaten, sondern durch die Wahl der 
gemeinsamen Bundesversammlung erhalten. 
Es entstand neben der Hoheit des Einzelstaa-
tes eine Hoheit des Bundes, die die spätere 
Teilung der Souveränität zwischen Gliedstaa-
ten und Bund vorwegnahm ).
Siegfried Brie ging in seiner leider viel zu 
wenig beachteten Untersuchung „Der Bundes-
staat", die ohne weiteres den Titel „Der föde-
rative Gedanke in der Geschichte vornehmlich 
Deutschlands" tragen könnte, ausführlich auf 
hündische Erscheinungsformen in der Staaten-

14) G. Waitz, Das Wesen des Bundesstaates. Reden 
und Betrachtungen von J. v. Radowitz (Gesammelte 
Schriften Bd. 2), Berlin 1852, in: Allgemeine Mo-
natsschrift für Wissenschaft und Literatur, Jahrg. 
1853, S. 494 1s.

13) 11. Bengtson, Griechische Geschichte von den 
Anfängen bis in die Römische Kaiserzeit, München 
19602, S. 442.



geschichte ein. Er betonte zwar, der Gedanke 
des Bundesstaates oder überhaupt eines aus 
Staaten zusammengesetzten Landes habe we-
der die antike noch die mittelalterliche Staats-
lehre erfaßt, auch der modernen Staatswissen-
schaft sei er längere Zeit fremd geblieben, nur 
ganz vereinzelnde Anklänge an denselben 
seien vor der Mitte des 17. Jahrhunderts zu 
finden, unterstrich jedoch mit Nachdruck, Bun-
desformen und mehr oder weniger bundesstaat-
liche Bildungen fehlten im klassischen Alter-
tum keineswegs, doch seien diese Erscheinun-
gen nicht in der Lage gewesen, auf die Staats-
lehre der Griechen und Römer bestimmend 
einzuwirken. Im Höhepunkt der politischen 
Entwicklung Griechenlands habe jede Stadt 
mit einem dazugehörigen Gebiet eine „Polis", 
einen „Stadtstaat", gebildet. Aus deren Zahl 
ragten besonders mächtige und einflußreiche 
Stadtstaaten hervor, die, wenn sie mit ande-
ren Städten dauernde politische Vereinigung 
eingingen, ihre Oberherrschaft leichter zu be-
gründen oder aber in eine, wie Brie meinte, 
„mildere Form" zu kleiden suchten. Diese 
Stadtstaaten seien die Anschauungsobjekte 
der griechischen Philosophen gewesen; aus 
deren Gegebenheiten und Entwicklungen hät-
ten sie die allgemeinen staatlichen Begriffe 
geformt. Die Zeit der griechischen Stadtbünde, 
die der Amerikaner Freeman in seiner 1863 
erschienenen „History of federal government" 
die „federal period of Grecian History" 
nannte, sei für das politische Denken Grie-
chenlands unergiebig gewesen, weil zu diesem 
Zeitpunkt der Einfluß der vornehmlich von 
Plato und Aristoteles geleiteten Philosophen-
schulen sich gegenüber der politisch-staatli-
chen Entwicklung gleichgültig verhielten. Nach 
Brie unterblieb eine philosophische Begrün-
dung der griechischen Städtebünde (und. damit 
die Möglichkeit, föderative Elemente philoso-
phisch darzustellen und zu motivieren), weil 
die politischen Auffassungen hinter den poli-
tischen Entwicklungen weit zurückblieben. In 
Übereinstimmung mit Waitz und Freeman ver-
sicherte Brie, dem Historiker und Politiker 
Polybios, der den Achäischen Bund pries, sei 
die Idee des Staatenvereins oder gar des 
Bundesstaates nicht aufgegangen, weil er an 
den hergebrachten, ausschließlich von den 
Stadtstaaten bestimmten politischen Begriffen 
festhielt. Polybios habe zwar erkannt, daß die 
Organisaton des Achäischen Bundes eine über 
Freundschaft und Bündnis hinausreichende po-
litische Gemeinschaft darstelle und zumindest 
Staatseinheitlichkeit aufweise. Die Unfähig-
keit, die damit vorgenommene Weiterentwick-

lung zu erkennen und die Eigenart politischer 
Ordnungen, die über die Polis hinausgriffen, 
zu würdigen, hätten ihn gehindert, den Fort-
schritt, den der Achäische Bund darstellte, zu 
erkennen. Vor allem sei er nicht in der Lage, 
zwischen den Einrichtungen des Bundes und 
den Organen der Einzelstaaten klar zu unter-
scheiden. Brie bedauert, 
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daß die Situation der 
großen griechischen Städtebünde, vor allem 
des Achäischen Bundes, keinen kongenialen 
Beobachter, Betrachter und Darsteller gefun-
den hat ).
Die angeführten Äußerungen sowohl von Hi-
storikern als auch von Staatsrechtslehrern 
stimmen in der Auffassung überein, daß das 
griechische Staatsdenken sowohl die Polis als 
auch den Koinon, den Bundesstaat, kannte. 
Stadtstaat als Einzelstaat und Bundesstaat als 
zusammengesetzter Staat treten im Verlaut 
der griechischen Geschichte in Erscheinung. 
Angesichts der unterschiedlichen Beurteilung 
des Koinon stellt sich jedoch die Frage, inwie-
weit der Koinon als Vorbild des modernen 
Bundesstaates in Anspruch genommen werden 
darf. Berufen sich die Vertreter des Bundes-
staates auf der Suche nach einem Exemplum 
und einer Analogie zu Recht auf den Koinon, 
auf den griechischen Bundesstaat? Erlauben 
die Affinitäten zwischen dem griechischen Bun-
desstaat und dem modernen Bundesstaat, wie 
er erstmals in den Vereinigten Staaten von 
Amerika geschaffen wurde, Bezugnahmen und 
Vergleiche? Gibt es erkennbare und nachweis-
bare Beziehungen zwischen dem Koinon und 
dem Bundesstaat der Neuzeit?
Eine Beantwortung dieser sich aufdrängenden 
Fragen versuchte Heinrich Swoboda in seiner 
am 20. Oktober 1914 anläßlich der Rektorats-
übergabe der Deutschen Karls-Ferdinand-Uni-
versität in Prag gehaltenen Rektoratsrede 
„Die griechischen Bünde und der moderne 
Bundesstaat" 16).  Swoboda sagt einleitend: 
„Eine besondere Form des griechischen Staa-
tes ist, was man heute als ,Bundesstaat' be-
zeichnet; der griechische Terminus dafür ist 
Koinon — was aber in weiterer Bedeutung 
jede Gemeinschaft, sei es politischer, sei es 
sakraler Natur, heißen kann —, besonders 
aber die Sympoliteia. Auch dieses Wort hat 
wieder die weitere Bedeutung der Vereini-

15) S. Brie, Der Bundesstaat, Bei. 1: Geschichte der 
Lehre vom Bundesstaate, Leipzig 1874, S. 8 ff.
16) H. Swoboda, Die griechischen Bünde und der 
moderne Bundesstaat. Prager Rektoratsrede vom 
20. Oktober 1914, in: Die feierliche Inauguration 
des Rektors der K. K. Deutschen Karl-Ferdinands-
Universität in Prag für das Studienjahr 1914/15 
am 20. Oktober 1914, Prag o. J., S. 29 ff.



gung zweier oder mehrerer Staaten auf der 
Grundlage gemeinsamen Bürgertums." Swo-
boda gibt zu bedenken, daß der Bundesstaat 
im Vordergrund des staatsrechtlichen und poli-
tischen Interesses steht. Er begründet diese 
Tatsache vor allem mit der Entstehung des 
Deutschen Reiches, das den Typus eines der 
Hauptsache nach aus Monarchien zusammen-
gesetzten Bundesstaates darstellte, dessen Prä-
sident. einen monarchischen Titel führte. Er 
äußert die Überzeugung, der Bundesstaat 
nehme in der künftigen Gestaltung der zivili-
sierten Staatenwelt eine bedeutende Rolle ein. 
Auch er fragt nach der Berechtigung, die mo-
dernen Bundesstaaten als Analogien der grie-
chischen Bünde zu betrachten. Er betont, es 
sei unbestritten, daß die attischen Seebünde 
und der Peloponnesische Bund keine Bundes-
staaten gewesen seien. In bezug auf die spä-
teren Bünde fragt er, ob es sich um Staaten-
bünde oder um Bundesstaaten handle. Auch er 
benennt als Grund für die in dieser Hinsicht 
bestehende Unklarheit den Umstand, daß die 
griechische Staatstheorie den Bundesstaat 
nicht berücksichtigt. Aristoteles habe, obwohl 
es zu seiner Zeit bereits Sympolitien gab, sei-
ner „Politik" nur den Stadtstaat zugrunde 
gelegt. Polybios habe sich an seiner berühmt 
gewordenen Stelle zwar über den Achaischen 
Bund geäußert, die Formulierung sei jedoch 
nicht klar genug, um dessen Charakter als 
Staat einwandfrei zu bezeugen.
Swoboda stellt in Abrede, daß die neuere 
Staatsrechtswissenschaft zu einer richtigen 
Auffassung in der Beurteilung der griechischen 
Bünde gekommen ist. Er selbst vertritt die 
These, daß griechische Sympolitien ihren we-
sentlichen Merkmalen nach dem modernen 
Bundesstaat entsprechen. Zur Begründung und 
Verteidigung seiner Ansicht gibt er einen 
Überblick über die geschichtliche Entwicklung 
des griechischen Staates, wobei er ausführlich 
auf den Stadtstaat, die Polis, eingeht, den er 
als den maßgebenden Typus des griechischen 
Staates in Kleinasien, aut den Inseln des Ägäi-
schen Meeres und an der östlichen Küste des 
griechischen Mutterlandes bezeichnet. Die 
Stadtstaaten hätten sich allmählich zu Sympo-
litien, Städtebünden, umgewandelt. Swoboda 
bedauert, daß die wichtige Frage, wie die bun-
desstaatliche Sympolitie entstand, nicht zu be-
antworten ist; wohl aber eine andere nicht 
minder wichtige, ob es neben den Verträgen 
eine geschriebene Bundesverfassung gegeben 
hat. Er würdigt ausführlich die Organisation 
der bundesstaatlichen Sympolitien, wobei er 
immer wieder auf Analogien zu dem Begriff 

Bundesstaat verweist: „Einerseits steht der 
Bund, andererseits stehen die Städte. Auch 
der griechische Bund hatte seine eigene Ge-
walt, eigene Herrschaftsrechte und selbständi-
gen Willen, eine Gewalt, die von den Bundes-
staaten abhängig war und über ihnen stand. 
Andererseits waren die Städte im Besitze 
einer bundesgewaltfreien Sphäre." Swoboda 
betont in diesem Zusammenhang: „Auch die 
griechische Sympolitie hatte staatliche Natur, 
sie führte eine von den Gliedstaaten geson-
derte und ihnen übergeordnete Existenz, ein 
imperium’, wie sich auch in der Benennung 

der Bünde als Achaioi, Aitoloi usw. die Tat-
sache eines einheitlichen Staatsvolkes aus-
spricht. Die Gewalt der Sympolitie erstreckte 
sich nicht bloß auf die Gliedstaaten durch de-
ren Unterwerfung unter den Bundesstaat, son-
dern auch, im Gegensatz zu dem Staatenbunde, 
auf den Einzelbürger, der an ihre Gesetze und 
Beschlüsse gebunden war." Swoboda stellt bei 
dieser Gelegenheit den Charakter des griechi-
schen Bundesstaates heraus: „Die doppelte 
Natur der Sympolitie als eines aus Staaten 
zusammengesetzten Staates zeigt sich schon 
im Bürgerrechte, dessen Gestaltung ganz der-
jenigen im modernen Bundesstaat entspricht; 
sie ergibt sich aus der Genesis der Sympolitie, 
welche zu einem gemeinsamen Bürgerrechte 
führte." Im Anschluß daran erläutert er das 
doppelte Bürgerrecht — die Zugehörigkeit zur 
Polis und zur Sympolitie. Er betont eingehend 
die griechische Identität von Staat und Kirche, 
die auch beim Bundesstaat sichtbar wurde, da 
dieser Bundestempel, Bundesfeste, und Bun-
despriester kannte. Swoboda setzt sich aus-
führlich mit der Frage: „Wie weit erstreckte 
sich nun die Bundes-Gewalt und in welchen 
Dingen waren die Gliedstaaten gewissermaßen 
mediatisiert?" auseinander. Er verweist zu-
nächst auf das alleinige Recht der Vertretung 
nach außen. Er legt dar, daß die Militärhoheit 
zwischen dem Bunde und den Einzelstaaten 
geteilt war, eine Tatsache, die er mit der 
Bemerkung versieht: „Eine moderne Analogie 
bietet dafür das Deutsche Reich, dessen Land-
heer sich in Kontingente der Einzelstaaten 
gliedert." Er weist nach, daß die Sympolitie im 
Besitz eigener, von den Gliedstaaten unabhän-
giger Einnahmen und selbständiger Finanz-
wirtschaften war. Er erinnert an die Münz-
hoheit der Sympolitie. Er betont, den Umstand, 
daß Streitigkeiten der Gliedstaaten wie im 
modernen Bundesstaat durch Schiedsspruch 
des Bundes beigelegt wurden. Er bemüht sich, 
die Selbständigkeit, die Autonomie, der Teil-
staaten nachzuweisen.



Abschließend unternimmt es Swoboda, die 
Bundesorgane des griechischen und des neu-
zeitlichen Bundesstaates miteinander zu ver-
gleichen. Er weist nach, daß der griechische 
Bundesstaat sowohl eine Bundesversammlung 
als einen Bundesrat kannte. Während die 
Bundesversammlung eine Volksversammlung 
war, war der Bundesrat die Vertretung der 
Bundesstädte. Der Bundesrat, Synodos, habe 
bei den Achäern gegenüber der Bundesver-
sammlung, Synkletos, sogar die Hauptrolle 
gespielt.

Swoboda glaubt am Ende seines zwar originel-
len, wenn auch nicht immer überzeugenden 
Vergleiches den Beweis dafür erbracht zu ha-
ben, daß es zwischen den griechischen Bünden 
und dem modernen Bundesstaat nicht nur Affi-
nitäten und Analogien gibt, sondern daß beide 
in den enscheidenden Kriterien nachweisbare 
Übereinstimmung zeigen. Er beschloß seine 
Betrachtung mit zwei Bemerkungen. An die Ju-
risten richtete er die Bitte, ihre Aufmerksamkeit 
noch mehr als bisher dem griechischen Rechte 
zuzuwenden. Die breite Öffentlichkeit ersuchte 
er, in dem so lebhaften Streit um die „mo-
derne Bildung" und ihre Ausgestaltung zu 
bedenken, daß eine vertiefte Bildung nicht auf 
rationaler Erwägung ruhen kann, sondern auf 
dem Grunde geschichtlicher Erkenntnis: „Nur 
wenn wir die Wurzeln bloßlegen, auf welchen 
die Gegenwart und ihre Kultur beruhen, sind 
wir imstande, unsere Zeit und die Erforder-
nisse richtig abzuschätzen, welche sie und die 
Zukunft an uns stellen. Und diese Wurzeln 
reichen tief und weit, sie reichen zurück bis zur 
hellenischen Kultur, die heute noch ein un-
erreichtes Vorbild für uns ist. Es ist meine 
feste Überzeugung, daß dieses unschätzbare 
Erbe der Alten in seinem Bildungswerte stets 
bleiben und durch nichts anderes übertroffen 
und ersetzt werden kann."
Die Ausführungen von Heinrich Swoboda blie-
ben unwiderprochen — und auch unbeachtet.

> Sie stellen den Versuch dar, zunächst die 
Einseitigkeit der allgemeinen Vorstellung über 
den Staat der Griechen, bestimmt durch die

! literarische Betonung der Polis, zu korrigieren 
I und darnach den Koinon, den Swoboda als 
j Sympolitie zu bezeichnen pflegt, als Vorweg-
I nähme des modernen Bundesstaates darzustel-

len. Manche der von Swoboda angestellten
; Vergleiche überzeugen nicht. Unbestritten ist 

jedoch die Tatsache, daß in den entscheiden-
j den Punkten der Koinon und der moderne 

Bundesstaat Übereinstimmungen aufweisen, 
die es gestatten, den Koinon nicht nur als

1 Grundriß, sondern als Vorbild des neuzeitli-
chen Bundesstaates, der in nationalen Spiel-

, arten in Erscheinung tritt, zu bezeichnen. 
Beide, der griechische und der neuzeitliche 
Bundesstaat, entspringen gesellschaftlichen

' und politischen Notwendigkeiten.
, Die differenzierte Struktur des Römischen Rei-

ches, das sowohl städtische Gemeinwesen mit 
t weitgehender Autonomie als auch Provinzen
j unterschiedlicher Verwaltungsformen kannte,
3 könnte dazu führen, von einer föderativen 

Gliederung zu sprechen, wie es mitunter auch 
1 geschieht. Kuh

17

n vertrat in seiner Untersuchung 
f „Die städtische und bürgerliche Verfassung des 
f Römischen Reiches" ) in der Tat die Ansicht, 
r das Imperium Romanum sei eine Föderativ-
j republik souveräner Staaten gewesen, eine 
1 Auffassung, die jedoch 18bereits Cohn )  als 

nicht zulässig zurückwies. Die Gründe dafür 
a liegen auf der Hand. Die Herrschaft des Impe-
1 riums Romanums breitete sich von Rom auf 
r Grund von Bundesverträgen aus, die Bun-

despartner der eingegangenen Bündnisse er-
a hielten jedoch keinerlei Anteil an einem Bun-

desorganismus. Die volle uneingeschränkte 
und ungeteilte Herrschaft lag bei der Stadt 
Rom, die auf Grund ihrer politischen Auffas-

1 sung und ihrer Machtstellung davon absah, 
ihre zentrale Gewalt in eine bundesstaatliche 
Organisation zu überführen, an der die unter-

. worfenen Stämme und Gebiete Anteil hatten.

2. Föderative Ansätze des Mittelalters
d eher einem zusammengesetzten als einem ein-

fachen Staat glich. Einzelne Philosophen und 
s Dichter sahen sich deshalb auch veranlaßt, Un-

terscheidungen vorzunehmen.

17) Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfas-
sung des Römischen Reiches, Bd. 1, S. IX; vgl. 

e Brie, a. a. O., S. 11.
18) G. Cohn, Quid intersit inter confoederationem 

1 civitatum et civitatem confoederatam et. Pars 
s prima, Gryphiae 1868, S. 4; vgl. Brie, a. a. O., S. 11.

Die mittelalterliche Staatslehre, entscheidend 
bestimmt von den Auffassungen des Aristote-
les und des Corpus Juris Civilis, hatte keine 
Ansatzpunkte, Möglichkeiten und Notwendig-
keiten zu Erörterungen über zusammenge-
setzte Staaten, über Staatenvereine und Bun-
desstaaten. Sie betrachtete auch das Heilige 
Römische Reich deutscher Nation als einen 
organisch geordneten Staat, obwohl dieses



Thomas von Aquin (1225—1274) vertrat in sei-
ner Staatslehre 19)  die Forderung nach dem 
organischen Aufbau der Gesellschaft; er ver-
langte, die einzelnen Berufe und Pflichten-
kreise sachgemäß zu scheiden. Wie im Bienen-
stock nicht alle dasselbe besorgten, müßten in 
der menschlichen Gesellschaft analog verschie-
dene Funktionen sein, entsprechend den leib-
lichen, geistigen und geistlichen Interessen. 
Thomas unterschied zwischen Ständen, Berufs-
klassen und -graden. Die Berufsstände stuften 
sich nach ihren eigentümlichen beruflichen 
Tätigkeiten ab. Bei den Rängen handle es sich 
um Unter- und Uberordnungsverhältnisse. 
Thomas betonte mit Nachdruck, der Friede im 
Staate werde begründet durch die richtige poli-
tische Struktur des Ganzen oder durch die 
beste Staatsverfassung, die er im einzelnen be-
schrieb. Die Forderungen Thomas' nach orga-
nischem Staatsaufbau, nach Durchgliederung 
des Staatsganzen und nach gerechter Vertei-
lüng der Rechte und Pflichten betreffen nicht 
nur den staatsrechtlichen Bereich, sondern auch 
die gesellschaftliche Struktur. Die Beobach-
tung der Entwicklung von Erscheinungen, die 
als rudimentärer oder verpuppter Föderalis-
mus angesprochen werden können, hat des-
halb immer beide Gebiete und die Wechsel-
beziehungen zwischen ihnen zu berücksichti-
gen. Die wenigen philosophischen Hinweise 
auf föderative Vorstellungen zwingen förm-
lich, deren Zweigleisigkeit zu bedenken.

Abt Engelbert von Admont (1250—1331) und 
Dante Alighieri (1265—1321) sprachen sich für 
die Trennung der Aufgabe zwischen der kai-
serlichen Obergewalt und den Einzelstaaten 
aus; sie wiesen dem Kaiser die Verwirklichung 
der allgemeinen Glückseligkeit oder die Wahr-
nehmung der allgemeinen und höheren Inter-
essen, den Einzelstaaten die Erfüllung der 
Glückserwartung der einzelnen Völker oder 
die Sorge für deren besondere Interessen zu. 
Siegfried Brie sieht in dieser Unterscheidung 
eine Vorwegnahme des Gedankens des Bun-
desstaates 19).

19) O. Schilling, Die Staats- und Soziallehre des 
Heiligen Thomas von Aquin, München 1930-’.
20) Brie, a. a. O., S. 12 f.
21) Lexikon für Theologie und Kirche, Bd 3 Frei-
burg 1959, Sp. 876 f. 22) A. Posch, Die staats- und kirchenpolitische Stel-

lung Engelberts von Admont, Paderborn 1920.

Engelbert21), Abt zu Admont, einem Benedik-
tinerkloster im steirischen Ennstal, studierte 
zwischen 1271 und 1288 zu Prag und Padua 
Naturwissenschaften und Theologie. Er gilt 
nicht als bahnbrechender Geist, wohl aber als 

ein sehr vielseitiger Schriftsteller, der unge-
fähr 40 Abhandlungen dogmatischen, philoso-
phischen, naturwissenschaftlichen und staats-
politischen Inhalts verfaßte. Als seine zwei 
wichtigsten Schriften werden angesehen „De 
Regimine Principum", eine Staatslehre, die 
sich eng an Aristoteles anlehnt, und „De Ortu 
et Fine Romani Imperii", eine Beschreibung 
des Wesens und der Aufgaben des Imperiums 
als des vierten und letzten Weltreiches.

Nach der Lehre von Engelbert von Admont22 ) 
lebt der Mensch in der dreifachen Gemein-
schaft der Familie, der Gemeinde, des Staates. 
Alle drei Gesellungen haben ihren selbstän-
digen Zweck. Familie und Gemeinde sind dem 
Staate untergeordnet, der den allgemeinsten, 
daher höchsten Zweck verfolgt, und bilden da-
her eine lebensvolle organische Einheit im 
Staate. Engelbert schließt sich der aristoteli-
schen Auffassung vom Eigentum an, wenn er 
die Pflicht betont, vom Überfluß an die Mit-
bürger mitzuteilen. Er sieht darin ein Gebot 
der Gerechtigkeit und der Staatsnotwendig-
keit. Großen Wert legt er auf die Ausgestal-
tung und Erhaltung des Mittelstandes, auf die 
freien Bürger mit mäßigem Eigenbesitz. Gleich 
Cicero verlangt er, daß jeder Bürger am Leben 
des Staates tätigen Anteil nehme,- nur Beschäf-
tigung mit den Wissenschaften oder Krankheit 
könne davon dispensieren. Engelbert vertritt 
in Übereinstimmung mit Dante die Auffassung, 
in Kirche und Staat bestünden die einheitlichen 
Gesamtkörper aus lebendigen Gliedkörpern, 
deren jeder zwar der Verbindung mit dem 
höheren Ganzen notwendig bedarf, zugleich 
aber für sich selbst ein mit einem Sonderzweck 
ausgerüstetes und in sich wiederum nach dem 
Prinzip, der die Vielheit erzeugenden und be-
herrschenden Einheit organisiertes Ganze bil-
det. Indem Engelbert von Admont innerhalb 
der universellen Ganzheit Differenzierungen 
vornimmt, kommt er zu der Auffassung von 
der Eigenständigkeit der unmittelbaren 
Lebensbereiche, als welche er Familie und Ge-
meinde anspricht. Für ihn baut sich die Zu-
ordnung des Menschen von unten nach oben 
auf. Er stellt den Menschen in wachsende 
Kreise einer Entfaltung, wobei er Wert darauf 
legt, daß die Kreise nicht verwischt oder auf-
gehoben werden. Auch in der Zuordnung zum 
Ganzen verbleibt der Mensch in den zunächst 
ihn umgebenden Kreisen der Familie und der 
Gemeinde.



Mit der Auffassung des Abtes Engelbert von 
Admont stimmt die Staatslehre Dantes 23)  weit-
gehend überein. Dantes Idealstaat entspricht 
der im Mittelalter allgemein üblichen aristote-
lischen Definition des Staates als höchste, voll-
kommenste, sich selbst genügende Gemein-
schaft. Dante umgeht den Widerspruch, in den 
viele mittelalterliche Publizisten gerieten, in-
dem sie die antike Definition der Polis auch 
auf die mittelalterliche Stadtgemeinde an-
wandten und dabei dennoch dieser „die ergän-
zenden und beschränkenden Verbände des 
Regnum und Imperium überordnen...". Er 
entwirft das Bild eines Menschheitsstaates, der 
innerhalb seiner Grenzen alle Verbände, in 
welche sich die Menschheit organisch vom Im-
perium herab bis zum Einzelmenschen gliedert, 
umfaßt. Er gibt in Übereinstimmung mit der 
allgemeinen mittelalterlichen Anschauung fol-
genden Aufbau: „Mehrere Menschen bilden 
den domus, das ist das Haus oder die Familie; 
mehrere domus den vicus, das ist die Ge-
meinde; mehrere Gemeinden die civitas, das 
ist die Bürgerschaft oder Stadtgemeinde; meh-
rere civitates vereinigen sich zum regnum, dem 
Reich. Und alle innerhalb der Reiche stehen-
den Teile und alle Reiche selbst müssen sich 
ordnen nach einem Oberherrn oder einer Ober-
herrschaft, das ist nach dem Weltmonarchen 
oder der Weltmonarchie." Dante sieht aber 
nicht nur eine organische, von unten nach oben 
aufbauende Gliederung, er spricht sich auch 
dafür aus, die einzelnen Lebensordnungen mit 
ausreichenden Kompetenzen auszustatten. Er 
betont in Kapitel XIV seines Traktates „De 
monarchia":
„Hierbei ist allerdings zu bemerken, daß, 
wenn gesagt wird, das Menschengeschlecht 
kann von einem Oberherrn regiert werden, 
dies nicht so zu verstehen ist, daß die unbe-
deutendsten Entscheidungen für jedes Städt-
chen von diesem einen unmittelbar ausgehen 
könnten, da ja auch die städtischen Gesetze 
bisweilen Mangel haben und einer leitenden 
Bestimmung bedürfen, wie der Philosoph — 
Aristoteles — in dem fünften Buche an Niko-
machos klar macht, wo er die Billigkeit emp-
fiehlt. Denn es haben Völkerschaften, Reiche 
und Bürgerschaften Eigentümlichkeiten, welche 
durch verschiedene Gesetze geregelt werden. 
Denn das Gesetz ist die leitende Richtschnur 
des Lebens."

Dante gibt anschließend für diese Auffassung 
Beispiele und betont, es sei Aufgabe der Re-
gierung des Weltmonarchen, „daß das Men-
schengeschlecht in Rücksicht auf das Gemein-
same, allen Gebührende, von ihm regiert und 
durch eine gemeinsame Richtschnur zum Frie-
den geleitet wird. Diese Richtschnur oder die-
ses Gesetz müssen die Teilherrschaften von 
ihm empfangen, gleichwie die praktische Ver-
nunft zu einem praktischen Schlüsse den Ober-
satz von der spekulativen Vernunft erhält und 
den besonderen Untersatz, der ihr allein ge-
hört, hinzufügt und so nach besonderer Rück-
sicht den praktischen Schluß macht.“ Dante er-
innert daran, auch Moses habe so gehandelt. 
Er habe die unbedeutenderen Entscheidungen 
den Obersten der Stämme der Kinder Israels 
überlassen, die wichtigeren und allgemeinen 
sich vorbehalten. Die allgemeinen aber wand-
ten die Obersten in ihren Stämmen an, je nach-
dem, was jedem Stamme gebührte. Hans Kel-
sen folgert aus dieser Ansicht Dantes: „Die 
Regelung der den einzelnen Ländern eigen-
artigen und wichtigen Lokalangelegenheiten 
wird der Lokalobrigkeit, den principes parti-
culares, überlassen. Für die wichtigen, allen 
gemeinsamen Angelegenheiten bleibt die Ge-
setzgebung ausschließlich dem Universalmo-
narchen vorbehalten." 24)
Dante sprach sich in diesen Darlegungen so-
wohl für die Subsidiarität als auch für den 
Föderalismus aus, obwohl er sich beider Be-
zeichnungen nicht bediente. Er befürwortete 
mit großer Entschiedenheit den Aufbau der 
menschlichen Ordnung in bewußt abgegrenz-
ten und voneinander abgesetzten Ordnungen. 
Er sprach sich für eine von der Sache bestimm-
te Kompetenzverteilung zwischen Universal-
staat und Teilverbänden aus. Er befürwortete 
damit auf seine Weise und mit seinen Formu-
lierungen eine föderative Weltstruktur. Er 
wollte die von ihm vorgetragene Gliederung 
und Zuständigkeitsabgrenzung nicht auf ein-
zelne Staaten beschränkt wissen. Eine Gliede-
rung der Menschheit und eine der jeweiligen 
Fähigkeit entsprechende Aufteilung der Ver-
antwortung betrachtete Dante als Vorausset-
zungen für die Entfaltung und Erhaltung des 
Weltstaates als der vollkommensten Gemein-
schaft der Menschen.
Auch die Lehnsordnung verweist nach Auffas-
sung zahlreicher Historiker und Rechtshistori-
ker zumindest in einzelnen Bereichen auf eine 
föderative Ordnung. In dem Maße, in dem 
Lehnsordnung gegenüber dem Lehnsherrn und

24) Ebenda, S. 131. 

23) H. Kelsen, Die Staatslehre des Dante Alighieri, 
Wien und Leipzig 1905; H. Conrad, Dantes Staats-
lehre im Spiegel der scholastischen Philosophie 
seiner Zeit, in: Deutsches Dante-Jahrbuch, Bd. 27, 
NF. Bd. 18 (1948), S. 43 ff.



in sich selbständig wurde, nahm sie zumin-
dest verdeckte Konturen einer föderativen 
Ordnung an. In der grundsätzlichen Unstaat-
lichkeit des Lehnswesens sah Brie den Grund 
dafür, daß die Feudalordnung sich nicht zu 
einem organisierten Staatenverein und insbe-
sondere einem Bundesstaate entwickelte. Der 
Rechtshistoriker Heinrich Mittels (1889—1952) 
kommentierte diesen Prozeß mit der Bemer-
kung: „In den Ländern der Mitte hingegen, 
Deutschland und Italien, entwickelte sich das 

Lehnsrecht immer mehr nach der Seite der 
Vasallen hin und verstärkte deren Position 
gegenüber der Zentralgewalt. An die Stelle der 
zentripetalen trat die zentrifugale Wirkung. Es 
gelang den großen Kronvasallen, sich selbst 
an die Spitze von Lehnspyramiden zu setzen 
und dadurch die Verbindung des Königs mit 
den Untervasallen zu durchbrechen, diese zu 
mediatisieren; so 
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wurde die Staatseinheit in 
Frage gestellt und der Föderalismus vorberei-
tet." )

3. Otto von Gierkes Bild vom deutschen Genossenschaftswesen

Während Mittels sich begnügte, von einer auf 
den Föderalismus zulaufenden Tendenz der 
Feudalordnung, des Lehnswesens, zu sprechen, 
entwickelte Otto von Gierke (1841—1921) als 
Vollender der historischen Schule der deutschen 
Rechtswissenschaft eine Theorie von der Ent-
stehung von Genossenschaften, das heißt eine 
Auffassung von der entscheidenden Durchdrin-
gung der rechtlichen und politischen Entwick-
lung Deutschlands durch hündische Gesellun-
gen in allen Lebensbereichen. Gierke widmete 
den ersten Band seiner vierbändigen Darstel-
lung über das „Deutsche Genossenschafts-
recht'1 der „Rechtsgeschichte der deutschen 
Genossenschaften" 26 ). Er ging dabei aus von 
der Spannung des Individuums zwischen Ein-
heit und Freiheit und erläuterte die Übertra-
gung dieses Dualismus auf alle menschlichen 
Ordnungen. Im Anschluß daran betonte Gierke 
überschwenglich: „Von allen Völkern, deren 
die Geschichte Erwähnung tut, hat keines die 
geschilderten Gegensätze so tief und gewaltig 
gefaßt, ist keines seiner innersten Natur nach 
geeignet zur Verwirklichung beider Gedanken 
und deshalb zu ihrer Besinnung als das germa-
nische."
Gierke bemerkte dazu: „Keinem anderen 
Volke in dem Zug nach Universalität und 
in der Fähigkeit zu staatlicher Ordnung nach-
stehend, die meisten an Liebe der Freiheit 
übertreffend, haben die Germanen eine Gabe 
vor allen Völkern voraus, durch welche sie 
der Freiheitsidee einen besonderen Gehalt und 
der Einheitsidee eine festere Grundlage verlie-
hen haben — die Gabe der Genossenschafts-
bildung. Wohl kannten auch die Völker des 
Altertums, wohl kennen auch außergermani-

sehe Völker von heute zwischen der höchsten 
Allgemeinheit und dem Individuum mannigfach 
abgestützte natürliche und gewillkürte Ver-
bände. Aber auch nicht entfernt vergleichbar 
sind ihre Liebe am korporativen Leben, ihr 
Familien-, Gemeinde- und Stammessinn, ihre 
Fähigkeit und ihre Lust zu freier Assoziation 
mit jenem unerschöpflichen Assoziationsgeist, 
der allen engeren Gliederungen des Staates 
ein eigenes selbständiges Leben zu wahren 
versteht und doch noch Kraft genug übrig be-
hält, um für die allgemeinsten, wie für die 
veranlaßten Zwecke menschlichen Dase
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ins aus 
den noch ungebundenen Elementen der Volks-
kraft lebensvolle, nicht von oben belebte, son-
dern von innen heraus tätige Genossenschaf-
ten in unübersehbarer Reichhaltigkeit zu er-
schaffen." Im Anschluß daran führte Gierke 
aus: „Diese engeren Gemeinwesen und Genos-
senschaften, welche der Allgemeinheit gegen-
über als Besonderheiten erscheinen, ihren 
Gliedern gegenüber aber selber Allgemeinhei-
ten sind, bieten allein die Möglichkeit, eine 
große und umfassende Staatseinheit mit einer 
tätigen bürgerlichen Freiheit, mit der Selbst-
verwaltung zu vereinen." )
Die Entwicklung des deutschen Genossen-
schaftswesens teilte Gierke in fünf Perioden 
ein. Im Rahmen der ersten, bis zum Jahre 800 
angesetzten Periode würdigte er vor allem 
die freie Genossenschaft des alten Rechts, den 
herrschaftlichen Verband, die Sonderstellung 
der herrschaftlichen von den genossenschaft-
lichen Verbänden, die Genossenschaft im herr-
schaftlichen Verband, fremde Einflüsse auf die 
Genossenschaften und das Reich Karls des 
Großen als Ganzes, von dem er behauptet, es 
sei trotz des äußeren Scheines kein Staat ge-
wesen. In den Mittelpunkt der zweiten Periode 
von 800 bis 1200 stellte er die Charakterisie-

27) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 3.

25) Mittels, a. a. O.r S. 425 f.
26) O. v. Gierke, Das deutsche Genossenschafts-
recht, 4 Bde., Bd. 1: Rechtsgeschichte der deutschen 
Genossenschaft, Neudruck der ersten Ausqabe, 
Darmstadt 1954.



rung des Feudalsystems. Er untersuchte im 
einzelnen die herrschaftliche Genossenschaft, 
die Reste der freien Genossenschaft des alten 
Rechts und die freie Einigung und die Entste-
hung des städtischen Gemeinwesens aus der 
Aufnahme des Einigungsprinzips in die Ge-
memdegenossenschaft und die Beziehungen 
zwischen Kirche und Genossenschaft.
Als das hervorragende Kennzeichen der drit-
ten, von 1200 bis 1525 angesetzten Periode 
nannte Gierke das „Einigungswesen". Er 
sprach von den Städten als Genossenschaften, 
erläuterte die bürgerlichen Genossenschaften, 
befaßte sich mit dem Einfluß des Einigungs-
wesens auf die Familie, besonders im Adel, 
charakterisierte geistliche und gelehrte Genos-
senschaften und ging schließlich auf Berufs-
genossenschaften und Genossenschaften für 
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einzelne Zwecke ein. Im Anschluß daran wür-
digte er das politische Einigungswesen. An 
die Spitze seiner Darlegungen über das politi-
sche Einigungswesen stellte Gierke die Be-
merkung: „Das politische Einigungswesen trug 
das Prinzip, welches wir bisher nur in den 
Städtebürgerschaften und innerhalb der einzel-
nen Berufsstände wirksam sahen, über die 
Ringmauern der Städte und über die Schran-
ken der Stände hinaus in Land und Reich. 
Indem es in stets sich erweiternden Kreisen 
Schwurvereine, Eidgenossenschaften und 
Bünde mit der sichtbaren Tendenz erzeugte, 
schließlich aus diesen Elementen das verfal-
lende Reich selber als ein großes föderatives 
Gemeinwesen neu zu konstruieren, langte es 
an der Grenze dessen an, was die von unten 
auf organisierende Volksbewegung des Mit-
telalters zu leisten vermochte." )
Im Kapitel „Das Reich als Einigung" betonte 
Gierke mit großem Nachdruck: „Wenn so die 
Einung eine unerschöpfliche Fülle von politi-
schen Neubildungen aus dem Ringen der 
Stände erzeugte, so mußte sie mehr und mehr 
als Quelle des staatlichen Verbandes über-
haupt gelten. In der Tat sehen wir seit dem 
offenkundigen Verfall der Lehnsverfassung 
allmählich die alte Anschauung des Reiches 
als eines großen Herrschaftsverbandes, in wel-
chem Dienst und Amt in vielfachen Stufen 
von oben nach unten geliehen ist, durch eine 
andere Idee ersetzen, nach welcher der Kaiser 
nur der erwählte Hauptmann einer gewillkür-
ten, auf der Einung der Stände beruhenden 
Friedens- und Rechtsgenossenschaft ist. Schon 
erhob sich neben dem Prinzip der Einung ein 
zum Siege über sie berufener neuer Gedanke, 

der Gedanke einer staatlichen Obrigkeit. Denn 
aus dem Wirrwarr der Herrschaften, Genos-
senschaften und gemischten Verbände, die 
nach der Auflösung der Stufenordnung des 
Lehnsreichs nur noch ein mannigfaltiger Kom-
plex zufällig gestalteter Rechtsbeziehungen, 
sich kreuzender Lehnsverbindungen, schwan-
kender Vogteiverhältnisse, im Privateig
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entum 
stehender Gerichtsbarkeiten und Regale unter-
einander und mit dem Kaiser verknüpfte, hob 
sich schon seit dem 13. Jahrhundert in immer 
festeren Zügen die Landeshoheit einzelner 
Glieder des Herrenstandes als eine einheit-
liche Macht über ein abgegrenztes Territorium 
empor. Allein schon waren selbst im Norden 
und Osten, wo es ihr schon jetzt gelang, Adel 
und Gemeinden vom Reiche abzuschneiden, 
ihre Siege nur unvollständig, im Süden und 
Westen standen Städtebünde und Rittergesell-
schaften noch mächtig genug da, um nicht 
unter, sondern neben den Fürsten das födera-
tive Prinzip im Reiche zur Geltung zu brin-
gen." )
Im Anschluß an diese grundsätzlichen Dar-
legungen ging Gierke auf Form und Ergebnis 
der Reichsform zum Ausgang des 15. Jahr-
hunderts ein. Er sprach in diesem Zusammen-
hang vom Abschluß der „Konföderation der 
Stände" im Jahre 1495 unter Kaiser Maximi-
lian L: „Das Reich wurde als eine große Frie-
denseinung für ewige Zeiten konstituiert, in 
welcher jede Fehde unter den Genossen ver-
boten, der Friedensbruch mit der Reichsacht 
und Geldbuße bedroht, jedem die Hilfe bei 
frischer Tat zur Pflicht gemacht wurde. Der 
Kaiser wurde als Haupt, die einzelnen Reichs-
stände als Genossen der Einung anerkannt. 
Das zugleich kaiserliche und ständische Reichs-
kammergericht wurde als Gerichtshof des Frie-
dens und Rechtes der Reichseinung errichtet, 
überdies sollte eine jährliche Versammlung 
der Reichsstände zur Handhabung und Voll-
streckung des Friedens stattfinden, die indes 
bald durch ein ständiges Reichsregiment er-
setzt wurde, das sich nach zweijähriger Tätig-
keit auflöste. Statt dessen wurden durch be-
zirksweise Einteilung aller Reichsstände für 
Exekution, Reichshilfe und Reichssteuer die 
Reichskreise gebildet, welche sich als engere 
Friedenseinungen mit selbstgewählten Kreis-
hauptleuten und Zugeordneten und besonde-
rer Kreisstandschaft nach dem Muster der in 
gewöhnlichen Landfriedensbünden häufig vor-
kommenden Kreise charakterisieren. So war 
die neue Reichsverfassung durchaus nur eine 
große Landfriedenseinung der Stände. Das

29) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 508 f.28) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 457 f.



Reich zu einem wahren Bunde
30

sstaate zu ge-
stalten, war nicht gelungen." )
Gierke verwandte in seiner breit angelegten 
Darstellung sehr häufig den Begriff „hündisch" 
und gelegentlich auch die Begriffe „Bundes-
staat" und „föderativ". Er beabsichtigte damit 
den Nachweis von der Gleichheit zwischen 
Genossenschaftswesen und hündischer Ord-
nung zu erbringen. Er rechtfertigte seine Be-
mühungen darum in seinen Ausführungen 
über die genossenschaftlichen Elemente des 
Staates.
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 Darin betonte er, das Wesen der mo-
dernen deutschen Staatsidee beruhe in der 
Identität von Staat und Volk: „Der Staat ist 
das organisierte Volk. Als Staat erlangt das 
Volk, welches als ein historisch gewordenes 
Einheitswesen in ganz bestimmter Gliederung 
im geistigen, sittlichen, wirtschaftlichen, ja 
selbst im physischen Leben zur Erscheinung 
kommt, auch rechtlich eine Gesamtpersönlich-
keit. Die unsichtbare Staatseinheit ist so auf 
dem Gebiete des Rechts die Seele, die in be-
stimmter Weise verbundene und gegliederte 
Staatsbürgerschaft der Körper, die Verfassung 
aber der die Atome des Körpers zu einer ein-
heitlichen lebendigen Persönlichkeit fügende 
Organismus des Volks." )
Seine Ansicht vom organischen Aufbau des 
Staates bestimmte Gierke, die Geschichte des 
deutschen Volkes als eine Geschichte von Ge-
nossenschaften, von Zusammenschlüssen, Bün-
den und Einung zu sehen, die im Zeitpunkt des 
Aufstiegs des Obrigkeitsstaates im 16. Jahr-
hundert abgebrochen wurde. Gierke rief mit 
seinen Ansichten sowohl über den Staat als 
auch über das Genossenschaftswesen, die 
beide untrennbar miteinander verbunden sind, 
Widerspruch hervor. Er löste gleichzeitig neue 
Überlegungen über die Struktur des mittel-
alterlichen Saates aus, die zu einer ergiebigen 
Neubelebung der mittelalterlichen Verfas-
sungsgeschichte führten. Deren Ergebnisse 
machten die Mängel, aber auch die Vorzüge 
der Untersuchung Gierkes deutlich; sie legten 
Vorstellungen und Elemente frei, die der Vor-
geschichte des föderativen Gedankens in 
Deutschland zugewiesen werden können. Un-
bestritten ist der Hinweis Gierkes, daß in den 
Zusammenschlüssen, Einungen und Bünden 
zwischen 1200 und 1500 Organisationen und 
Ordnungen entstanden, die in sich die Fähig-
keit trugen und entwickelten, auch hoheitliche 
Aufgaben wahrzunehmen. Zweifelhaft ist Gier-
kes Behauptung, daß alle diese Gesellungen 
nicht nur die Entwicklung des hündischen Ge-

dankens beeinflußten, sondern auch die Vor-
aussetzungen für dessen Verwirklichung schu-
fen.
Als Beispiele vollentwickelter bundesstaatli-
cher Bildungen führte Gierke zwei politische 
Gebilde an, die friesische Bundesverfassung 
und die Anfänge der Schweizer Eidgenossen-
schaft.
Den Zusammenschluß friesischer Landgemein-
den nannte er eine bundesstaatliche Einheit. 
Diese hörte nach Gierke zu existieren auf, als 
in Friesland ein territoriales Landfürstentum 
entstand. Gierke bemerkte dazu: „Damit 
lenkte die friesische Verfassung in die allge-
meine Bahn der deutschen Entwicklung ein. 
Doch wenn nicht für Deutschland, so doch für 
seine nächsten nordwestlichen Nachbarn 
wurde der föderative Gedanke der friesischen 
und niedersächsischen Stämme von dauernder 
Bedeutung, indem auf die spätere Bildung des 
niederländischen Bundesstaates dieselben 
Ideen wirkten, welche schon früh unter den 
friesischen Seelanden lebendig geworden wa-
ren, so daß die Form der föderativen Ver-
einigung größerer Lande oder Provinzen dort 
wie hier den Ausgangspunkt der Verfassungs-
entwicklung bildete." 32)
Uber das zweite Beispiel, die Entwicklung der 
Eidgenossenschaft, sagte Gierke: „In ganz ent-
gegengesetzter Weise ging in der Schweiz aus 
der politischen Vereinigung bunt gemischter 
kleiner und großer Länder und Städte all-
mählich ein republikanischer Bundesstaat her-
vor, der ganz allein von allen deutschen Bün-
den dieser Zeit ohne Vermittlung der Landes-
hoheit zu einer wirklichen Staatsbildung 
führte." 3) Nach einem Überblick über die Ent-
wicklung der Schweiz im 14., 15. und 16. Jahr-
hundert erklärte Gierke: „So aus den ver-
schiedensten Bestandteilen zusammengesetzt, 
ohne einheitliche Verfassung, ohne Bundes-
eigentum oder Bundeshaushalt, ihrem Wesen 
nach kaum bestimmbar, bildete gleichwohl die 
Eidgenossenschaft eine mächtige Einheit nach 
innen und außen und wurde, obwohl ihr die 
rechtlichen Formen eines Staates noch man-
gelten, doch sowohl von den auswärtigen 
Mächten wie von ihren Gliedern als ein Ge-
samtstaat betrachtet. Im weiteren Verlauf ihrer 
Geschichte zog dann die Eidgenossenschaft, so 
unheilbar scheinende Rückschläge die religiös-
politischen Spaltungen von der Reformation 
bis in die Mitte unseres Jahrhunderts der 
Bundeseinheit zufügten, diese Einheit dennoch 
langsam und stetig immer fester an. Selbst die

32) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 531.
33) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 531 f.

30) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 511 f.
31) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 830.



Sonderbünde, welche sie in sich erstehen sah, 
vom Burgrecht (1527—1529), dem ersten katho-
lischen Bunde der Reformationszeit und dem 
borromeischen Bunde (1586) bis zum Sonder-
bunde von 1846, waren nur vorübergehende 
Allianzen zum Zwecke der Umgestaltung des 
Gesamtbundes, nicht wollten sie dauernde 
Bünde der Bundesstaaten für sich sein. So 
konnte hier endlich, indem auf der einen

4. Das
Bei der Absicht, die kürzeste Verbindung zwi-
schen den Rheinlanden und der Poebene in 
ihre Hand zu bekommen, stießen die Habsbur-
ger auf drei ländliche Gemeinwesen, die, am 
nördlichen Abhang des Gotthard gelegen, im 
Vierwaldstättersee ein Verbindungsglied hat-
ten. Die drei Landschaften Uri, Schwyz und 
Unterwalden nahmen rechtlich unterschiedliche 
Stellungen ein. Gemeinsam war ihnen der 
Wunsch, ihre Unabhängigkeit von einem Lan-
desherrn, von den Habsburgern, zu behaupten, 
überlieferte Eigenständigkeit genossenschaft-
licher Herkunft und ein durch die geographi-
sche Lage begünstigter Wunsch nach Selb-
ständigkeit wirkten in dem Entschluß der 
drei Gemeinwesen zusammen, am 1. August 
1291 einen „Ewigen Bund" zu schließen. Sie 
schufen dabei die Urzelle der Schweizer Eid-
genossenschaft.
Der Ewige Bund der drei Waldstätten war 
der Form nach ein Landfriedensbündnis; er 
erkannte die bestehenden Herrschaftsverhält-
nisse an und sicherte jedem der Verbündeten 
nach außen hin gegenseitige Unterstützung 
gegen alle Feinde zu. Die Alte Eidgenossen-
schaft erwuchs als eine Föderation der Gesin-
nung und des Gewissens. In politischen und 
militärischen Auseinandersetzungen behaup-
tete der wachsende Kreis der sich den drei 
Waldstätten anschließenden Landschaften seine 
Eigenart und Unabhängigkeit. Die durch das 
Ewige Bündnis vereinigten Länder und Städte 
waren kein geschlossenes Staatswesen. Ihre 
Bewohner verstanden sich nicht als einheit-
liches Volk. Sie entwickelten deshalb auch 
kein eidgenössisches Staatsbewußtsein. Das 
Streben der Glieder der wachsenden Eidgenos-
senschaft ging auf möglichst weitgehende 
Autonomie.
Der Schweizer Historiker Hans Nabholz be-
merkt dazu: „Die Bündnisse wurden geradezu 
zu dem Zweck eingegangen, jedem einzelnen 
Glied der Bundesgenossenschaft dasjenige 
Höchstmaß von Selbständigkeit zu sichern, 
das sich mit der Zugehörigkeit zum Reichs-

Seite die Bundeseinheit immer mehr zu einer 
wirklichen Staatsgewalt verstärkt wurde, auf 
der anderen Seite diese Einheit immer mehr 
zu einem einzigen, alle Glieder zu gleichem 
Recht und gleicher Pflicht umfassenden Bande 
wurde, ein lebendiger moderner Bundesstaat 
aus der alten Grundlage des mittelalterlichen 
Einungswesens unmittelbar hervorwach-
sen." 34)

Beispiel der Alten Eidgenossenschaft
verband noch vereinigen ließ. Es war also ein 
eminent föderalistisch
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er Gedanke, der das 
Fundament der Eidgenossenschaft bildete und 
auch bestimmend für deren weitere Gestal-
tung blieb." )
Die Vereinigung der ersten Glieder der Eid-
genossenschaft war nicht einmal ein Staaten-
bund, denn es fehlten selbst die Ansätze einer 
über allen Beteiligten stehenden Regierungs-
gewalt. Die Bundesgenossen verkehrten unter-
einander wie souveräne Staaten. Für die Be-
handlung von Fragen gemeinsamen Interesses 
wurden Beratungen, „Tagsatzungen" veran-
staltet. Diese fanden nicht regelmäßig, sondern 
nach Bedürfnis statt. Der Grad der Verbunden-
heit der einzelnen Orte war unterschiedlich. 
Am stärksten war in den drei Urkantonen das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt. 
Erst in der Auseinandersetzung erkannten die 
verbündeten Orte, daß die Form ihres Zusam-
menschlusses nicht ausreichend sei, um die sie 
bedrohenden Gefahren abzuwenden. Sie ver-
suchten im Verlauf ihrer bewegten Entwick-
lung wechselseitige Bindungen einzugehen, 
ohne dabei ihre Autonomie aufzugeben. 
Urkunden, Briefe genannt, wie z. B. der Pfaf-
fen- und Sempacherbrief, verstärkten die poli-
tische Unabhängigkeit, ohne die Eigenständig-
keit der Bundesgenossen zu berühren.
Die Frage nach dem Wesen der Eidgenossen-
schaft, die sich angesichts dieser Situation 
aufdrängt, beantwortet der Schweizer Histo-
riker Richard Feller mit der Feststellung: „Sie 
— die .Eidgenossenschaft' — umfaßte eine 
Reihe von Staaten, die nach Anlage und Bau 
eine bunte Mannigfaltigkeit zeigten, vom 
locker gefaßten Graubünden bis zum fest-
gefügten Bern. Sie beruhte auf den Bundes-
briefen und den Vorkommnissen. Die Bundes-
briefe hatten einen föderalistischen Zug, weil 
sie den Kantonen durch gegenseitigen Schutz 

34) Gierke, a. a. O., Bd. 1, S. 534.
35) E. Dürr, R. Feller, L. v. Muralt u. H. Nabholz 
(Hrsg.), Geschichte der Schweiz, 2 Bde., Zürich 
1932/38, Bd. 1, S. 199.



die Unabhängigkeit sicherten. Die Vorkomm-
nisse, Pfaffenbrief, Sempacherbrief und Stanser-
vorkommnis hatten einen zentralistischen Ein-
schlag, indem sie einen Teil des Bundeslebens, 
Sicherheit der Straßen, Gerichtsstand, Kriegs-
führung, Verhalten gegen die Untertanen, ein-
heitlich zu regeln versuchten. Seitdem sich 
das Wesen des Staates dem abendländischen 
Bewußtsein zu enthüllen begann, stellte sich 
die Frage, ob die Eidgenossenschaft ein Staat 
sei. Der Zürcher Josias Simmler und der Fran-
zose Jean Bodin beantworteten sie 1576, ohne 
voneinander zu wissen. Simmler erkennt in 
seinem Werk De republica Helvetiorum libri 
duo’, daß dem Bund wichtige Merkmale des 
Staates, namentlich die oberste Befehlsgewalt 
fehlten; aber es bestehe ein so enger Zusam-
menhang unter Gliedern, daß man von einem 
schweizerischen Staat sprechen könne. Bodin 
dagegen hebt das Fehlen einer unbedingt ober-
sten Gewalt heraus und kommt zu dem Schluß, 
daß die Eidgenossenschaft kein Staat sei."
Was war — so muß man angesichts dieser 
Charakteristik fragen — die Alte Eidgenossen-
schaft, die gerne als Erweis der Lebensfähig-
keit des genossenschaftlichen Gedankens und 
des föderativen Prinzips angesprochen wird, 
wirklich? „Die Eidgenossenschaft war kein 
Staat, nicht einmal ein Staatenbund, dessen 
wichtige Merkmale, einen umfassenden, all-
seitigen Vertrag und eine, wenn auch be-
schränkte Verbandsgewalt, sie nicht besaß; 
sie war ein Bündel von Allianzen, ein Bundes-
verein." 36)  Der Venezianer Padovino ver-
sicherte, die Schweizer halten die Eintracht 
und aufrichtige Freundschaft für wichtiger als 
selbst die Gerechtigkeit. Das Wesen der Alten 
Eidgenossenschaft ist, darin stimmen die 
Schweizer Historiker überein, vom Staats-
begriff nicht erfaßbar. Die Schweizer waren 
von der Unzerreißbarkeit der eingegangenen 
Bünde überzeugt. Sie nahmen auch hin, daß 
in ihrer Eidgenossenschaft alle damals be-
kannten Staatsformen vertreten waren, städ-
tische Patriziate wie Bern, zünftische Stadt-
aristokratien wie Zürich, Landgemeindede-
mokratien wie die Urkantone, Monarchien 
wie das Fürstentum Neuenburg oder die Fürst-

5. Der Einfluß der Föderaltheologie
Gierke weist zwar für das Mittelalter eine 
Vielzahl territorialer, wirtschaftlicher, geisti-

abtei St. Gallen. Auch hinsichtlich ihres Um-
fanges waren die einzelnen Territorien sehr 
verschieden; sie reichten vom Zwergstaat 
Gersau bis zum Machtstaat Bern. Dieses eigen-
tümliche Gemeinwesen, in dem ohne Zweifel 
hündische Formen vorhanden waren, behaup-
tete sich, bis seine innere und äußere Schwäche 
allgemein sichtbar wurde. Auch die Alte Eid-
genossenschalt war nicht in der Lage, dem 
Ansturm der französischen Armeen zu wider-
stehen. Ihr militärischer und politischer Zu-
sammenbruch des Jahres 1798 bewies, daß die 
eigentümliche Form der Alten Eidgenossen-
schaft nicht mehr lebensfähig war.
In der Entstehung der Alten Eidgenossenschaft 
war die genossenschaftliche Idee bestimmend. 
Der Wunsch, Unabhängigkeit und Eigenstän-
digkeit unter allen Umständen zu wahren, ver-
wehrte die Entwicklung der Eidgenossenschaft 
selbst zu einem Staatenbund. Die lockere Ver-
bindung wurde als eine Form genossenschaft-
licher und föderativer Gesellungen verstanden. 
Die Eidgenossen wollten die Form eines Staa-
tenvereins, in dem das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit den Mangel an staatlichen Ein-
richtungen ersetzte, nicht überwinden. Sie 
glaubten, die von ihnen gewählte Form Ewiger 
Bündnisse untereinander sei ausreichend, um 
alle sie gemeinsam oder jeden einzelnen be-
drohenden Gefahren abzuwenden. Die Alte 
Eidgenossenschaft gehört durchaus in die Ent-
wicklungsgeschichte des föderativen Gedan-
kens in Europa. Sie kann jedoch weder als 
Staatenbund oder Bundesstaat bezeichnet wer-
den. Sie muß in der eigentümlichen Form 
ihrer geschichtlichen Entstehung, deren Bei-
behaltung bewußt gewollt war, betrachtet und 
beurteilt werden. Der von der Alten Eidgenos-
senschaft entwickelte Föderalismus war sozu-
sagen rudimentär. Er zeigte Ansätze zu einer 
föderativen Durchbildung und Durchgestal-
tung. Zu dieser kam es jedoch nicht, weil die 
Bündnisgenossen der Überzeugung waren, die 
von ihnen gewählte Form sei ausreichend. Die 
Mängel der Alten Eidgenossenschaft liegen auf 
der Hand. Sie wurden durch die militärische 
Katastrophe von 1798 nicht hervorgerufen, 
sondern nur offengelegt.

ger und kirchlicher Zusammenschlüsse hündi-
schen Charakters nach, ist jedoch nicht in der 
Lage, dafür zeitgenössische Interpreten zu be-
nennen. Der Gedanke einer aufsteigenden 
staatlichen Ordnung mit immanenter Zustän-
digkeit der einzelnen Stufen fand keinen 

36) Ebenda, Bd. 2, S. 8 f. Vgl. auch H. Nabholz, 
Föderalismus und Zentralismus in der eidgenössi-
schen Verfassung bis 1798, in: Politisches Jahrbuch 
der Schweiz. Eidgenossenschaft, Jahrg. 1916.



schriftlichen Niederschlag. Er war jedoch der 
Epoche des Aufstiegs zur Neuzeit durchaus 
vertraut.
Der aus Günzburg an der Donau stammende 
Franziskaner Johannes Eberlin (1465—1533) 37),  
der sich 1521 der reformatorischen Bewegung 
anschloß, schrieb in Form polemischer Flug-
schriften unter dem Titel „Die 15 Bundes-
genossen" einen utopischen Staatsroman, in 
dem er sich mit der Beschränkung der Gemein-
den und Vogteien befaßte und für diese ein 
Programm entwarf. Eberlin von Günzburg, der 
mit seinem reformatorischen Bekenntnis eine 
starke nationale und soziale Gesinnung ver-
band, sprach sich in seiner Schilderung der 
idealen Vogtei sowohl für die Eigenständig-
keit des unteren politischen Lebenskreises als 
auch für dessen Subsidiarität aus. Eberlins 
Zeugnis ist deshalb von besonderer Bedeu-
tung, weil es die Existenz föderativer und 
sübsidiärer Vorstellungen im Übergang der 
geschlossenen Gesellschaft zu der reglemen-
tierten Gesellschaft des Obrigkeitsstaates be-
weist. Diese erhielten im Verlauf des 16. Jahr-
hunderts dem Wort und der Sache nach starke 
Anregungen durch die Föderaltheologie.

Wie bereits bei der Übersicht über die Ver-
wendung der Bezeichnung „foedus" ange-
deutet, beschäftigten sich die reformatorischen 
Auseinandersetzungen zwischen Zwingli und 
Melanchthon einerseits und den Wiedertäu-
fern andererseits mit dem Begriff des „Tauf-
bundes". Diese Erört
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erungen führten zur Ent-
wicklung einer theologischen Richtung, die als 
Föderaltheologie ) bekannt wurde. Darunter 
ist eine theologische Betrachtungsweise zu 
verstehen, die „den biblischen Hauptbegriff 
des Bundes als Schlüsselbegriff für a) die Be-
stimmung des Verhältnisses von Gott und 
Mensch und b) die Darstellung von Kontinui-
tät und Diskontinuität der Heilsgeschichte im 
Alten Testament und im Neuen Testament" 
verwendet. Die Föderaltheologie entfaltete 
sich im 16. Jahrhundert als besonderer Zweig 

der reformierten Theologie Zürcher Herkunft. 
Sie entwickelte einen theologischen Bundes-
begriff: „Foedus bedeutet einen Friedens-
oder Freundschaftsvertrag. . . Ein Bund ent-
hält immer ein Gebot und eine Verheißung. 
So schließt auch Gott einen Bund, indem er 
ein Gesetz darbietet und eine Verheißung 
daran heftet. Die absolute Verheißung Got-
tes ... ist sein Bund. Der Urheber des Bundes 
weiß sich dem andern verpflichtet, die gege-
benen Verheißungen zu erfüllen. Dieser Bund 
ist ein unwiderrufliches Geschenk, ein Dekret, 
ein wirksamer Befehl. Bei Gottes Bundes-
schließung handelt es sich nicht wie bei den 
Menschen um gegenseitige, sondern nur um 
Gottes Wohltaten. Sein Bund ist die göttliche 
Erklärung über die Weise, wie seine Liebe 
spürbar empfangen wird, wie es zur völligen 
Gemeinschaft mit ihm kommt. Geht der 
Mensch darauf ein, so wird er Gottes Freund, 
und der Schöpfer wird sein Gott in einem 
commercium familiäre." Die Föderaltheologie 
befürwortete in bezug auf die staatliche Ord-
nung den Gedanken der Vertragslehre und 
Volkssouveränität, um so mehr, als hier der 
Foedus, der Bund, fest verbunden ist mit dem 
Regnum Dei: „Weil Gott der höchste Souve-
rän ist, sind die irdisch-demokratischen Ten-
denzen legitim. Der Mittelgedanke ist: Vor 
dem Souverän, Got
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t, sind alle Menschen Ge-
schöpfe, auch die höchsten gebunden durch 
Gottes Gebot. Der König aber, der seine Eide 
bricht, wird zum Tyrannen." )

Bereits 1923 stellte Gottlob Schrenk in seiner 
Studie „Gottesreich und Bund im älteren Pro-
testantismus vornehmlich bei Johannes Cocce-
jus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des 
Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theo-
logie" 40 ) fest, daß die Wirkungen des theo-
logischen Föderalismus auf den politisch-
staatlichen Föderalismus noch gründlich er-
forscht werden müssen. Diese Untersuchung 
steht noch aus, doch hat Gerhard Oestreich in 
seiner Studie „Die Idee des religiösen Bundes 
und die Lehre vom Staatsvertrag" dafür be-
merkenswerte Beiträge geliefert. Er faßt das 
Ergebnis seiner Betrachtung in der Feststel-
lung zusammen: „Das politische und soziale 
Gemeinwesen soll ein Bund vor Gott sein 
in Analogie zur religiösen Gemeinde, die ein

39) G. Schrenk, Gottesreich und Bund im älteren 
Protestantismus vornehmlich bei Johannes Cocce-
jus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietis-
mus und der heilsgeschicbtlichen Theologie, Güters-
loh 1923, S. 83.
40) Schrenk, a. a. O.

37) E. Deuerlein, Johannes Eberlin von Günzburg, 
in: G. Frhr. v. Pölnitz (Hrsg.), Lebensbilder aus 
dem Bayerischen Schwaben, Bd. 5, München 1957, 
S. 70 ff.
38) L. Diestel, Studien zur Föderaltheologie, in: 
Jahrbücher für deutsche Theologie, Bd. 10 (1865), 
S. 209 ff.: E. Graf von Korff, Die Anfänge der 
Föderaltheologie, Theol. Diss., Bonn 1908; H. H. 
Wolf, Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis vom 
Alten Testament und Neuen Testament bei Calvin, 
Neukirchen 19582; Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart, 3. Ausl., Bd. I, S. 1518 ff.; Lexikon für 
Theologie und Kirche, 2. Ausl., Bd. 4, Sp. 190 ff.



Bund Gottes mit den Menschen ist." 41 ) Er hat 
überzeugend nachgewiesen, daß die theolo-
gische Betonung und Begründung des Bundes-
gedankens für dessen Durchbruch in den poli-
tisch-staatlichen Bereich von größter Bedeu-
tung war: Indem der Mensch sich im Bund 
mit Gott weiß, betrachtet er dieses Verhältnis 
als ein Ordnungsprinzip seiner Beziehungen 
mit den Mitmenschen. Der Bundesgedanke 
schlägt sich im politischen und staatlichen 
Denken nieder. Er ergänzt die mangelhaften 
Vorstellungen der griechischen Staatsphilo-
sophie und erschließt dem Menschen die Ein-
sicht in zusammengesetzte Ordnungen.

Die Einflußnahme der Föderaltheologie auf 
Entbindung und Entfaltung des föderativen 
Gedankens ist nachweisbar. Die 1584 in Her-
born von Graf Johann Vf. dem Alteren ge-
gründete reformierte Hochschule war ein 
Schwerpunkt der Föderaltheologie. An diese 
Hochschule wurde 1586 ein Rechtsgelehrter 
berufen, der ein föderatives System entwik-
kelte: Johannes Althusius. In der bereits er-
wähnten Untersuchung betonte Schrenk, 
Althusius werde überhaupt nicht vollständig 
verstanden, wenn man die geistige Atmo-
sphäre der reformierten Hochschule Herborn 
unbeachtet lasse.

6. Die Systematisierung des Föderalismus durch Johannes Althusius

Der Rechtshistoriker Otto von Gierke ver-
öffentlichte im Jahre 1880 eine Studie über 
„Johannes Althusius und die Entwicklung der 
naturrechtlichen Staatstheorien" 42).  Er stellte 
darin den völlig in Vergessenheit geratenen 
Rechtslehrer Johannes Althusius vor, wobei 
er besonderen Wert auf dessen Beitrag zur 
Entfaltung und Verbreitung föderativer Ge-
danken und Vorstellungen legte. Gierke ver-
sah das fünfte Kapitel seiner Untersuchung 
mit der Überschrift: „Die Idee des Födera-
lismus"; er leitete es mit der Bemerkung ein: 
„Unter allen eigentümlichen Charakterzügen 
des politischen Systems des Althusius ist viel-
leicht keiner so auffallend, als der es von der 
Sohle bis zum Scheitel durchwaltende Geist 
des Föderalismus."
Obwohl Gierkes Studie 1902 in zweiter, 1913 
in dritter, 1929 in vierter und 1958 in fünfter 
Auflage erschien, blieb Althusius' Beitrag zur 
Entwicklung des föderativen Gedankens in 
Deutschland unbeachtet. In der Literatur vor-
nehmlich der zwanziger Jahre fehlt jeglicher 
Hinweis auf Althusius. Dieses übersehen und 
Übergehen ist um so weniger verständlich, als 
die Zeitspanne des Staates von Weimar eine 
lebhafte Erörterung des föderativen Gedan-
kens auslöste und Carl Joachim Friedrich 1932 
das Hauptwerk Althusius „Politica methodice

41) G. Oestreich, Die Idee des religiösen Bundes 
und die Lehre vom Staatsvertrag, in: a) W. Berges 
u. C. Hinrichs (Hrsg.), Zur Geschichte und Proble-
matik der Demokratie Festgabe für Hans Herz-
feld, Berlin 1958, S. 11 ff.; b) H. H. Hofmann (Hrsg.), 
Die Entstehung des modernen souveränen Staates, 
Köln 1967, S. 137 ff.
42) O. v. Gierke, Johannes Althusius und die Ent-
wicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zu-
gleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssyste-
matik, Aalen 19585.

digesta 43" )  edierte. Erik Wolf machte nach-
drücklich auf Althusius und sein Werk auf-
merksam; zu dessen Vernachlässigung stellte 
er fest, Althusius sei unzeitgemäß gewesen, 
weil seine I

44

deen der Zeit vorausgriffen: „Er 
wandte sich so mit den Forderungen seines 
politischen Denkens gegen alle Strömungen 
seiner Zeit: als Föderalist, als Gegner der zen-
tralistisch organisierten Monarchie, als Feind 
des fürstlichen Absolutismus und als nicht-
katholischer Universalist." )
Die nach 1945 allmählich einsetzenden Bemü-
hungen um eine wissenschaftliche Grund-
legung der Politik belebten das Interesse an 
Althusius. Peter Jochen Winters untersuchte 
in einem Beitrag „Zur Grundlegung der poli-
tischen Wissenschaft im 16. und im beginnen-
den 17. Jahrhundert" „Die .Politik' des Jo-
hannes Althusius und ihre zeitgenössischen 
Quellen" 45). Er übte scharfe Kritik an der 
Interpretation des Werkes Althusius durch 
Otto von Gierke, dem er die Fähigkeit ab-
sprach, das Anliegen Althusius verstanden zu 
haben. Diese teilweise polemisch gefärbte 
Auseinandersetzung zwischen der traditionel-
len Rechtsgeschichte und der in Deutschland 
unter amerikanischem Einfluß wiederbelebten 
Wissenschaft von der Politik kann bei der 
Frage nach den föderativen Vorstellungen des 

43) J. Althusius, Politica methodice digesta . .., 
Neudruck der 3. Auflage von 1614, hrsg. v. C. J. 
Friedrich-Cambridge (USA) 1932 (Harward Political 
Classics, Vol. II).
44) E. Wolf, Große Rechtsdenker der deutschen 
Geistesgeschichte, Tübingen 19634, S. 177 ff.

45)  P. J. Winters, Die „Politik" des Johannes Althu-
sius und ihre zeitgenössischen Quellen. Zur Grund-
legung der politischen Wissenschaft im 16. und im 
beginnenden 17. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau



Johannes Althusius unbeachtet bleiben. Diese 
hat sich mit dem Lebenswerk Althusius’ und 
mit den von diesem entwickelten föderativen 
Gedanken zu befassen.
Johannes Althusius wurde 1557 in Diedens-
hausen (Grafschaft Wittgenstein-Berleburg) 
geboren, er starb 1638 in Emden. Uber seine 
Herkunft, seine Jugend und seine wissen-
schaftliche Ausbildung gibt es keine sicheren 
Nachrichten. Althusius scheint in Basel stu-
diert und dort auch die Würde eines Lizen-
tiaten und später eines Doktors der Rechte 
erlangt zu haben. Gierke vertritt in seiner 
Biographie die Ansicht, es bestehe Grund zu 
der Vermutung, Althusius habe auch in Genf 
unter Dionysius Godo Predus, der dort seit 
1585 als Professor wirkte, seine juristische 
Bildung zu vervollständigen versucht. In Genf 
sei er mit dem calvinistischen Geiste, der in 
seinen Werken offen zutage trat, bekannt ge-
worden.
1586 nahm Althusius einen Ruf an die Hoch-
schule in Herborn an. Diese war zunächst nur 
für die Ausbildung reformierter Theologen 
bestimmt, wurde jedoch durch die Gründung 
einer juristischen Fakultät erweitert. Als er-
ster Herborner Rechtslehrer eröffnete Althu-
sius an Weihnachten 1586 seine Vorlesungen 
über Institutionen, die er später auch auf 
philosophische Gebiete ausdehnte. Im De-
zember 1589 wurde er gleichzeitig Mitglied 
der Gräflichen Kanzlei zu Dillenburg. Im Jahre 
1594 ging Althusius als Lehrer an das Gym-
nasium zu Steinfurt, kehrte aber nach einigen 
Monaten an die Herborner Hochschule wieder 
zurück, deren Verlegung nach Siegen er mit-
machte. Als jedoch die Hochschule 1599 wie-
der nach Herborn zurückkehrte, blieb Althu-
sius mit zwei Kollegen bei dem in Siegen 
verbleibenden Teil. Er hatte sich inzwischen 
verheiratet und unterstützte die Bestrebungen 
von Magistrat und Bürgerschaft von Siegen, 
die Akademie in ihrer Stadt zu belassen. Auf 
landesherrliche Weisung mußte er jedoch nach 
Herborn übersiedeln, wo er zweimal, 1599 
und 1602, das Amt eines Rektors versah.

1604 berief ihn die Stadt Emden als Syndikus. 
Er übersiedelte von Herborn nach Emden. 
Einen Ruf an die Universitäten Leyden und 
Franeker schlug er aus. Als Syndikus der 
aufstrebenden ostfriesischen Handelsstadt 
fand er die Erfüllung seines Lebens und 
gleichzeitig die Möglichkeit, seine politischen 
Theorien niederzuschreiben und zu veröffent-
lichen. Althusius genoß in Emden hohes An-
sehen.

Althusius veröffentlichte mehrere juristische 
und publizistische Untersuchungen. Am be-
kanntesten sind sein erstmals 1586 in Basel 
aufgelegtes Pandekten-Lehrbuch „Juris pru-
dencia romana methodice digesta" und sein 
bereits erwähntes Hauptwerk „Politica metho-
dice digesta".
Im Rahmen seiner Beschreibung des Verhal-
tens des Menschen in den Gemeinschaften und 
des gegenseitigen Verhältnisses der Gemein-
schaften innerhalb einer übergeordneten Ge-
meinschaft entwickelte Althusius, wie Otto 
von Gierke erstmals nachgewiesen hat, ein 
System föderativer Auffassungen. Wie kam 
er dazu, in welcher Weise begründete und 
erläuterte er sie?
Im Rahmen der Beantwortung dieser Fragen 
verwies Gierke zunächst auf den Stand der 
staatsphilosophischen und staatsrechtlichen 
Entwicklung von Althusius. Er erklärte „Wenn 
der Aufbau der Gesellschaft im Sinne des 
korporativ gegliederten Ganzen ein Kern-
gedanke des echt mittelalterlichen Systemes 
war, so liegt doch der Unterschied darin, daß 
das, was im Mittelalter in der Richtung von 
oben nach unten konstruiert worden war, hier 
mittels der Idee des Gesellschaftsvertrages in 
der Richtung von unten nach
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 oben rekon-
struiert wird. Merkwürdiger aber noch ist, 
daß diese föderalistische Struktur bei Althu-
sius in Verbindung mit demselben scharf aus-
geprägten und konzentrierten Souveränitäts-
begriff auftritt, der vor allem den mittelalter-
lichen Gedanken des gegliederten Gesell-
schaftskörpers zersetzt hatte und auch für-
derhin der Haupthebel aller zentralistischen 
Bestrebungen blieb!" )
Während die Souveränitätsvorstellungen, wie 
sie Bodin und andere vertraten und verfoch-
ten, dem zentral bestimmten Einheitsstaat den 
Vorzug gaben, war Althusius bemüht, Volks-
souveränität und genossenschaftliche Durch-
bildung des Staates von unten nach oben
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 mit-
einander in Einklang zu bringen. Zur Ver-
deutlichung seiner politischen Auffassungen 
benützte Althusius zwei für seine Ansichten 
eigentümliche Begriffe: „Symbiodicus" und 
„consociacio" ). Ein „Symbiodicus" ist, wer 
sich verpflichtet, ein gemeinsames Leben mit 
andern zu pflegen, für den gemeinsamen Nut-
zen zu arbeiten und daran teilzunehmen. Es 
handelt sich hier um eine Umschreibung des 
aristotelischen Begriffes vom Menschen als 
einem politischen Lebewesen. Für den Begriff

46) Gierke, a. a. O., S 226 ff.
47) Winters, a. a O., S. 170 ff. gibt genetische Defi-
nitionen der von Althusius entwickelten Begriffe. 



„consociacio" gibt Althusius keine ein-
gehende Definition, setzt ihn jedoch gleich 
mit „societas unio", „communio", „Corpus ho-
minum“, „plurium", „plures", „homines in 
unam societatem collecti". „Consociacio" be-
deutet Lebensgemeinschaft und Gemein-
schaftswesen.
Die Prinzipien des Zugeordnetsein der Men-
schen als Individuen und als Glieder von 
Ordnungsbereichen versucht. Althusius in sei-
nem Begriff von der consociacio einzufangen, 
zu beschreiben und zugleich zu formen: „Wie 
aus verschiedenen Tönen, die der ebenmäßi-
gen Melodie als Verbindung von beiden, 
mittellagigen und hohen Tönen, so verhält 
sich Herrschaft und Gehorsam geordnet im 
Gemeinwesen. Hier besteht aus Reichen und 
Armen, Künstlern und Handwerkern und an-
deren verschiedenartigen Personen das, was 
viel angenehmer ist als die Harmonie, näm-
lich die kraftvolle Eintracht, die göttlicher 
und dauerhafter ist."
In seiner Vorstellung vom sozialen Aufbau 
des Ganzen unterscheidet Althusius zwei 
Grundtypen von Lebensgemeinschaften, die 
„una Simplex privata" und die „altera mixta 
publica". Er betrachtet die Lebensgemein-
schaften als Organismen und Persönlichkeiten. 
Aus diesen Vorstellungen heraus entwickelt 
Althusius seine Auffassungen von den poli-
tischen Lebensgemeinschaften, bei denen er 
unterscheidet zwischen engeren, die er als 
„civitates", und Weiteren, die er als „conso-
ciaciones publicae universales maiores" be-
zeichnet. Aus dieser hier nur zusammengefaßt 
darzulegenden Lehre von den Lebensgemein-
schaften und deren Zuordnung zueinander 
kommt Althusius zu seiner Vorstellung vom 
Staat: „Die umfassendste politische Gemein-
schaft vereinigt in sich viele Städte, Gemein-
den und Provinzen und verpflichtet sie zur 
wechselseitigen Bereitstellung von Sachen und 
Diensten, inbesondere Zurverfügungstellung 
von Menschen und Geldern zum Zwecke der 
Einrichtung, Erhaltung und Verteidigung des 
Gemeinwesens. Ohne solchen Beistand auf 
Grund der einander zugestandenen Rechte 
könnte ein gottgefälliges und gerechtes Leben 
in der umfassenden politischen Lebensgemein-
schaft weder gepflegt noch erhalten werden." 
Diese Feststellung des Althusius versieht 
Winters mit der Bemerkung: „Der Staat ist 
in erster Linie eine Lebensgemeinschaft, eine 
consociacio, die sich in ihrer Grundstruktur 
etwa von der provincia nicht anders unter-
scheidet als diese von civitas. Der Staat ist 
demnach nicht etwas schlechthin anderes als 

die übrigen Lebensgemeinschaften, vielmehr 
ist er ihnen genetisch gleich. Er unterscheidet 
sich aber von ihnen vor allem dadurch, daß er 
charakterisiert wird durch eine ihm eigen-
tümliche Form des jus symbioticum, das unter 
dem Namen jus regni vorgestellt wurde."
Die Aufgliederung der öffentlichen Ordnung 
in der Perspektive von unten nach oben ergab 
für Althusius eine Struktur, in welcher 
nach der Formulierung Gierkes — „Familie, 
Berufsgenossenschaft, Gemeinde und Provinz 
als notwendige und organische Gliederungen 
zwischen Individuum und Staat stehen; in 
welchen der weitere Verband sich zunächst 
immer aus den korporativen Einheiten der 
engeren Verbände zusammensetzt und erst 
durch deren Mittel ihre Glieder ergreift; in 
welchen jeder engere Verband als ein wahres 
und originäres Gemeinwesen aus sich selbst 
ein besonderes Gemeinleben und eine eigene 
Rechtssphäre schöpft und davon an den höhe-
ren Verband nur so viel abgibt, als dieser zur 
Erreichung seines spezifischen Zwecks uner-
läßlich braucht. In welchen endlich der Staat 
seinen Gliedverbänden im übrigen genetisch 
gleichartig und von ihnen nur durch seine 
ausschließliche Souveränität verschieden ist, 
die als schlechthin höchste irdische Rechts-
macht zwar eine Fülle neuer und eigentüm-
licher Attribute und Funktionen empfängt, 
allein an dem eigenen Recht der engeren 
Verbände eine unübersteigliche Schranke 
findet und bei deren Überschreitung vor dem 
durch den Bruch des Vereinigungsvertrages 
sich wieder zu voller Souveränität entfalten-
den Recht der Glieder hinfällig wird."
In dieser Deutung der Lehre Althusius' vom 
Staate werden zwei Vorstellungen transpa-
rent, nämlich das subsidiäre und das födera-
tive Prinzip. Beiden erkämpfte Althusius den 
Durchbruch in das staatliche Denken Europas, 
doch gerieten seine Vorstellungen und An-
sichten in Vergessenheit.
Die Lehre des Althusius beweist die Intensität 
der Bemühungen des 17. Jahrhunderts, das 
Leitbild der griechischen Polis, das zunächst 
mehr unbewußt als bewußt alle Vorstellungen 
über staatliche Ordnungen und Formen be-
einflußt hat, zu überwinden und auch zu 
einer Beschreibung und Deutung in sich ge-
gliederter Staatswesen zu gelangen. Althusius 
Anteil an der Ausprägung föderativer Vor-
stellungen kann nicht hoch genug veran-
schlagt werden. Dabei wird man die unmittel-
bare Einflußnahme der Föderaltheologie höher 
bewerten müssen als das Fortwirken des ge-



nossenschaftlichen Gedankens. In dieser Hin-
sicht ist das Urteil Gierkes über Althusius 
revisionsbedürftig. Nicht die genossenschaft-
lichen Vorstellungen, sondern die in den poli-
tischen Bereich übertragenen Auffassungen 
der Föderaltheologie sind bestimmend für die 
Lehre des Althusius gewesen. Dieser hat durch 
seine Ideen, Vorstellungen und Empfehlungen

entscheidenden Einfluß auf die politische und 
verfassungsrechtliche Literatur des 17. und 
18. Jahrhunderts, sowohl auf die Bemühun-
gen, das Heilige Römische Reich deutscher 
Nation politisch-staatsrechtlich zu verstehen, 
als auch auf die Ansätze, eine föderative 
Staatsstruktur zu entwickeln und zur Anwen-
dung zu bringen.

Die im weiteren Bereich der Rheinmündung 
entstandenen Territorien, Herzogtümer, Graf-
schaften, geistliche und weltliche Herrschaften 
und vor allem blühende Städte, behaupteten 
gegenüber der Reichsgewalt große Selbstän-
digkeit. Die Herzöge von Burgund begannen 
sowohl mit der Zusammenfassung der sehr 
gestreuten und unterschiedlich strukturierten 
Territorien als auch mit deren Unlerstellung 
unter landesherrliche Gewalt. Die Erwerbun-
gen des Hauses Burgund an der Rheinmün-
dung kamen durch dessen Erbin Maria fast 
ganz in den Besitz des Hauses Habsburg. Kai-
ser Karl V. setzte die Zusammenfassung und 
Abrundung der Einzelterritorien zielstrebig 
fort. Er vereinigte schließlich 17 Provinzen 
der Niederlande in seiner Hand. 1548 gab er 
ihnen eine staatsrechtliche Ordnung und fügte 
sie als „Burgundischer Kreis" zumindest lose 
in den Reichsverband ein. Die Beziehungen 
zwischen dem Reich und den im Burgundi-
schen Reichskreis zusammengefaßten Territo-
rien lockerten sich, als Karl V. diese Gebiete 
der spanischen Linie der Habsburger, seinem 
Sohne Philipp, dem nachmaligen Philipp II. 
von Spanien überließ. Deren Herrschaft wurde 
aus politischen und religiösen Gründen abge-
lehnt und bekämpft. 1572 erhoben sich unter 
der Führung des Adels, der Familien Oranien, 
Egmond, Doorn die Gebiete an der Rheinmün-
dung gegen die spanische Herrschaft. Den 
Spaniern gelang es, die südlichen Provinzen, 
das nachmalige Belgien, zurückzuerobern und 
zu behaupten. Die sieben nördlichen Provin-
zen, Holland, Seeland, Utrecht, Geldern, Gro-
ningen, Oberijsel und Friesland, seit 1579 in 
der „Utrechter Union" vereinigt, behaupteten 
gegenüber den Spaniern ihre Selbständigkeit; 
sie erreichten 1648 im Westfälischen Frieden 
die völkerrechtliche Anerkennung ihrer Unab-
hängigkeit.
Die Verfassung der vereinigten Niederlande, 
im 17. und 18. Jahrhundert als Generalstaaten 
bezeichnet, ging aus der „Utrechter Union",

7. Der Charakter der Generalstaaten

einem Bündnisvertrag, hervor. Die Ermordung 
Wilhelms von Oranien 1584 vereitelte die Er-
richtung einer Monarchie und die Schaffung 
eines einheitlichen Staates.

Die sieben Provinzen der Niederlande, nach 
der größten Provinz Holland bezeichnet, bil-
deten keinen zusammenhängenden Staat, son-
dern einen Bund von sieben locker verbunde-
nen Territorien. Die mittelalterlichen Zustände 
sowohl durch die burgundischen Landesherrn, 
die die Bildung eines der Zeit entsprechenden 
Landesfürstentum anstrebten, als auch durch 
die Bedürfnisse des Aufstandes gegen die 
Spanier schlugen dabei durch. Die „Union 
von Utrecht" war die Grundlage für das Zu-
sammenwirken und Zusammenwachsen dieses 
Staatswesens. Deren Vereinbarungen und Be-
stimmungen waren jedoch weder gedacht noch 
dazu geeignet, Grundlagen für einen geord-
neten Staat zu sein. Sie waren nicht einmal ein 
Ersatz für eine Zentralgewalt und Zentral-
regierung. Ersatzorgan dafür waren der 
„Staatsrat" und die „Generalstaaten". Die Zu-
ständigkeit des „Staatsrats" war begrenzt; sie 
wurde im Verlauf der Entwicklung weiter ein-
geschränkt. Das Kollegium von „Mijne Heeren 
de Staten-Generaal" war eine Versammlung 
der Delegierten der souveränen Provinzen zur 
Vertretung der ihnen „gedefereerde" gemein-
schaftlichen Interessen, also keine mit Souverä-
nität ausgestattete Körperschaft. Die Zahl der 
Delegierten war verschieden, auch ihre Aus-
wahl war uneinheitlich. Das Präsidium wech-
selte nach der Rangordnung der Provinzen 
wöchentlich ab. In vielen im einzelnen festge-
legten Fragen mußte auf Grund der „Utrechter 
Union" oder auf Grund der Gewohnheit Ein-
mütigkeit bestehen. Diese Form der Zusam-
mensetzung und der Beschlußfassung er-
schwerte die Tätigkeit der Generalstaaten. Die 
Schwierigkeiten wurden auch dadurch vergrö-
ßert, daß die Provinzen ihrerseits nicht ein-
heitlich gegliedert und organisiert waren. Ihre



Struktur stellte eine Spiegelung der Struktur 
der Generalstaaten dar.
Der holländische Historiker P. J. Blok be-
merkt zu der Situation der Provinzen in seiner 
„Geschichte der Niederlande": „Einerseits 
wurde außerdem ihre (der Provinzen) Souverä-
nität durch die Grenzen beschränkt, die sie 
sich in den Beziehungen der Union und in der 
Instruktion von 1558 selbst gezogen durch 
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die 
Verzichtleistung aul einige Souveränitäts-
rechte zugunsten der zentralen Regierungs-
körper, wie die Generalstaaten und der Staats-
rat es waren, insoweit diese nicht zu umgehen 
war in einem, wenn auch noch so wenig zu-
sammenhängenden Bundesstaat; andererseits 
durch die Rechte, die einzelne Glieder der Pro-
vinzen selbst besaßen, oder die Teile, aus 
denen sie bestanden, zu besitzen behaupteten, 
namentlich nun es keinen Landesherrn mehr 
gab, der dies bestritt." )
Diese Situation der Generalstaaten verweist 
auf eine Zwischensituation zwischen einem 
Staatenverein und einem Bundesstaat. Die 
Generalstaaten neigten mehr einem Staaten-
verein, worin sie der Alten Eidgenossenschaft 
ähnlich waren, zu. Sie entwickelten jedoch 
Ansätze einet bundesstaatlichen Ordnung. 
Diese waren jedoch rudimentär. Als Heinrich 
von Treitschke im Dezember 1870 die Ver-
träge zwischen dem Norddeutschen Bund und 
den süddeutschen Staaten, die das Deutsche 
Reich begründeten, analysierte, verglich er in 
Empörung über den Ausschuß des Bundesrates 
für die auswärtigen Angelegenheiten das neue 
Reich mit den Generalstaaten, den diplomati-

sehen Ausschuß des Bundesrates mit dem Ge-
neralstaaten-Ausschuß der secretes besoignes: 
„Unser Gesamtstaat sieht dem schwerfälligen 
Bau der Republik der Niederlande ohnehin 
schon allzu ähnlich; sollen wir auch noch den 
Generalstaaten-Ausschuß der secretes besoig-
nes, diesen berufenen Tummelplatz niedriger 
Ränke und Zänkereien, in unsere Verfassung 
hinübernehmen?" 49 )

Die Ordnung der Generalstaaten war im Ver-
lauf des 17. und des 18. Jahrhunderts immer 
wieder Gegenstand politischer, staatsrecht-
licher und philosophischer Erörterungen und 
Untersuchungen. Die Gründe dafür lagen in 
der erfolgreichen Behauptung der General-
staaten gegenüber der spanischen Herrschaft 
und in dem Anteil der Generalstaaten an der 
kolonialen Erschließung und am kolonialen 
Handel. Die Generalstaaten wurden stärker als 
die Alte Eidgenossenschaft das Leitbild für 
eine Republik eigener Ordnung. Diese Tat-
sache veranlaßte zum Beispiel Montesquieu, 
mit Worten höchster Bewunderung im Zusam-
menhang mit seinen Empfehlungen des Föde-
ralismus von den Generalstaaten zu sprechen.

Auf Ausprägung und Hervortreten des födera-
tiven Prinzips nahmen die Alte Eidgenossen-
schaft und die Generalstaaten nachhaltigen 
Einfluß. Beide repräsentierten im Zeitalter des 
absolutistischen Staates Herrschaftsformen, die 
Beachtung und Bewunderung erregten, weil 
sie die mit der absolutistischen Staatsform ver-
bundenen Erschwerungen und Behinderungen 
überwanden.

8. Die Formulierung des Begriffes

Die nach den Westfälischen Friedensverträgen 
einsetzenden Bemühungen, das Heilige Rö-
mische Reich deutscher Nation politisch und 
verfassungsrechtlich zu verstehen und zu er-
klären, brachten zahlreiche Untersuchungen 
und Darstellungen hervor. Sie gerieten in 
immer stärkerem Maße unter den Einfluß von 
Jean Bodin (1529 30 bis 1596), der die Souverä-
nität als das besondere Kennzeichen des 
modernen Staates herausstellte. Er versuchte 
eine Deutung der Alten Eidgenossenschaft, die 
er als Freundschaft und Bündnis souveräner 
Einzelstaaten verstand. Aber auch die Ansich-
ten, die Hugo Grotius (1583—1645) über die 
aus Bündnissen und Gesellschaftsverträgen

48) P. J. Blok, Geschichte der Niederlande 6 Bde 
Gotha 1902—1918, Bd. 4, Gotha 1910, S. 103.

Bundesstaat"

hervorgegangenen losen Staatenbünde ent-
wickelte, gewannen Einfluß auf die Diskus-
sion.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen in 
Deutschland stand die Struktur des Reiches. 
Der Hannoversche Geheime Rat und Vizekanz-
ler Ludolph Hugo (1630—1704) 
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veröffentlichte 
1661 eine Studie über den Status der Gebiete 
Deutschlands, in der er den Begriff des aus 
Staaten zusammengesetzten Staates in die 
Wissenschaft einführte ),  Hugo ergänzte die 

49) H. v. Treitschke, Zehn Jahre Deutscher Kämpfe 
1865—1874, Berlin 1874, S. 352.
50) Ludolphi Hugonis Dissertatio de statu regionum 
Germaniae et regimine principum summae imperii 
rei publicae aemulo, nec nun de usu et auctoritate 
iuris civilis privati, quam in hac parte iuris publice 
abtinet (sub proesid. Henr. Benii). Heimst. 1661. 



bis dahin bekannten Auffassungen über den 
Einzelstaat und über Staatenvereine, indem er 
eine Zwischenform aus Einzelstaat und Staa-
tenverein, den Begriff des zusammengesetzten 
oder Bundesstaates schul.
Ausgangspunkt dieser für das politische Den-
ken nicht nur Deutschlands entscheidenden 
Erkenntnis war die Auseinandersetzung mit 
der politischen Struktur des Deutschen Reiches. 
Hugo erklärte: „Es liegt vor Augen, daß unser 
Reich durch eine zweifache Regierung gelenkt 
wird; denn das Reich als Gesamtheit bildet 
ein gemeinsames Staatswesen, und die ein-
zelnen Gebiete, aus denen es zusammengesetzt 
ist, haben besondere Fürsten oder Magistrate, 
Gerichte und Ratsversammlungen und über-
haupt ein besonderes, jenem Höheren unter-
geordneten Staatswesen." Hugo brachte damit 
die Ansicht zum Ausdruck, daß es sich beim 
Deutschen Reich um einen zweifachen, um 
einen zusammengesetzten Staat handle, um 
einen Gesamtstaat, in dem die Einzelstaaten, 
ohne ihren staatlichen Charakter zu verlie-
ren, aufgingen, und um Einzelstaaten.
Als Aufgabe seiner Untersuchung „De statu 
regionum Germaniae" bezeichnete er die Not-
wendigkeit, Ursache und Wesen des Unter-
schiedes zwischen Gesamtstaat und Einzelstaat 
nachzuweisen und Aufteilung der höchsten 
Gewalt zwischen der Gesamtregierung und 
den Einzelregierungen darzulegen. Hugo be-
gann seine Untersuchung mit einer Übersicht 
über die geschichtliche Entwicklung und Aus-
bildung der Landeshoheit. Er beschrieb am 
Beispiel der deutschen Entwicklung seit, der 
Gründung des fränkischen Reiches die Schwie-
rigkeit, große Reiche einheitlich und gut zu 
regieren. Zu deren Überwindung sei es gebo-
ten, den Großstaat in verschiedene Gebiete 
zu zerlegen und den Leitern der einzelnen 
Gebiete Universalgewalt zu überantworten. 
Wenn die über die einzelnen Gebiete gesetz-
ten Obrigkeiten nur Beamte des Reichsober-
haupts und deshalb von dessen Willen abhän-
gig seien, bestehe eine Gliederung in Provin-
zen. In Deutschland seien die territorialen 
Gewalten jedoch selbständig, auch wenn sie 
dem Gesamtstaat untergeordnet sind. Sie seien 
deshalb als eigene Staatsgewalten zu betrach-
ten.
Flugo unterschied zwischen Staatenbund und 
Bundesstaat, indem er die Organisation des 
Achäischen Bundes, des Niederländischen Bun-
des und des Schweizer Bundes und die Struk-
tur der deutschen Territorialstaaten mitein-
ander verglich. Die Mitglieder der Staaten-
bünde behielten ihre Selbständigkeit und Un-

abhängigkeit. Die Einzelstaaten eines Bundes-
staates seien dagegen einer höheren Staats-
gewalt unterworfen. Während die Staaten-
bünde keine Souveränität kennen würden, 
wäre im Bundesstaat die staatliche Gewalt auf-
geteilt zwischen dem Gesamtstaat und den Ein-
zelstaaten. Im weiteren Verlauf seiner Unter-
suchung sprach sich Hugo für Subsidiarität 
zwischen Gesamt- oder Oberstem Staat und 
Einzel- oder Unterstaat aus, indem er ver-
langte, jeder Gewalt werde an Aufgaben zu-
gewiesen, was sie besser als die andere zu 
besorgen vermöge. Hugo vertrat in diesem 
Zusammenhang die Auffassung, die Teilung 
der Staatsgewalt sei nicht absolut und unab-
änderlich. Es könnten Verschiebungen und 
Umschichtungen vorgenommen werden. Damit 
empfahl er eine, den Bedürfnissen sowohl des 
Ober- als auch des Unterstaates angepaßte 
Beweglichkeit der Kompetenzverteilung — 
eine Auffassung, die sich nur allmählich in der 
Entwicklung des Verfassungslebens durch-
setzen konnte 51 ).

51) Brie, a. a. O., S 17 ff.
52) Wolf, a. a. O., S. 311 ff.

Die Ansichten Hugos wurden von der gelehr-
ten Welt seiner Zeit mit großem Beifall be-
dacht; sie spielten in der Entwicklung poli-
tischer Ansichten und Vorstellungen des 
18. Jahrhunderts eine im einzelnen noch nicht 
untersuchte Rolle. Sie beeinflußten die Dis-
kussion über die Struktur des alten Deutschen 
Reiches, machten den Gedanken eines zusam-
mengesetzten Staates bekannt und befürworte-
ten eine Subsidiarität zwischen Ober- und 
Unterstaat. Hugo gilt mit Recht als Schöpfer 
des Begriffes „Bundesstaat". Er überwand die 
bis zu diesem Zeitpunkt verbindliche Ansicht, 
es könne nur Staaten und Staatenvereine 
geben. Er schuf, indem er das Heilige Römi-
sche Reich deutscher Nation verfassungsrecht-
lich deutete, die Vorstellung vom zusammen-
gesetzten Staat, vom Bundesstaat.
Hugos Ansichten wurden jedoch auch leiden-
schaftlich bekämpft. Der Rechtshistoriker 
Samuel Freiherr von Pufendorff (1632 bis 
1694) 52 ) erklärte unter Bezugnahme auf Jean 
Bodin und Thomas Hobbes, das Wesen des 
Staates verlange die absolute Einheit der 
Staatsgewalt und die völlige Unabhängigkeit 
derselben von jedem höheren Willen. Er be-
zeichnete es als undenkbar, daß ein Staat 
mehrere Staaten in sich enthalte. Er räumte 
zwar das Bedürfnis von Staaten, namentlich 
derselben Nationalität, zu einer engeren Ver-
bindung ein, sah dafür jedoch nur die Mög-
lichkeit des Übergangs der einzelnen Staaten 



in einen einfachen Staat oder die Errichtung 
eines Staatenvereins, in dem der Einzelstaat 
seine volle Souveränität behielt. Er betrach-
tete es als eine Irregularität, daß einem Mit-
glied eines Staatenvereins heben einem Ver-
trag irgendeine Gewalt über die anderen Mit-
glieder zustehe. Er übertrug diese Ansichten 
auch auf das Deutsche Reich, wobei er sagte, 
das Fehlen eines Bundesvertrags auf der einen 
Seite und das Vorhandensein eines Bundes-

9. Montesquieus Ansicht über den
Die von Johannes Althusius geäußerten Auf-
fassungen, die Erfahrungen der Westfälischen 
Friedensschlüsse und die Erkenntnisse der 
verstärkten Beschäftigung mit dem Völker-
recht veranlaßten nach Beendigung des Drei-
ßigjährigen Krieges eine eingehende Erörte-
rung der Möglichkeiten und Formen des Zu-
sammenlebens eigenständiger Gebiete und 
souveräner Staaten. Auf der Suche nach über-
zeugenden Beispielen dafür wandten sich 
Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts den 
griechischen Städtebünden, der deutschen 
Hansa und vor allem dem Heiligen Römischen 
Reich deutscher Nation zu. Der Gedanke hün-
discher Ordnung bemächtigte sich vieler, die 
sich mit Fragen der politischen Weltordnung 
befaßten. So verwies Leibniz in seinen poli-
tischen Schriften auf die Möglichkeiten hündi-
scher Zusammenschlüsse; dabei machte er An-
sätze zu einem eigenen Verständnis des Föde-
ralismus, die er jedoch nicht ausbaute.
Der französische Philosoph Charles de Secon-
dat Baron de la Brede et de Montesquieu 
(1689—1755) veröffentlichte 1748 sein bekann-
testes Werk über den „Geist der Gesetze" 
(„Esprit des lois"). Es handelt sich dabei um 
ein klassisches Werk der politischen Literatur, 
das neben den Veröffentlichungen Platos, 
Aristoteles und Machiavellis genannt wird. 
Montesquieu stellt die Grundsätze dar, die 
nach seiner Ansicht die Ordnung eines Staates 
bestimmen und das menschliche Wollen und 
Wirken, das die politische Ordnung des Staa-
tes gestaltet, bewegen sollten. Am bekannte-
sten wurden seine Auffassungen über die 
Gewaltenteilung. Montesquieu griff dabei auf 
Ansichten zurück, die bereits Aristoteles ge-
äußert und die John Locke neu ins Bewußtsein 
gerückt hatte. Montesquieu unterschied zwi-
schen Gesetzgebung und Gesetzesvollzug. Das 
Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen 
und zu erhalten, wies er der Rechtsprechung 
zu.

Oberhauptes, des Kaisers, auf der anderen 
Seite erlaube nicht, dieses als ein System 
verbündeter Staaten zu charakterisieren. 
Pufendorffs Einwände fanden Beachtung, ie 
trugen mit dazu bei, daß Hugos Lehre vom 
zusammengesetzten Staat, vom Bundesstaat, 
in Vergessenheit geriet. Sie wurde erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wieder 
ausgenommen und fortgeführt.

Föderalismus
Montesquieu ging in seinem „Geist der Ge-
setze" auch ausführlich auf das Nebeneinander 
von Staaten ein. Er beschäftigte sich vor allem 
mit der Frage der Behauptung kleiner Staaten, 
die allein zu schwach seien, um sich gegen 
Angriffe von außen zu verteidigen. Das ein-
zige Mittel ihrer Erhaltung sah Montesquieu 
in der Möglichkeit, daß sie sich zusammen-
schließen, sich föderieren. Nach Montesquieu 
vereint der Staat auf föderativer Grundlage 
Volksherrschaft im Innern mit der Kraft zur 
Verteidigung nach außen. Montesquieu führte 
als Beispiele dafür die griechischen Städte-
bünde, den Bund der Schweizer Kantone, die 
Hansa, das Deutsc
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he Reich und vor allem als 
Beispiel, das er im Verlauf einer Reise nach 
Holland persönlich kennenlernen konnte, die 
„Republik der vereinigten Provinzen" an. Er 
bezeichnete das Heilige Römische Reich deut-
scher Nation als „republique federative" und 
nannte es (ebenso wie Holland und die 
Schweiz) ein „Staatswesen von ewiger Dauer". 
Er verstand deren föderative Elemente als 
Mittel zur Förderung der Freiheit ).
Die Bezugnahme Montesquieus auf den Föde-
ralismus bestimmte Jean Brethe de la Gres-
saye, in der Einleitung zu der von ihm besorg-
ten Ausgabe des „Esprit des lois" zu erklären: 
„Montesquieu hat richtig erkannt, daß der 
Föderalismus ein ausgezeichnetes Mittel ist, 
den Staaten ihre besondere Freiheit zu erhal-
ten, indem man sie zu einer Kraft in der 
internationalen Ordnung macht. Das System 
wurde bis in unsere Tage angewandt, änderte 
jedoch seine Form. Montesquieu kannte nur 
Staatenbünde. Sie sind heute einem hochent-
wickelten Bündnistyp, dem Bundesstaat, ge-
wichen."
Brethe de la Gressaye führte anschließend aus: 
„Die alten Staatenbünde waren einfache Ver-
bindungen zwischen Staaten, die durch einen 
internationalen Vertrag die Verpflichtung ein-*

53) Montesquieu. De l'esprit des lois, II, 5.



gingen, sich gegenseitig zu verteidigen, keinen 
Separatfrieden abzuschließen und ihre militä-
rischen Kräfte zu vereinigen. Deshalb sandten 
diese Staaten Diplomaten zu einem Bundestag, 
der seine Entscheidungen grundsätzlich ein-
stimmig traf. Aber jeder der verbündeten 
Staaten behielt seine Souveränität, die nur 
durch die Union eingeschränkt war: Er behielt 
nicht nur seine Regierung, seine Gesetzgebung 
und seine Gerichte, sondern blieb eine inter-
nationale Rechtsperson, da er noch das Recht 
hatte, Gesandtschaften auszutauschen, und das 
Recht, in eigenem Namen an einem Vertrag 
teilzunehmen, und da es jedem Staat oblag, 
was ihn betraf, die gemeinsamen Beschlüsse 
auszuführen. Der Staatenbund als solcher war 
an sich kein eigener Staat.“

Brethe de la Gressaye fährt dann fort: 
„Heute spielt das Moment der Einheitlichkeit 
beim Bundesstaat eine viel größere Rolle. Die 
in einer Föderation zusammengeschlossenen 
Länder bilden keine Staaten mehr. Vielmehr 
besitzt die Föderation, die sie gebildet haben, 
der Bundesstaat, die Souveränität. In den inter-
nationalen Beziehungen ist allein der Bundes-
staat vertreten, der Krieg führt und verhan-
delt. Im Innern bewahren die Länder eine 
gewisse Autonomie. Sie besitzen die gesetz-
gebende, vollziehende und richterliche Gewalt, 
jedoch ihr übergeordnet sind die Gesetz-
gebung, die Regierung, die Rechtsprechung des 
Bundes. Die Länder sind an der Bundesgewalt 
beteiligt, denn das Parlament besteht aus 
zwei Kammern. Die eine vertritt das Volk in 
seiner Gesamtheit, die andere vertritt jedes 
der Länder, die unabhängig von ihrer Bedeu-
tung alle die gleiche Stimmenzahl haben."

Brethe de la Gressaye stellte über diese Ent-
wicklung, die im Laufe des 18. Jahrhunderts 
sich vollzog, abschließend fest: „Der Bundes-
staat hat sich gegenüber der einfachen Kon-
föderation — dem Staatenbund — durch-
gesetzt, weil er dauerhaft und mit Zentral-
organen ausgestattet ist, die die Einheitlichkeit 
des Handelns der ihn bildenden Länder be-
werkstelligen. Die Geschichte zeigt, daß die 
Konföderationen unsicher und schwach geblie-
ben waren und durch die Teilnehmerstaaten, 
die darauf bedacht waren, ihre Unabhängig-
keit zu wählen und die Herrschaftsansprüche 
des Mächtigsten zu bekämpfen, immer hin-
und hergezerrt wurden."
Brethe de la Gressaye ist der Ansicht, die in 
den „Generalstaaten" vereinigten Provinzen 
seien dem modernen Typ des Bundesstaates 
am nächsten gekommen. Die anderen Zusam-

menschlüsse seien einfache Staatenbünde ge-
wesen. Er weist schließlich darauf hin, daß die 
13 englischen Kolonien von Amerika bei ihrer 
Unabhängigkeitserklärung auf Montesquieus 
„Geist der Gesetze" Bezug nahmen. Diese kon-
stituierten sich als Staatenbund. Sie nahmen 
schließlich jedoch die Form des Bundesstaa-
tes an.

Brethe de la Gressaye faßt sein Urteil über 
die Einstellung Montesquieus zum Föderalis-
mus in der Feststellung zusammen: „Montes-
quieu hat sehr genau die entscheidende Rolle 
des Föderalismus erkannt, wenn er auch seine 
vielfältigen Formen nicht voraussetzen konnte." 
Montesquieu schränkte die Anwendbarkeit des 
Föderalismus ein. Er war der Meinung, die 
Föderation sei nur für Republiken, nicht aber 
für Monarchien. Es handelt sich hierbei um 
zeitbedingte Ansichten, deren Richtigkeit die 
weitere Entwicklung nicht bestätigte 54 ).

54) Montesquieu, De l esprit des lois. Texte etabli 
et presente par Jean Brethe de la Gressaye, 2 Bde., 
Bd. 2, Paris 1955, S. 2 ff.
55) Deutscher Wortlaut: K. v. Raumer, Ewiger 
Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der 
Renaissance, Freiburg/München 1953, S. 343 ff.
56) K. v. Raumer, Absoluter Staat, korporative 
Libertät, persönliche Freiheit, in: a) Historische 
Zeitschrift, Bd. 183 (1957), S. 55 ff.; b) H. H. Hof-
mann (Hrsg.), Die Entstehung des modernen sou-
veränen Staates, Köln 1967, S. 173 ff.

In Übereinstimmung mit Montesquieu äußerte 
Jean Jacques Rousseau (1712—1778) 1756/1761 
in seinem „Auszug aus dem Plan des Ewigen 
Friedens des Herrn Abbe de Saint-Pierre", 
man könne im Deutschen Reich, dem an Weis-
heit kein andres Gemeinwesen gleichkomme, 
geradezu das Modell eines Zukunf
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tseuropa 
sehen: „Das öffentliche Recht, das die Deut-
schen so gründlich studieren, ist noch wichtiger 
als sie glauben, denn es ist nicht das germa-
nische öffentliche Recht, sondern in gewissem 
Sinn das von ganz Europa." )

In seiner Studie „Absoluter Staat, korporative 
Libertät, persönliche Freiheit" machte Kurt 
von Raumer auf die Achtung, die Montesquieu 
und Rousseau dem Heiligen Römischen Reich 
deutscher Nation entgegenbra
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chten, aufmerk-
sam. Er sah sich veranlaßt, im Anschluß daran 
der Geschichtswissenschaft zu empfehlen, „daß 
die föderativen Kräfte ... in unserer Wissen-
schaft noch mehr als bisher — auch in Rich-
tung auf das Problem der Freiheit — zum 
Gegenstand eines die Alleingeltung der .Dä-
monie der Macht' im älteren Europa eingren-
zenden Nachdenkens gemacht werden soll-
ten." )



10. Die Wiederentdeckung des Begriffes „Bundesstaat" durch Pütter

Der in Göttingen wirkende Staatsrechtslehrer 
Johann Stephan Pütter (1725—1807) nahm 
die Auffassungen und Ansichten Hugos über 
die Teilbarkeit der obersten Staatsgewalt zwi-
schen Ober- oder Gesamtstaat und Unter- oder 
Einzelstaaten wieder auf. Pütter war der Über-
zeugung, er habe unabhängig vornehmlich von 
Hugo den Bundesstaatsbegriff, die Vorstel-
lung des Staatenstaats, entwickelt. In seinen 
Veröffentlichungen finden sich keinerlei Hin-
weise auf frühere Verfasser, weder auf Althu-
sius noch auf Hugo. Er legte in seinen „Bey-
trägen zum teutschen Staats- und Fürsten-
recht", erschienen 1777 bzw. 1779, die erste 
geschlossene Darstellung der Bundesstaats-
lehre vor 57 ).

57) U. Schlie, Johann Stephan Pütters Reichsbeqriff, 
Göttingen 1961, S. 40 ff.

Pütter gab seiner Verwunderung darüber 
Ausdruck, daß alle bisherigen Veröffentlichun-
gen einen unvollständigen Maßstab angenom-
men und sich mit der durch Aristoteles vor-
genommenen Einteilung der Staaten in Mon-
archien, Aristokratien und Demokratien zu-
frieden gegeben haben. Er fand es für unge-
wöhnlich, daß bisher die Unterscheidung zwi-
schen einfachen und zusammengesetzten Staa-
ten nicht erfolgt war. Als Beispiele von zu-
sammengesetzten Gesellschaften im außer-
staatlichen und im außerstaatsrechtlichen Be-
reich verwies er auf Familiengemeinschaften 
und Militärformationen.

Er stellte danach die Frage: „Erwächset nun 
daraus die philosophisch ganz richtig abstra-
hierte Abteilung einfacher und zusammen-
gesetzter Gesellschaften, warum sollten sich 
nicht auf eben diese Art erst einfache und zu-
sammengesetzte Staaten voneinander abteilen 
lassen, ehe man noch an die weitere After-
abteilung von Monarchien und Republiken 
kömmt." Pütter bezog sich in seinen Betrach-
tungen und Erklärungen stets auf die Reichs-
struktur. Sie ist der „Ausgangspunkt seiner 
föderalistischen Ideale". Am Beispiel des Deut-
schen Reiches erläuterte Pütter seinen Bundes-
staatsbegriff. Er sprach dabei vom Zerfall eines 
Einheitsstaates in mehrere Einzelstaaten, wo-
bei er bemerkte: „Aus Befehlshabern wurden 
erbliche Vasallen, und ehe man sichs versah, 
wahre Regenten."

Als denkbaren Fall des Entstehens eines Bun-
desstaates bezeichnete er die Möglichkeit, „daß 
mehrere vorher völlig unabhängige Staaten 

sich erst aufs neue unter einer gemeinsamen 
höheren Gewalt vereinigten, wie z. B. der 
Fall sein würde, wenn die sieben vereinigten 
Niederländischen Provinzen oder die 13 Kan-
tons der Schweiz ihre bisherige Unabhängig-
keit einer gemeinsam zu errichtenden höheren 
Gewalt aufzuopfern gut fänden, oder wie es 
ungefähr der Fall war, da Baiern, Schwaben 
und andere teutsche Völker mit Beibehaltung 
ihrer eigenen Regierung und Verfassung mit 
den Franken unter einem Szepter kamen, da 
die fränkische Monarchie unter dem ersten 
Stamme ihrer Könige ungefähr die Gestalt 
eines auf solcher Art zusammengesetzten 
Reiches gewann."

Für den Fall eines Zusammenschlusses von 
Staaten unterschied Pütter drei Möglichkeiten: 
Der Staatenverein oder Staatenbund ist für 
ihn eine „Realverbindung". Gehen mehrere 
Staaten in einen Staat auf, entsteht ein neuer, 
einfacher Staatskörper. Entsteht weder ein 
Staatenverein noch ein einfacher Staatskörper, 
bildet sich ein aus Staaten zusammengesetzter 
Staat. Die Abgrenzung des Oberstaates und 
der Einzelstaaten eines aus Staaten zusammen-
gesetzten Staates sah Pütter darin, daß jeder 
Gliedstaat „zwar in seiner innerlichen Ver-
fassung seine eigene Regierung mit allen 
Hoheitsrechten völlig behält; aber daß sie alle 
doch noch eine höhere gemeinsame Gewalt 
über sich hätten". Pütter wies nach, daß alle 
deutschen Regenten zu wahren Landesherrn 
wurden. Uber den Inhalt der von ihnen ver-
körperten Landeshoheit sagte er: „Ein jeder 
dieser besonderen Staaten hat seine eigene 
und der Regel nach und einer ganzen mit allen 
Hoheitsrechten begabte Regierung; ein jeder 
seine eigene innere Verfassung; ein jeder 
sogar gegen auswärtige Mächte solche Rechte, 
die sonst nur unabhängige Mächte gegenein-
ander in Übung haben; auch Krieg und Frie-
den, Bündnisse und Gesandtschaften nicht aus-
geschlossen; geschweige von innerlichen 
Regierungsrechten sowohl gesetzgebende als 
gerichtliche Gewalt, hohe und niedere Ge-
richtsbarkeit, Recht über Leben und Tod, und 
was irgend nur von hohen oder niedern Rega-
lien erdacht werden mag. Alles das hat ein 
jeder besonderer deutscher Staat in solcher 
Freiheit, daß einer darin so wenig an den 
andern, als eine europäische Macht an die 
andere gebunden oder etwa einige Gleichför-
migkeit untereinander zu beobachten gehalten 
ist."



Pütter rechtfertigte eingehend die Vielfalt der 
Verfassungsformen des Heiligen Römischen 
Reiches deutscher Nation. Er erklärte dabei: 
„Was also irgend nur von Verschiedenheit 
in der Verfassung mehrerer einander nichts 
angehender europäischer Reiche und Staaten 
wahrzunehmen ist, das findet sich in einem 
einigen Deutschland noch in so viel mannig-
faltigen Beispielen, als die Zahl der teutschen 
besonderen Staaten die Zahl der europäischen 
Mächte merklich übersteiget . . . Ein der teut-
schen Verfassung unkundiger Ausländer wird 
in den meisten Gegenden des Deutschen Rei-
ches kaum eine Tagereise zurücklegen dürfen, 
um sich davon aufs lebhafteste zu überzeugen, 
daß die Länder und Orte, die er durchreiset, 
nicht einerlei Regierung, nicht einerlei Verfas-
sung haben. Mühe wird es ihn vielmehr 
kosten, sich überzeugen zu lassen, wie so vie-
lerlei ganz voneinander abweichende Regie-
rungen noch in einem Staate vereinigt sein 
sollen."
Pütter verwies nicht nur auf die Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit der Reichsstände, er be-
tonte auch deren Einmütigkeit und Gemein-
samkeit. Er bemerkte über die Bindung der 
Reichsstände im Reich: „Nichts ist gewisser, 
als daß Mecklenburg und Baiern, Württemberg 
und Pommern, Passau und Münster, Oldenburg 
und Bentheim, Hamburg und Nürnberg, kurz 
geistliche und weltliche Länder, Kur- und Für-
stentümer, Grafschaften und Reichsstände, 
wenn ihre innere Verfassung auch noch so sehr 
voneinander abgehet, dennoch alle ohne Aus-
nahme noch als Teile eines eigenen Ganzen in 
gleichmäßiger Verbindung unter dem Deut-

schen Reiche stehen; ... unter einem gemein-
samen höchsten Oberhaupte, dem die persön-
liche Majestät und Unabhängigkeit so wenig 
als einem König von Frankreich oder irgend 
einem Monarchen bestritten werden kann."

Beide Erscheinungen, die politische Vielfalt 
der Reichsstände und die Einheit des Reiches, 
sind für Pütter Ursachen, den Begriff des aus 
Staaten zusammengesetzten Staates zu formu-
lieren und zu fordern. Pütters Vorstellung war 
zu sehr auf die Gegebenheiten des Heiligen 
Römischen Reiches hin festgelegt, um identisch 
zu sein mit dem Begriff des Bundesstaates, 
wie er im Laufe des 19. Jahrhunderts ent-
wickelt wurde. Er bereitete diesen jedoch vor. 
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation 
war kein Bundesstaat, wohl aber eine Föde-
ration. Gesellungen und Ordnungen des Rei-
ches waren ihrerseits Föderationen: Aufbau 
und Struktur des Reiches bestanden aus sehr 
unterschiedlichen Föderationen, deren Zahl 
schließlich so groß war und deren Formen so 
verwirrend waren, daß die davon gebildete 
Gesamtstruktur nicht mehr über- und durch-
schaubar war. Untersuchungen darüber ver-
weisen auf einen Föderalismus, der der Formu-
lierung des modernen Bundesstaates voraus-
ging.

Dessen endgültige Durchsetzung und Ausprä-
gung vollzog die Konstituierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Deren Entwicklung 
wurde für die Vorstellung föderativer Ord-
nungen bestimmend und beispielgebend, so 
daß die europäischen, vornehmlich die deut-
schen Ansätze dazu in Vergessenheit gerieten.

11. Kant und der Föderalismus

Der Philosoph Immanuel Kant (1724—1804) 
schrieb 1795 einen Aufsatz „Zum ewigen Frie-
den", dessen Ziel es war, eine Staatenverbin-
dung zu proklamieren, die die Gerechtigkeit 
verbürgt und den Frieden sichert. Kant legte 
seine Ansichten darüber in „Defensivartikeln", 
in Empfehlungen für die Bewahrung der Ge-
rechtigkeit und die Verteidigung des Friedens 
nieder. Der zweite Defensivartikel lautet: 
„Das Völkerrecht soll auf einem Föderalismus 
freier Staaten gegründet sein." Kurt von Rau-
mer vertritt in seiner unter dem Titel „Ewi-
ger Friede" veröffentlichten Sammlung von 
„Friedensrufen und Friedensplänen seit der 
Renaissance" die Auffassung, diese Darstel-

lung sei der entscheidende Artikel des ganzen 
Essays „Zum ewigen Frieden". Zur Begrün-
dung führt er aus: „Zum einen, weil er das 
Ziel des Vertrags klar enthielt: den Völker-
bund, 
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zum andern, weil er die Form, die die-
ser Völkerbund annehmen soll, näher be-
stimmt: kein Einheitsstaat, keine Universal-
monarchie oder Universalrepublik, sondern 
ein .Föderalismus freier Staaten'." )  Weil 
Kant sich sowohl zur Herstellung der politi-
schen Einheit der Welt und zur Sicherung der

58) K. v. Raumer, Ewiger Friede. Friedensrufe und 
Friedenspläne seit der Renaissance , Freiburg/ 
München 1953, S. 166.



Freiheit und Eigenständigkeit der Glieder der 
Staaten und Länder bekennt, nimmt er seine 
Zuflucht zum Föderalismus. Die Verwirk-
lichung einer Weltherrschaft ist nur durch die 
Anwendung des föderativen Prinzips möglich. 
Die Weltherrschaft ist erforderlich, weil nur 
sie Voraussetzung für den ewigen Frieden ist.

Kants Auffassung von der Bedeutung des Fö-
deralismus für eine harmonische Weltordnung 

kann nicht als politische Utopie abgetan we 
den. Sie war zwar dem Verständnis der Ze 
weit voraus, verwies jedoch, wie bered 
vorher die Darlegung Montesquieus, auf ei 
Strukturprinzip, auf ein Mittel, um zwische 
Einheit des Weltgeschehens und Freiheit de 
Völker und Staaten einen Ausgleich zu schal 
fen. Der Philosoph Kant gehört in die Ahner 
reihe föderativer Vorstellungen.



II. Föderalismus 
und Konstituierung der Vereinigten Staaten von Amerika

1. Die Entstehung der amerikanischen Verfassung

Die Vorstellungen über Möglichkeiten und 
Formen föderativer Gestaltungen breiteten 
sich in der Folgezeit zwar aus, hatten jedoch 
noch keinen Niederschlag in einer wegwei-
senden Veröffentlichung oder in beispielhaf-
ter Staatsordnung gefunden, als jenseits des 
Atlantiks geschichtliche Entwicklungen und 
politische Notwendigkeiten zu der Gestaltung 
eines Gemeinwesens führten, das sich vom 
Augenblick seiner Konstituierung an als ein 
Bundesstaat, als eine Form des Föderalismus 
verstand. Stärker als die vorausgegangenen 
philosophischen, staatsrechtlichen und politi-
schen Erwägungen beeinflußte die bundes-
staatliche Gestaltung der Vereinigten Staaten 
von Amerika die Entfaltung des föderativen 
Gedankens. Zum erstenmal wurde im Prozeß 
einer Staatswerdung von föderativer Ordnung 
und vom Föderalismus gesprochen. Die dabei 
Beteiligten gaben sich nicht mit der Schaffung 
von staatlichen Formen und Einrichtungen, die 
der Entwicklungsgeschichte des Föderalismus 
zugezählt werden müssen, zufrieden, sie brach-
ten ihre föderativen Auffassungen offen und 
unmißverständlich zum Ausdruck. Angesichts 
der großen, kaum zu überschätzenden Bedeu-
tung dieses Vorganges, der föderative Vor-
stellung und föderative Staatsordnung, Theo-
rie und Praxis umschließt, ist es angezeigt, 
beide Ereignisse zu würdigen, haben sie doch 
zusammen die Diskussionen des 19. Jahrhun-
derts über den Bundesstaat ausgelöst und be-
stimmt.
Als freier Bürger kamen die „Pilgerväter" 
und die ihnen folgenden Kolonisten nach 
Nordamerika. Die politischen Verhältnisse der 
13 nordamerikanischen Kolonien, die sich im 
Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts bildeten, 
wurden durch Freibriefe oder Verfassungsur-
kunden bestimmt. Diese räumten den Einwoh-
nern der einzelnen Provinzen Rechte wie 
Wahl ihrer Vertreter, Mitwirkung an der 
Steuerbewilligung, Besetzung der Geschwore-
nengerichte ein. In der Mitte des 18. Jahr-
hunderts wurden die Regierungs- und Ver-
waltungsformen der einzelnen Kolonien ver-
vollständigt und einander angeglichen. Jede 
Kolonie erhielt eine „Allgemeine Versamm-
lung", die sich in ein „Haus der Abgeordne-

ten" und in einen „Rat" gliederte. Die „All-
gemeine Versammlung" befand über die Be-
willigung von Steuern und Abgaben und er-
ließ im Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze. 
Sie beteiligte sich auch an der Verwaltung der 
Kolonie. An deren Spitze stand ein Statthal-
ter; ihm zur Seite ein Rat, der ihn unterstützte. 
Lediglich in Handelsfragen waren die Kolo-
nien dem Parlament in London unterworfen.

Diese Verwaltungsstruktur, die eine weitge-
hende Selbständigkeit der einzelnen Kolonien 
vorsah, verhinderte die Bildung eines Zusam-
mengehörigkeitsgefühls. Die drei großen Grup-
pen der Kolonien — Neuengland, Kolonien 
der Mitte, Kolonien des Südens — standen 
sich fremd und teilweise auch ablehnend ge-
genüber. Es gab keine Bindung der Kolonien 
untereinander, es bestand lediglich die Bin-
dung der einzelnen Kolonien an die britische 
Krone. Politische und wirtschaftliche Notwen-
digkeiten machten jedoch ein Zusammenwir-
ken und Zusammenwachsen der Kolonien er-
forderlich. Neuengland machte damit den An-
fang. 1627 schlossen Massachusetts, Kentucky 
und New Plymouth ein Bündnis zur gemein-
samen Kriegführung gegen den Indianer-
stamm der Pequods. 1643 schlossen sich Ken-
tucky, New Haven, Massachusetts und New 
Plymouth zur Abwehr holländischer Bedro-
hung nach dem Vorbild der Vereinigten Nie-
derlande zu den „Vereinigten Staaten von 
Neuengland" zusammen. Dieser Bund, den 
man nicht als Staatenbund ansehen kann, da 
es sich um die Vereinigung nichtsouveräner 
Kolonien handelte, bestand bis 1683.

Die militärischen Auseinandersetzungen zwi-
schen Briten und Franzosen auf dem nord-
amerikanischen Kontinent veranlaßten den 
englischen Staatssekretär Graf Holderness, 
den englischen Kolonien ein Bündnis zur ge-
meinsamen Verteidigung nahezulegen. Die zu 
schaffende „Union" sollte durch Parlaments-
akte konstituiert werden. Der im Juni 1754 in 
Albany zusammentretenden Konferenz, beste-
hend aus dem Unterstatthalter und dem Rat 
von New York und 24 Vertretern aus den Ko-
lonien, aus Hampshire, Massachusetts, Ken-
tucky, Rhodejsland, Pennsylvania und Mary-
land, lagen verschiedene Pläne vor. Allge-



meine Zustimmung fand der Plan Franklins, 
der eine Zusammenfassung der britischen Ko-
lonien vorsah.
Durch Parlamentsakte sollte eine General-
regierung für alle britischen Kolonien gebildet 
werden. An deren Spitze sollte ein General-
präsident, von der britischen Krone ernannt 
und besoldet, und ein vom Haus der Abge-
ordneten der einzelnen Kolonien gewählter 
Großer Rat, der mindestens einmal jährlich 
sich versammelte, stehen. Generalpräsident 
und Großer Rat sollten gemeinsam über die 
gesetzgebende Gewalt, der Generalpräsident 
allein über die vollziehende Gewalt verfü-
gen. Eine weitgehende Übereinstimmung zwi-
schen der Gesetzgebung Großbritanniens und 
der Gesetzgebung der Generalregierung auf 
dem amerikanischen Kontinent sollte ange-
strebt werden. Die Generalregierung sollte 
weitgehende Vollmacht, die auf die kriegeri-
sche Auseinandersetzung mit den Indianern 
Rücksicht nahm, erhalten.
Dieser Plan einer Zusammenführung der selb-
ständigen und eigenwilligen Teile des nord-
amerikanischen Kontinents wurde nicht ver-
wirklicht. Großbritannien befürchtete eine 
Minderung seiner Oberhoheit; die Kolonien 
leisteten — stärker als die deutschen Stämme 
im Hochmittelalter — Widerstand gegen jede 
Zentralisierung, in der sie eine Bedrohung 
ihrer Selbständigkeiten und Freiheiten sahen.

Der Friedensvertrag von Paris 1763 beendete 
die Auseinandersetzungen zwischen Frank-
reich und Großbritannien auf dem nordame-
rikanischen Kontinent. Großbritannien erhielt 
weitgehende Handlungsfreiheit — ein Um-
stand, der vor allem der Entwicklung seiner 
Kolonien zugute kam. Diese setzten sich lei-
denschaftlich zur Wehr, als ihr Mutterland 
durch die Stempelakte vom März 1765 ihr 
Recht auf Selbstbestimmung der Steuern in 
Frage stellte. Die folgende Entwicklung führte 
zur Ablehnung einer Unterstellung oder Unter-
werfung der Kolonien unter das Mutterland 
und zur Forderung nach Gleichstellung mit 
diesem. Zur Durchsetzung dieser Forderungen 
schufen die Kolonien eine vorläufige Zentral-
gewalt. Großbritannien beantwortete dieses 
Vorgehen mit einer verstärkten Demonstra-
tion seiner oberhoheitlichen Gewalt und, als 
die Kolonien weiterhin Widerstand leisteten, 
mit militärischen Aktionen.
Noch vor der Proklamation der Unabhän-
gigkeit am 4. Juli 1776 hatten die im Kon-
greß zusammengeschlossenen Vertreter der 
einzelnen Kolonien diesen die Einführung 

von Verfassungen nahegelegt. Damit wurde 
die Neuordnung des politischen Lebens in den 
einzelnen Kolonien eingeleitet. Neben deren 
Verwaltungen bestand ein „Generalkongreß", 
dessen Mitglieder ihre Beauftragung und Er-
mächtigung von den Mitgliedern der verfas-
sunggebenden Versammlungen der Einzel-
staaten erhielten. Wie in Deutschland die 
Stämme die ersten staatlichen Gemeinwesen 
waren, so bestanden auf dem nordamerikani-
schen Kontinent zunächst die aus den Kolo-
nien hervorgegangenen Einzelstaaten. Der 
„Generalkongreß" war auf das Wohlwollen 
der Einzelstaaten angewiesen; er konnte zwar 
beraten, beschließen und empfehlen, verfügte 
jedoch über keine Möglichkeiten, die Durch-
führung seiner Entscheidungen durch die Ein-
zelstaaten zu verlangen, zu kontrollieren oder 
zu erzwingen. Die Einzelstaaten zeigten auch 
keine Bereitschaft, der sich allmählich bilden-
den Zentralgewalt irgendwelche Befugnisse 
einzuräumen.
Franklin legte am 21. Juni 1775 dem General-
kongreß, schließlich nur noch Kongreß ge-
nannt, einen Entwurf vor, der eine Neuord-
nung und Kompetenzzuweisung der Zentral-
gewalt vorsah. Der Kongreß sollte dadurch 
das Recht erhalten, allgemeine, für die Ent-
wicklung der Gesamtheit unerläßliche Anord-
nungen zu verabschieden. Die vollziehende 
Gewalt dafür sollte durch einen Exekutivrat 
ausgeübt werden, der vom Kongreß aus seiner 
Mitte bestimmt werden sollte. Nur zögernd 
trat der Kongreß an die Empfehlungen zur 
Verbesserung und Stärkung der Zentralgewalt 
heran. Am 11. Juni 1776 beschloß er, den Plan 
für eine Union der Einzelstaaten von einem 
Ausschuß ausarbeiten zu lassen. Dieser 
legte nach einem Monat bereits einen Entwurf 
vor, der Elemente des Vorschlages Franklins 
enthielt. In 39 Sitzungen beriet der Kongreß 
den Entwurf, den er nach Vornahme zahlrei-
cher Abänderungen am 15. November 1777 
verabschiedete. Die Spannungen zwischen 
Nord- und Südstaaten, zwischen Küsten- und 
Binnenstaaten, zwischen großen und kleinen 
Einzelstaaten hatten sich bereits bei den Be-
ratungen bemerkbar gemacht. Sie verhinder-
ten die Entfaltung der geplanten Konfödera-
tion. Die einzelnen Bundesstaaten nahmen 
zwischen 1778 und 1781 die Bundesartikel an. 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Frie-
dens von Paris zwischen den ehemaligen briti-
schen Kolonien in Nordamerika und Großbri-
tannien am 3. November 1783 bestand in Nord-
amerika eine lose Vereinigung der Einzelstaa-
ten, die sich jedoch als völlig unzureichend er-



wies. Versuche, durch Verbesserungsvor-
schlage die besonders nachteiligen Schwierig-
keiten zu beheben, waren erfolglos. Im Besitz 
der Unabhängigkeit vom ehemaligen Mutter-
land und der uneingeschränkten Verfügungs-
gewalt über den gesamten Kontinent vom At-
lantik bis zum Missouri mußten die Konföde-
rierten Staaten Nordamerikas eine Regie-
rungsform finden, entwickeln und verabschie-
den, die sowohl die zahlreichen Gegensätze 
und Eigentümlichkeiten berücksichtigte als 
auch die für die Weiterentwicklung aller Ein-
zelstaaten unentbehrliche Zentralgewalt mit 
den erforderlichen Rechten ausstattete.

Die Lösung dieses Problems, wegweisend nicht 
nur für die verfassungsrechtliche Entwicklung 
der Vereinigten Staaten von Amerika, war 
dem Konvent von Philadelphia, der im Mai 
1787 zusammentrat, aufgetragen. Dieser wähl-
te George Washington zu seinem Präsidenten 
und beriet auf der Grundlage zahlreicher Vor-
schläge und Entwürfe eine neue politische 
Ordnung, wobei es in erster Linie um die 
Zurückdrängung der Einzelstaaten zugunsten 
der zu schaffenden Bundesgewalt ging.

Die Meinungen stießen hart aufeinander. Die 
Alternative lautete: eine „wirklich nationale, 
das heißt zentrale Regierung oder einen ohn-
mächtigen Bund der einzelnen Staaten" oder 
— nach den erst danach allgemein üblich ge-
wordenen Bezeichnungen benannt — einen 
Bundesstaat oder einen Staatenbund zu schaf-
fen. Nicht wenige Streitfragen wurden durch 
Kompromisse zwischen den vorliegenden „Plä-
nen", vor allem zwischen dem „Virginia-
Plan" und dem „New Jersey-Plan" entschie-
den; so war die Teilung der Vertretung bei 
der Bundesgewalt zwischen dem Oberhaus und 
dem Unterhaus, zwischen Senat und Repräsen-

tantenhaus einer der zahlreichen Kompro-
misse. Gerade dieser bedeutet eine wesent-
liche Verschiebung der Verhältnisse zugunsten 
der Bundesgewalt: „Mit der Schaffung des 
Unterhauses, in dem das Volk seine Vertre-
tung fand, und das so für das amerikanische 
Volk die Bedeutung gewann, die die Gesetz-
gebende Versammlung jedes Einzelstaates für 
seine Bevölkerung schon immer besessen 
hatte, war eine entscheidende Änderung ge-
geben: Der Übergang vom Staatenbund zum 
Bundesstaat war vollzogen. Gleichzeitig aber 
war im Senat das dem Staatenbund wesent-
liche Prinzip der Gleichheit unter den Staaten 
aufrecht erhalten. Die Befugnis des Kongresses 
wurde namentlich in Steuern und Handels-
angelegenheiten erweitert, vor allem aber gab 
man ihm die Mittel, seinen Willen durchzu-
setzen. Die vollziehende Gewalt erhielt jetzt 
ein Oberhaupt; um ihre Unabhängigkeit von 
der Gesetzgebenden Gewalt zu gewährleisten, 
sollte der Präsident von einer Versammlung 
von Wahlmännern, aufgestellt von den Ge-
setzgebenden Versammlungen der Einzelstaa-
ten, mit Stimmenmehrheit gewählt werden." 
Ein oberster Gerichtshof wurde vorgesehen. 
Der Kongreß erhielt auch die Befugnis, bei 
Vorlage bestimmter Voraussetzungen Unter-
gerichte einzurichten.
Der Konvent von Philadelphia schuf die bis 
heute geltende amerikanische Verfassung. 
Diese versuchte die Aufhebung der die Kon-
föderation lähmenden Spannung zwischen den 
Einzelstaaten und der Bundesgewalt durch die 
Teilung der Souveränität zwischen Oberstaat 
und Gliedstaaten. Der verabschiedete Entwurf 
der Verfassung wurde den Einzelstaaten zur 
Prüfung und Annahme zugesandt. Die Einfüh-
rung der neuen Verfassung sollte erfolgen, 
wenn sich neun Staaten für sie aussprachen.

2. Ansichten und Argumente

In allen Staaten, vor allem in Massachusetts, 
Virginia und New York, kam es für und 
wider die neue Verfassung zu leidenschaft-
lichen Auseinandersetzungen, die sich in Flug-
schriften, Zeitungsartikeln und Büchern nie-
derschlugen. Sowohl die Gegner des Ver-
fassungsentwurfes des Konvents von Phila-
delphia, die „ Antifederalists", als auch dessen 
Befürworter, die „Federalists", versuchten, 
ihre Landsleute auf ihre Seite zu ziehen. In 
den Zeitungen „Daily Advertiser", „Intepen-
dent Journal" und „New York Pacet" erschie-

des Sammesbandes „The Federalist"

nen Artikel, die sich ausführlich und ein-
gehend mit dem Verfassungsentwurf von 
Philadelphia und mit den Einwänden seiner 
Gegner befaßten. Ihre Verfasser waren Alex-
ander Hamilton, James Madison und John 
Jay. Von den 85 Artikeln, die in den drei 
genannten Zeitungen vom Oktober 1787 bis 
zum Mai 1788 erschienen, werden bei 51 Ha-
milton, bei 14 Madison und bei 5 Jay als 
Autoren angenommen. Bei 15 Aufsätzen ist 
es unsicher, ob sie von Hamilton oder von 
Madison geschrieben wurden. Diese 85 Auf-



sätze wurden bereits im Jahre 1788 zusam-
mengefaßt unter dem Titel „The Federalist 
in New York ve 59röffentlicht ).
„The Federalist" hatte zwar nachhaltigen Ein-
fluß auf die Entwicklung des Gedankens des 
Bundesstaates in Deutschland, blieb jedoch 
in der Diskussion über den Föderalismus un-
berücksichtigt und unerwähnt. Ein Grund dafür 
dürfte das Fehlen einer Übersetzung gewesen 
sein. Felix Ermacora legte 1958 eine deutsche 
Ausgabe vor, womit der Zugang zu dem für 
das Verständnis der Entwicklung des föde-
rativen Gedankens unerläßlichen Werk er-
leichtert ist60 ). Ermacora versah die deutsche 
Ausgabe mit einer ausführlichen Einleitung 
und genauen biographischen Angaben über 
die drei Autoren von „The Federalist".

59) Vgl. den Literaturbericht G. Negri, II Federalista 
nella letteratura politico - giuridica, in der ita-
lienischen Ausgabe von „The Federalist": A. Ha-
milton — J. Jay — J. Madison, II Federalista. In-
troduzione di G. Ambrosini, Pisa 1955, S. 611 ff.
60) A. Hamilton, J. Madison und J. John, Der Fö-
deralist, hrsg. v. F. Ermacora, Wien 1958.

Alexander Hamilton (1757—1804) war lange 
Zeit Adjutant und Privatsekretär George 
Washingtons. Während dieser Tätigkeit er-
hielt er Einblicke in die Ohnmacht der Zen-
tralregierung der „Konföderation". 1782 
wurde er als Vertreter New Yorks in den 
Kongreß gewählt, legte jedoch sein Mandat 
wegen der Unmöglichkeit, auf den Kongreß 
Einfluß zu gewinnen, bald nieder. Er gehörte 
der Verfassunggebenden Versammlung von 
Annapolis und dem Konvent von Philadel-
phia an. Als dessen Mitglied hatte er un-
mittelbaren Anteil an der Auseinandersetzung 
über die amerikanische Verfassung. Hamilton 
trat 1789 in die Administration Washingtons 
ein; er übernahm die Leitung des Finanz-
ressorts. 1795 schied er aus der Regierung aus 
und wandte sich erneut seinem Anwaltsberuf 
zu. Von 1798 bis 1800 war er Generalinspek-
teur der Armee. Hamilton starb an den Folgen 
eines Duells. Mehr als die Hälfte der in dem 
Sammelband „The Federalist" vereinigten 
Aufsätze stammen von ihm.
James Madison (1751—1836) schloß sich sehr 
früh der amerikanischen Unabhängigkeits-
bewegung an. Als Delegierter Virginias nahm 
er an der Versammlung von Annapolis und 
am Konvent von Philadelphia teil. Sein „Jour-
nal of the Federal Convention", 1840 erstmals 
veröffentlicht, ist der zuverlässigste zeit-
genössische Bericht über die Verfassungsbera-
tungen von Philadelphia. Madisons Einfluß 
darauf war so groß, daß er gerne als der Bau-*

meister der amerikanischen Verfassung 
apostrophiert wird. Unter Präsident Thomas 
Jefferson, von 1801 bis 1809, war Madison 
Secretary of State, Außenminister, danach, 
von 1809 bis 1817, war er Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika.
John Jay (1745—1825) wandte sich als Anwalt 
sehr früh dem politischen Leben zu. Er war 
ein leidenschaftlicher Befürworter einer 
raschen Verabschiedung der Unabhängigkeits-
erklärung. Zum Abschluß des Friedensvertra-
ges von Paris weilte er von 1782 bis 1784 in 
der französischen Hauptstadt. Bei seiner Rück-
kehr wurde er Staatssekretär für auswärtige 
Angelegenheiten. Auf Grund seiner Erfahrun-
gen und Einsichten sprach er sich für die föde-
rative Lösung der amerikanischen Bundes-
gewalt aus. 1795 wurde er Gouverneur des 
Staates New York, im Jahre 1809 zog er sich 
aus dem öffentlichen Leben zurück und lehnte 
auch eine Kandidatur für die Wiederwahl 
zum Gouverneur des Staates New York oder 
eine Wiederernennung zum Chief Justice, 
ein Amt, das er mehrere Jahre innegehabt 
hatte, ab.
Die in „The Federalist" gesammelten 85 Auf-
sätze dieser drei Politiker der ersten Stunde 
der Geschichte der Vereinigten Staaten von 
Amerika müssen zwar aus der Situation ihrer 
Abfassung heraus verstanden werden, sind 
jedoch darüber hinaus von grundsätzlicher 
Bedeutung, weil sie das Problem eines zu-
sammengesetzten Staates und die Frage der 
Teilung der Souveränität am Beispiel der Ver-
einigten Staaten von Amerika behandeln. 
Darüber hinaus greifen die Beiträge von „The 
Federalist" so ziemlich alle Angelegenheiten 
des öffentlichen Lebens — Ideen, Vorstellun-
gen, Forderungen, Formen und Möglichkeiten 
— auf. Sie gehen von der amerikanischen 
Situation aus und kehren zu dieser immer 
wieder zurück, schweifen jedoch zu Darstel-
lungen geschichtlicher Vorgänge, auf die sie 
bei Begründung und Erläuterung ihrer Auf-
fassungen Bezug nehmen, ab. In ihrem Mittel-
punkt steht das Bestreben, die im Verfas-
sungsentwurf von Philadelphia geschaffene 
politische Ordnung zu erklären, zu rechtfer-
tigen und zu verteidigen. Die Absicht war für 
die drei Verfasser Anlaß, sich eingehend mit 
Vor- und auch Nachteilen des föderativen 
Systems auseinanderzusetzen.
Alexander Hamilton betonte bei der Beschrei-
bung des bundesstaatlichen Zusammenschlus-
ses: „Eine starke Union ist für Frieden und 
Freiheit der Staaten von größter Wichtigkeit 
als Schutz gegen innere Spaltung und gegen 



Aufruhr. Es ist unmöglich, die Geschichte 
Griechenlands oder Italiens zu lesen, ohne 
von Entsetzen und Abscheu erfüllt zu sein 
über die inneren Kämpfe, von denen diese 
Länder ständig erschüttert wurden, und über 
die rasche Aufeinanderfolge der Revolution, 
die sich in einem Dauerzustand des Pendelns 
zwischen den Extremen der Tyrannei und der 
Anarchie hielten."

Hamilton vertrat im weiteren Verlauf seiner 
Ausführungen die Ansicht, der Gedanke, daß 
eine Föderation sowohl zur Verhinderung von 
Parteikämpfen und zur Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung im Innern als auch zur 
Steigerung der Sicherheit und der Macht nach 
außen nützlich sei, sei nicht neu. Er erinnerte 
vor allem an Ideen von Montesquieu, der 
eine föderative Republik als das Mittel be-
zeichnet habe, um den Bereich der Volks-
regierung zu erweitern und die Vorteile der 
Monarchie mit denen der Republik zu ver-
einigen. Im Anschluß an die Darlegung der 
Darstellungen Montesquieus versuchte sich 
Hamilton an einer allgemein verständlichen 
Bestimmung: „Eine föderative Republik dü
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rfte 
am einfachsten als ein ,Verband von Gemein-
wesen' oder als eine Vereinigung zweier oder 
mehrerer Staaten zu einem Staat zu defi-
nieren sein." Er verwies danach auf die in 
Philadelphia gefundene Lösung der amerika-
nischen Situation: „Die vorgeschlagene Ver-
fassung, in der von einer Abschaffung der 
Regierung der Einzelstaaten keine Rede ist, 
macht diese Staaten zu Bestandteilen des 
souveränen Gesamtstaates, indem sie ihnen 
erlaubt, im Senat direkt vertreten zu sein, 
und sie im Besitz gewisser ausschließlicher 
und sehr wichtiger Anteile an der souveränen 
Macht beläßt." )
In einem anderen Aufsatz führte Hamilton 
die Notwendigkeit des Unterhalts einer Flotte 
als Begründung für die von ihm vertretene 
Union an. Ausführlich legte er die wirtschaft-
lichen Auswirkungen einer engeren Vereini-
gung der amerikanischen Einzelstaaten dar. 
Eingehend untersuchte er die Frage des 
Staatshaushalts in dem zu begründenden 
Bundesstaat, wobei er ursprüngliche Gedan-
ken über das Problem des Finanzausgleiches 
zwischen Oberstaat und Gliedstaat entwik-
kelte. Mit großer Entschiedenheit warb Hamil-
ton um das Verständnis der Wähler; er ver-
sicherte, er habe sich bemüht, „euch meine 
Mitbürger, die Wichtigkeit der Union für eure 
politische Sicherheit und euer Wohlergehen

61) Ebenda, S. 67 f. 

klar und überzeugend vor Augen zu führen. 
Ich habe euch eine Reihe von Gefahren ge-
zeigt, denen ihr ausgesetzt wäret,
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 wenn ihr 
zuließet, daß das heilige Band, welches das 
Volk von Amerika verbindet, zerrissen oder 
gelöst würde, sei es nun durch Ehrgeiz oder 
Habgier, durch Neid oder durch Verdrehung 
der Tatsachen." )

Alle drei Autoren der Sammlung „The Fede-
ralist" legten Wert darauf, ihre Ansichten, 
Forderungen und Empfehlungen geschichtlich 
zu belegen. Sie befaßten sich ausführlich mit 
den Föderationen der Antike, wobei sie bis-
weilen eine sehr eigenwillige, den histori-
schen Gegebenheiten nicht immer gerecht wer-
dende Darstellung der Geschichte des Alter-
tums gaben. Nach Beispielen aus der Antike 
stellten Hamilton und Madison vergleichbare 
Ordnungen der Gegenwart vor. Sie sprachen 
zu

63

nächst von der deutschen Situation, wobei 
sie der zum Ausgang des 18. Jahrhunderts 
allgemein anzutreffenden Klage über die 
Schwäche des Reiches beitraten. Sie versicher-
ten: „Die Geschichte Deutschlands ist eine 
Geschichte von Kämpfen des Kaisers gegen 
die Reichsfürsten und die Länder; von Kämp-
fen der Fürsten und der Länder untereinander; 
von Zügellosigkeit der Starken und Unter-
drückung der Schwachen; von feindlichen Ein-
fällen und von Intrigen ausländischer Mächte. 
Immer wieder wurden Forderungen des Rei-
ches nach Truppen und Geld nicht beachtet 
oder nur zum Teil erfüllt; immer wieder blie-
ben die Versuche, derlei zu erzwingen, ver-
geblich oder lösten Mord und Zerstörung aus, 
wobei die Unschuldigen mit den Schuldigen 
zu leiden hatten, überall herrschten Schwäche, 
Verwirrung und Elend." )

Nach einer eindrucksvollen Schilderung der 
Verhältnisse des Reiches stellten die beiden 
amerikanischen Autoren die Frage, was dieses 
System, das ständig aus den Fugen zu gehen 
drohe, davor bewahrte, gänzlich zu verfal-
len. Sie antworteten darauf: „Die Schwäche 
der meisten seiner Mitglieder, die sich nicht 
auf Gnade und Ungnade fremden Mächten 
ausliefern wollen; die Tatsache, daß sich 
selbst die bedeutendsten Mitglieder gegen-
über den furchterregenden Mächten, von 
denen sie auf allen Seiten umgeben sind, 
schwach fühlen; die gewaltige Macht und der 
Einfluß, die seine Erblande dem Kaiser ver-
leihen, und sein Wunsch, ein System aufrecht-
zuerhalten, das den Ruhm seines Flauses er-

61) Ebenda, S. 98.
63) Ebenda, S. 121.



höht und ihn zum ersten Fürsten Europas 
macht. Aus diesen Gründen bleibt eine so 
schwache und gefährdete Union bestehen. 
Gleichzeitig verhindert die Zentrifugalkraft, 
die zum Wesen der Souveränität gehört und 
die im Laufe der Zeit immer stärker wird, 
jede auf einen wirklichen Zusammenhalt ab-
zielende Reform, und selbst wenn dieses Hin-
dernis überwunden werden könnte, ist nicht 
zu erwarten, daß die Nachbarn eine umstür-
zende Reform zulassen würden, die dem Reich 
jene Kraft und jenes Prestige verleihen 
müßte, die ihm zukommen. Die fremden Na-
tionen waren seit langem an den Vorgängen 
in diesem Land interessiert und haben bei 
zahlreichen Gelegenheiten bewiesen, daß es 
ihre Politik ist, seine Anarchie und Schwäche 
unverändert zu belassen." 64 j Diese Schilde-
rung der deutschen Verhältnisse wurde den 
Bewohnern der amerikanischen Staaten als 
abschreckendes Beispiel einer losen Födera-
tion gegeben.

64) Ebenda, S. 122. 65) Ebenda, S. 167.

Hamilton und Madison erörterten bei der 
Freilegung geschichtlicher Vorbilder die Situa-
tion in Polen, in der Schweiz, in den Nieder-
landen. Sie beschäftigten sich danach erneut 
mit den amerikanischen Verhältnissen. Dabei 
übten sie scharfe Kritik an der amerikanischen 
Konföderation, die unfähig sei, die Staats-
werdung des nordamerikanischen Kontinents 
zu vollziehen. Sie verteidigten dabei die Not-
wendigkeit der Errichtung einer zentralen Re-
gierung mit Handlungsvollmacht und erläu-
terten anschließend die vom Verfassungskon-
vent von Philadelphia angenommene Verfas-
sung, die eine Stärkung der Zentralregierung 
vorsah. Sie wiesen Befürchtungen zurück, die 
Zentralgewalt könnte die Rechte der Einzel-
staaten und der Bürger aufheben oder ein-
schränken. In diesem Zusammenhang beton-
ten sie die Fähigkeit föderativer Ordnung, 
Machtmißbrauch zu verhindern: „Je größer 
der Staat, desto größer die Hindernisse, die 
einer widerrechtlichen Machtergreifung im 
Wege stehen, und desto leichter der Wider-
stand gegen eine solche, vorausgesetzt, daß 
die Bürger sich ihrer Rechte bewußt und ent-
schlossen sind, diese zu verteidigen. In einer 
großen Gemeinschaft ist die nationale Stärke 
des Volkes im Verhältnis zur künstlichen 
Stärke der Regierung größer als in einer klei-
nen, und daher ist das Volk in einer großen 
Gemeinschaft jedem Versuch der Regierung, 
eine Tyrannei aufzurichten, eher gewachsen. 
Aber in einer Föderation — das kann ohne 
Übertreibung ausgesprochen werden— ist das 

Volk völlig Herr seines eigenen Geschicks. Da 
Macht fast immer mit Macht rivalisiert, wird 
die Zentralregierung jederzeit in Bereitschaft 
sein, Übergriffen der Regierungen der Einzel-
starten Einhalt zu tun, und diese wiederum 
werden die gleiche Einstellung gegenüber der 
Zentralregierung an den Tag legen. Das Volk 
wird sein Gewicht in die eine oder andere 
Waagschale werfen und dadurch unweigerlich 
die Entscheidung herbeiführen. Wenn die eine 
Macht seine Rechte zu beeinträchtigen sucht, 
wird es sich der andern bedienen und sie 
wie
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der erobern. Wie weise wäre es, wenn das 
Volk an einer Union festhielte, die ihm einen 
Vorteil bewahrt, der gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann." )
Eingehend befaßten sich die diesem Beitrag 
folgenden Darlegungen von „The Federalist" 
mit Einzelfragen der angestrebten bundes-
staatlichen Ordnung. Die durch die verfas-
sungsrechtliche Situation bedingte Ordnung 
der Streitkräfte wurde ausführlich beschrieben 
und die Verteilung der Staatseinnahmen an-
schaulich dargestellt. Ein Finanzausgleich 
sollte die finanzielle Bewegungsfähigkeit so-
wohl des Bundes als auch der Einzelstaaten 
sicherstellen. Untersuchungen aller denkbaren 
politischen, militärischen und wirtschaftlichen 
Situationen, für die entweder allgemeine Er-
wägungen oder aber detaillierte Axiome an-
geboten werden, schlossen sich an. Dabei 
wurden die entwickelten grundsätzlichen 
Überlegungen über die Beziehungen zwischen 
Bund und Einzelstaaten variiert, akzentuiert 
und artikuliert. Das Ergebnis ist eine Summe 
politischer, wirtschaftlicher und menschlicher 
Einsichten und Erkenntnisse in die Bedürf-
nisse, Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
des politischen Lebens in erster Linie, jedoch 
nicht nur der Vereinigten Staaten von 
Amerika.
„The Federalist" ist ein Zeugnis der Ent-
stehung einer klassischen Demokratie, ein 
Manifest des politischen Denkens, eine Magna 
Charta föderativer Vorstellungen. Carl J. 
Friedrich bemerkt über dessen Bedeutung für 
die verfassungsgeschichtliche Entwicklung der 
Vereinigten Staaten von Amerika: „Der .Fe-
deralist' bringt eigentlich keine Anordnung 
der von dem Konvent entwickelten föderali-
stischen Konzeption, sondern ist vielmehr 
eine gründliche sie ergänzende Analyse. Aus 
diesem Grund haben sich auch seither die 
Gerichte in Amerika auf den .Federalist' als 
den wichtigsten Kommentar zur Verfassung, 



in dem die wesentlichsten Hinweise für die 
Interpretation schwieriger Verfassungsklau-
sein zu finden sind, bezogen. Die Autoren des 
Federalist hatten es sich zur Aufgabe ge-

macht, ,die folgenden Punkte zu behandeln: 
— Den Nutzen der Union lür die politische 
Prosperität — die Unzulänglichkeit der be-
stehenden Konföderation im Hinblick auf den 
Fortbestand der Union — die Notwendigkeit, 
eine Regierung zu schaffen, die zumindest mit 
der gleichen Energie wie die vorgeschlagene 
dieses Ziel verfolgt — die Übereinstimmung 
der vorgeschlagenen Verfassung mit den 
wahren Grundsätzen republikanischer Regie-
rungsweise — die Analogie zu der jeweiligen 
Staatsverfassung — und schließlich — die zu-
sätzliche Sicherheit, welche die Annahme die-
ser Verfassung für den Fortbestand dieser 
Staatsform, der Freiheit und Prosperität be-
deutet.' Sicherheit, Freiheit, Prosperität — das 
sind die Ziele des neuen Föderalismus. Daher 
sind die ersten zehn Kapitel dieses Buches 
den .Gefahren durch fremde Mächte und Ein-
flüsse', den ,aus Unstimmigkeiten zwischen 
den Staaten erwachsenden Gefahren' und der 
.Union als Schutz gegen Streitigkeiten und 
Aufruhr im Innern' gewidmet. Frieden nach 
außen und Frieden nach innen — das waren 
die beherrschenden Aufgaben, mit denen der 
Föderalismus fertig werden sollte. Die Natio-
nalisten waren bereit, darin noch weiter zu 
gehen, als es die Verfassung dann getan hat. 
Drei der fähigsten Nationalisten, nämlich die 
Verfasser des Federalist, waren daher durch-
aus entschlossen, das in d
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er Verfassung vor-
geschlagene föderative System als das abso-
lute Minimum zu bezeichnen. In diesem Zu-
sammenhang ist es interessant, sich daran zu 
erinnern, daß die Verteidigung gegen Bedro-
hungen der eigenen Sicherheit seit eh und je 
der bedeutsamste und wichtigste Faktor ge-
wesen ist, der einen Föderalisierungsprozeß 
ausgelöst hat. Aber nur dort, wo der Wille 
zur Freiheit ebenfalls sehr stark ist, wird die 
Verfassung föderalistisch gestaltet. Im übri-
gen behauptete man von der amerikanischen 
Verfassung nicht, daß sie vollkommen, son-
dern nur, daß sie gut sei, in Zukunft jedoch 
abgeändert und ergänzt werden könne." )
Die in „The Federalist" geäußerten Ansichten 
blieben nicht unwidersprochen. Beispielhaft 
für die Auseinandersetzungen darüber ist die 

Korrespondenz Turgot—-Adams. Der französi-
sche Staatsmann Robert Turgot (1727—1781) 
schrieb 1778 einen langen Brief an Dr. Price, 
in dem er die amerikanische Teilung der Ge-
walten verwarf und die Notwendigkeit der 
Zentralisierung der Macht nachzuweisen be-
müht war. John Adams (1735—1826), der 
zwei
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te Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, schrieb als Erwiderung eine umfang-
reiche „Defence of the Constitutions of Govern-
ment of the United States of America" ), in 
dem er nicht nur die Demokratie, sondern auch 
die föderative Struktur der Vereinigten Staa-
ten von Amerika verteidigte.

Die Auffassung, die Vereinigten Staaten von 
Amerika seien ein Bundesstaat, wurde von 
John C. Calhoun (1782—1850) 68 ) leidenschaft-
lich bestritten. Calhoun, ein in vielen Positio-
nen tätiger Politiker, wurde schließlich Ver-
treter südstaatlicher regionaler Interessen. 
1828 schrieb er die „South Carolina exposition" 
als Protest gegen den Bundes-Zolltarif, die die 
Nullifikationsbewegung auslöste. In dieser 
Schrift und in späteren Veröffentlichungen, 
vornehmlich in der Studie „A Disquisition on 
government", vertrat er die Ansicht, die Staa-
ten seien in der Union lediglich ein Bündnis 
eingegangen und hätten die absolute Souve-
ränität über die Verfassung behalten. Er 
wandte sich gegen die Meinung, die Souverä-
nität könne geteilt werden. Sie sei ein ge-
schlossenes Ganzes, eine Einheit, sie zu teilen 
hieße sie vernichten. Da geteilte und doppelte 
Souveränität widerspruchsvoll seien, bleibe 
nur eine dritte Möglichkeit übrig, den Staa-
ten oder der Union die Souveränität zuzu-
schreiben. Calhoun verneint den Staatscharak-
ter der Union und behauptet die Souveränität 
der Einzelstaaten. Indem er „die Möglichkeit 
eines nicht souveränen Staates leugnet, leug-
net er dadurch die Möglichkeit eines Bundes-
staates überhaupt, dessen einzige logische 
Grundlage in der Existenz nichtsouveräner 
Staaten liegt".

66) G. J. Friedrich, Ursprung und Entwicklung des 
Begriffs des Föderalismus in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, in: Zwei Völker im Gespräch. 
Aus der Vortragsarbeit der Amerika-Häuser in 
Deutschland, Frankfurt/Main 1961, S. 41 ff.

In seiner 1872 veröffentlichten Studie „Der 
Bundesstaatsbegriff. Eine staatsrechtliche Un-
tersuchung" wandte Max Seydel die Staats-
lehre des John C. Calhoun auf das Deutsche 
Reich an. Er machte dadurch die amerikanische 
Kontroverse bekannt, erschwerte jedoch 
gleichzeitig das Verständnis des Föderalismus.

67) The Works of John Adams, Vol. IV, Boston 
1851, S. 271 ff.
68) E. G. Elliot, Die Staatslehre John C. Calhouns, 
Leipzig 1903.



3. Beschreibung der Struktur der Vereinigten Staaten von Amerika 
durch Alexis de Tocqueville

Europa war seit 1789 zu sehr mit sich beschäf-
tigt, um den Ereignissen auf dem nordameri-
kanischen Kontinent Aufmerksamkeit zu 
schenken. Weder die angenommene Balance 
zwischen Bundesgewalt und Einzelstaaten noch 
die Ausführungen des Sammelbandes „The 
Federalist" fanden in Europa Beachtung. Auf 
beider Bedeutung verwies der französische 
Publizist und Staatsphilosoph Alexis de Toc-
queville, geboren am 29. Juli 1805 zu Verneuil 
bei Nantes, gestorben am 16. April 1859 zu 
Cannes. Er gilt als einer der größten politi-
schen Denker Frankreichs.

Entscheidend beeinflußt von der streng royali-
stischen Gesinnung seiner Familie nahm Alexis 
de Tocqueville, mehr beobachtend und beschrei-
bend als handelnd und entscheidend, regen 
Anteil an der politischen Entwicklung seiner 
Zeit. Er bereiste als Einundzwanzigjähriger 
Italien, wo ihn die unmittelbare Gegenwart 
der Antike und die soziale Situation im ent-
völkerten Sizilien stark beeindruckten. 1831 
besuchte er aut Veranlassung des ersten Mini-
steriums des Bürgerkönigs Ludwig Phillipp mit 
einem Freund die Vereinigten Staaten von 
Amerika, wo er seinem Auftrag entsprechend 
nicht nur das Gefängniswesen, sondern vor 
allem die politischen und sozialen Verhält-
nisse studierte. Nach dem Ausscheiden aus 
dem Justizdienst unternahm er eine Reise nach 
Großbritannien, wobei er sich mit dem briti-
schen Regierungssystem vertraut machte. 1839 
trat er als Deputierter in die Politik ein, 1848 
wurde er Mitglied der Verfassung- und gesetz-
gebenden Versammlung. Im Jahre 1849 war er 
für fünf Monate französischer Außenminister. 
Nach dem Staatsstreich Louis Napoleons zog 
sich Tocqueville vom politischen Leben zu-
rück. Die Eindrück
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e, Erfahrungen und Erkennt-
nisse seiner Amerikareise legte Tocqueville 
in zwei großen Veröffentlichungen nieder, 
wovon die eine „Das System des Strafvoll-
zuges in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika und seine Verwendungsmöglichkeiten in 
Frankreich" behandelte, die andere Darlegun-
gen „Uber die Demokratie in Amerika" )  ent-
hielt. Die ersten beiden Bände übergab er 1835 
der Öffentlichkeit. 1840 legte er einen dritten 
Band vor.

Tocquevilles Beschreibung der politischen Ord-
nung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hatte einen starken Einfluß auf das Amerika-
bild Europas und vor allem auch auf die Klä-
rung der in voller Entfaltung befindlichen Dis-
kussionen der Begriffe „Staatenbund" und 
„Bundesstaat". Der französische Publizist 
machte die in „The Federalist" niedergelegten 
Auffassungen in Europa bekannt; er entwarf 
ein überzeugendes Bild von Struktur und 
Funktion des amerikanischen Bundesstaates.

Tocqueville gibt, nachdem er die politische 
Ordnung der Vereinigten Staaten von Amerika 
vorgestellt hat, eine eingehende Beschreibung 
der amerikanischen Bundesverfassung, indem 
er zunächst zusammengefaßt deren Entwick-
lung charakterisiert. Danach erläutert er die 
Form der Gewa
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ltenteilung zwischen der Bun-
dessouveränität und der Souveränität der 
Staaten: „Eine Schwierigkeit mußte das Den-
ken der Amerikaner beschäftigen. Es handelte 
sich darum, die oberste Gewalt so aufzuteilen, 
daß die Staaten, welche die Union bildeten, 
sich weiterhin in allem selbst regierten, das 
nur ihre innere Wohlfahrt betraf, ohne daß die 
in der Union verkörperte Gesamtnation auf-
hörte, eine Körperschaft zu sein und für alle 
die Gesamtheit betreffenden Bedürfnisse auf-
zukommen. Eine verwickelte und schwer zu 
lösende Frage." )

Unter Hinweis darauf, daß es unmöglich war, 
im voraus genau und vollständig den Macht-
anteil der beiden Regierungen, die sich in die 
oberste Gewalt zu teilen hatten, festzulegen, 
bemerkt Tocqueville: „Die Pflichten und 
Rechte der Bundesregierung waren einfach und 
ziemlich leicht zu umschreiben, denn die Union 
war gebildet worden, um einigen großen all-
gemeinen Bedürfnissen zu entsprechen. Die 
Pflichten und die Rechte der Staaten dagegen 
waren vielfältig und verwickelt, denn diese 
Regierung erfaßte auch alle Einzelheiten des 
sozialen Lebens. Man umschrieb also sorgfältig 
die Befugnisse der Bundesregierung und 
erklärte, daß alles, was nicht in dieser Um-
schreibung enthalten war, unter die Souve-
ränität der Staatenregierung falle. So blieb 
die Regierung der Staaten das gemeine Recht; 
die Bundesregierung war Ausnahme."

70) Ebenda, Bd. 1, S. 128 f.
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Tocqueville fährt dann fort: „Da man voraus-
sah, daß sich in der Praxis Fragen hinsichtlich 
der genauen Grenzen dieser Ausnahmeregie-
rung erheben könnten und daß es gefährlich 
wäre, die Lösung dieser Fragen den gewöhn-
lichen, in den verschiedenen Staaten von die-
sen selbst geschaffenen Gerichten zu überlas-
sen, schuf man ein hohes Bundesgericht, einen 
einzigartigen Gerichtshof, dessen eine Befug-
nis darin bestand, zwischen den beiden Neben-
buhler-Regierungen die Gewaltenteilung 

71

zu 
sichern, so wie die Verfassung sie begrün-
det." )

Im Anschluß an die Skizzierung der Entste-
hung der Gewaltenteilung zwischen der Bun-
dessouveränität und der Souveränität der 
Staaten legt Tocqueville die Zuständigkeiten 
der Bundesregierung dar. An die Spitze dieser 
Beschreibung stellt er die Bemerkung: „Die 
Völker unter sich sind nur Einzelwesen. Eine 
Nation bedarf vor allem einer einzigen Regie-
rung, um dem Ausland gegenüber in günstiger 
Stellung auftreten zu können." Nach der Be-
schreibung der der amerikanischen Zentral-
regierung zustehenden Rechte versicherte Toc-
queville: „Die Vereinigten Staaten bilden nicht 
nur eine Republik, sondern auch einen Bundes-
staat. Die nationale Obergewalt ist in mancher 
Hinsicht zentralisierter, als sie es zur gleichen 
Zeit in mehreren absoluten Monarchien Euro-
pas war. Ich werde dafür nur zwei Beispiele 
anführen: Frankreich zählte 13 souveräne Ge-
richte, die in den meisten Fällen das Recht der 
Gesetzesauslegung ohne Berufungsmöglichkeit 
innehatten. Außerdem besaß es bestimmte 
Provinzen, Staatsländer geheißen, die ihre Mit-
wirkung bei der Steuererhebung verweigern 
konnten, nachdem die höchste Staatsgewalt sie 
in Vertretung der Nation angeordnet hatte. Die 
Union hat nur ein einziges Gericht, um das 
Gesetz auszulegen. Ebenso eine einzige gesetz-
gebende Versammlung, die das Gesetz erläßt; 
die von den Vertretern der Nation beschlos-
sene Steuer ist für alle Bürger verbindlich. 
Die Nation ist also in diesen zwei wesent-
lichen Punkten stärker zentralisiert als die 
französische Monarchie es war; gleichwohl ist 
die Union für eine Vereinigung verbündeter 
Republiken. In Spanien besaßen gewisse Pro-
vinzen die Befugnis, eine ihnen gemäße Zoll-
ordnung zu schaffen, eine Befugnis, die ihrem 
Wesen nach der nationalen Hoheit zukommt. 
In Amerika hat der Kongreß allein das Recht, 
die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten 
zu regeln. Die Bundesregierung ist demnach 

in diesem Punkt zentrali
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sierter als die des 
Königreichs Spanien." )

Danach geht Tocqueville auf die gesetzgeben-
den Befugnisse ein, wobei er erneut die Bezie-
hungen zwischen dem Bund und den Gliedstaa-
ten anspricht. Er verweist auf die bei der Ent-
stehung der Vereinigten Staaten von Amerika 
vorhandenen Richtungen. Deren eine wollte 
aus der Union ein Bündnis unabhängiger Staa-
ten machen, die andere war bestrebt, die Ein-
wohner der einstigen Kolonien zu einem ein-
zigen Volk zusammenzufassen. Tocqueville ist 
der Ansicht, das Ergebnis der Auseinander-
setzung darüber habe sich im Charakter und 
in der Form der Volksvertretungen nieder-
geschlagen. Vor den damit verbundenen 
Schwierigkeiten verschließt er keineswegs 
die Augen. Er verweist auf die ungleich-
wertige Vertretung der einzelnen Staaten in 
Senat und Repräsentantenhaus: „Als Ergebnis 
dieser Ordnung hat der Staat New York im 
Kongreß 40 Abgeordnete und nur zwei Sena-
toren. Der Staat Delaware 2 Senatoren und 
nur 1 Abgeordneten. Der Staat Delaware ist 
also im Senat dem Staat New York gleich-
gestellt, während dieser im Repräsentanten-
haus 40mal mehr Einfluß hat als jener. So 
kann es vorkommen, daß die Minderheit der 
Nation, wenn sie im Senat überwiegt, den 
Willen der Mehrheit, der in der anderen Kam-
mer zum Ausdruck kommt, vollständig lähmen 
kann; was dem Geist der verfassungsmäßigen 
Regierung entspricht."

Tocqueville benutzt die Gelegenheit zu einer 
allgemeinen Bemerkung: „Die Zeit läßt im 
gleichen Volke auf die Dauer stets unter-
schiedliche Interessen entstehen und bekräf-
tigt verschiedenartige Rechte. Handelt es sich 
alsdann um die Schaffung einer gemeinsamen 
Verfassung, bildet jedes dieser Interessen und 
Rechte ebenso viele natürliche Hindernisse, 
die sich der völlig folgerichtigen Durchführung 
irgendeines der politischen Grundsätze ent-
gegenstellen. Nur wo Gesellschaften neu ge-
schaffen werden, kann man daher in den Ge-
setzen völlig logisch vorgehen. Falls ihr ein 
Volk seht, das sich dieses Vorzugs erfreut, 
haltet es deshalb nicht vorschnell für weise; 
denkt eher daran, daß es jung ist. Im Zeit-
punkt, da die Bundesversammlung geschaffen 
wurde, bestanden bei den Angloamerikanern 
nur zwei einander völlig entgegengesetzte 
Richtungen: Der Anspruch auf Eigenpersön-
lichkeit für die Einzelstaaten, der Anspruch auf 
Einheit für das ganze Volk; und man mußte
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sich mit einem Ausgleich begnügen." Nach 
weiterer Erörterung der Auswirkunge

73

n dieses 
Gegensatzes betonte Tocqueville: „Das Ziel 
der Bundesverfassung war nicht die Beseiti-
gung, sondern lediglich die Einschränkung der 
Einzelstaaten." )
Im Rahmen seiner Beschreibungen kommt Toc-
queville immer wieder auf diesen für die ame-
rikanische Geschichte und Politik bestimmen-
den Gegensatz zwischen dem Recht der Bun-
desgewalt und dem Recht der Gliedstaaten zu-
rück. Um sich seinen Lesern verständlich zu 
machen, vergleicht er die Stellung des Präsi-
denten der Vereinigten Staaten von Amerika 
mit der Position des Königs von Frankreich. 
Er spricht davon, daß in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika die vollziehende Gewalt be-
schränkt und eine Ausnahme wie die Souve-
ränität selbst, in deren Namen sie handle, sei. 
In Frankreich erstreckte sie sich wie diese auf 
alles.
Anschließend betonte Tocqueville: „Die Ame-
rikaner haben eine Bundesregierung; wir 
haben eine nationale Regierung." Er fügt die-
ser Feststellung hinzu: „Das ist ein erster 
Grund für die Unterlegenheit, die sich aus der 
Natur der Dinge selbst ergibt. Aber es ist nicht 
der einzige. Der zweitwichtigste ist der: genau-
genommen läßt sich die Souveränität begriff-
lich als das Recht zur Gesetzgebung bezeich-
nen." Tocqueville weist darauf hin, daß der 

König von Frankreich Teil des Souveräns ist, 
da nur die Gesetze gelten, wenn er ihnen 
Gesetzeskraft verleiht. Er sei außerdem Voll-
strecker der Gesetze. Der Präsident der Ver-
eini
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gten Staaten von Amerika sei ebenfalls 
Vollstrecker der Gesetze, aber er wirke bei 
ihrer Schaffung nicht mit, da er durch die Ver-
weigerung seiner Zustimmung die Geltung der 
Gesetze nicht verhindern könne. „Er ist also", 
versichert Tocqueville, „kein Teil des Souve-
räns; er ist nur dessen Vertreter." )
Tocqueville kommt im Laufe seiner Darlegun-
gen immer wieder auf die geschichtlich ver-
anlaßte Beschränkung und Behinderung der 
öffentlichen Gewalt in Amerika zurück. Er ist 
davon beeindruckt und ist auch überzeugt, daß 
diese Form, deren Nachteile und Mängel er 
offen ausspricht, wegen der damit verbunde-
nen größeren Freiheit für das Individuum 
wachsende Bedeutung haben werde. Seine 
Erwartungen blieben nicht unerfüllt.
Tocqueville vermittelte Europa den Zugang 
zum Katechismus des amerikanischen Föde-
ralismus, zu „The Federalist", und zu der 
Struktur der amerikanischen Demokratie. 
Europa beschäftigte sich vornehmlich im zwei-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts mit beiden 
Veröffentlichungen — mit „The Federalist" 
und mit „De la Democratie en Amerique". Die 
Schilderung Tocquevilles wurde bekannter als 
die Wahlkampfschrift „The Federalist".

4. Deutsche Ansichten über „The Federalist"

Der in Tübingen und Heidelberg tätige Staats-
rechtslehrer Robert von Mohl (1799—1875) 
sprach in seiner dreibändigen Darstellung 
„Geschichte und Literatur der Staatswissen-
schaften", deren erster Band 1855 erschien, 
mit Worten höchster Anerkennung von „The 
Federalist". Er rühmte dem Sammelband nach, 
er sei nicht nur eine der merkwürdigsten ge-
schichtlichen Urkunden Amerikas, sondern 
noch mehr eine eigentliche große Tat, und 
betonte, das Werk habe nicht nur eine zeit-
bedingte Aufgabe, sondern auch eine darüber 
hinausgreifende wissenschaftliche Bedeutung. 
Mohl bemerkt anschließend: „Die Teilnahme 
an der vortrefflichen Arbeit erlosch nämlich 
nicht mit der unmittelbaren Veranlassung; son-
dern es bildeten die gesammelten und seitdem 
in kaum zählbaren Auflagen immer wieder 
gedruckten Abhandlungen bald die berühm-

testen und benütztesten theoretischen Schrif-
ten über das amerikanische Staatsrecht. Der 
.Federalist' gilt auch jetzt nicht nur bei der-
jenigen Partei, welche einer möglichst kräfti-
gen Bundesgewalt zugeneigt ist, als eine Art 
von politischen Evangelium, dessen Sätze 
kaum einem Zweifel unterliegen können; son-
dern auch die Gegner erkennen ihn als eine 
Macht, welche die ernstliche Beachtung ver-
dient. Beides nun gewiß in vielen und wichti-
gen Beziehungen mit vollem Recht."
Mohl verwies jedoch auch auf die dem „Fede-
ralist" eigenen Schwächen, indem er betont: 
„Der Federalist ist weder eine wissenschaft-
lich untadlige allgemeine Theorie, sei es der 
repräsentativen Demokratie, sei es einer Bun-
desverfassung; noch ein praktisch ausreichen-
des System des jetzigen positiven Bundes-
rechts der Vereinigten Staaten." Vor allem
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wies Mohl darauf hin, daß im „Federalist" 
die Berücksichtigung der späteren Beziehun-
gen, Ergänzungen und Einrichtungen fehlt.

Mohl faßte sein Urteil über den „Federalist" 
in der Feststellung zusammen: „Faßt man die-
ses alles zusammen, so ergibt sich wohl als 
Endurteil, daß allerdings der .Federalist’ nicht 
nur geschichtlich, sondern auch als Ausle-
gungsmittel unschätzbar ist, und daß er wis-
senschaftlich und schriftstellerisch zu den 
ersten Leistungen auf dem Gebiete der Staats-
wissenschaft gehört: daß er aber, abgesehen 
von theoretischen Mängeln unter den Syste-
men des positiven Rechts, keine bedeutende 
Stelle einnimmt. Und er wird som
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it auch seine 
volle Rechtfertigung finden, wenn er im Vor-
stehenden unter geschichtlichen Quellen auf-
geführt ist. Die Anhänger des Bundesstaates 
haben alle Ursachen, ihn so hoch zu stellen, 
als sie es tun; nur müssen sie sich hüten, ihn 
auch zu Zwecken zu benützen, zu welchen er 
nicht ausreicht. Wer aber kann unter solchen 
Umständen das Werk ohne ein Gefühl der 
Demut wegen Begrenzung der menschlichen 
Kraft in die Hand nehmen? Daß Männer von 
der ungewöhnlichen Begabung wie die Verfas-
ser des .Federalist' nicht im Stande waren, 
die Eigenschaften und Wirkungen ihres eige-
nen, wohl erwogenen, jahrelang erörterten 
Werkes — der Bundesverfassung — auch nur 
für die Dauer der nächsten Generationen voll-
ständig und richtig zu erfassen; so darf sich in 
der Tat keiner mit dauernder Vortrefflichkeit 
einer Unternehmung oder mit unveränderter 
Zufriedenstellung durch eine Schrift schmei-
cheln." )

Siegfried Brie gab in seiner Untersuchung 
„Der Bundesstaat" eine Inhaltsangabe und 
eine Deutung der politischen und verfassungs-
rechtlichen Bedeutung der Aufsatzsammlung 
„The Federalist". Er schrieb: „Die Verfasser 
des .Federalist' verfolgten in ihrer systema-
tischen Erklärung und Rechtfertigung des Ent-
wurfs der gegenwärtigen Konstitution der 
Vereinigten Staaten vornehmlich zwei prak-
tische Gesichtspunkte: einmal wollten sie, 
neben der Notwendigkeit der Union über-
haupt, die wesentlichen Vorzüge der neuen 
Ordnung vor der bisherigen gänzlich verfehl-
ten und verfallenden Konföderation an das 
Licht stellen; dann aber galt es, die gegen die 
Beschlüsse der Konvention von zahlreichen 
Seiten erhobenen Einwürfe und besonders die 

Anklage, daß dieselben nicht einen Bund, 
sondern einen Einheitsstaat herstellen wür-
den, zu widerlegen. In ersterer Beziehung 
hoben Hamilton und Madison übereinstim-
mend nachdrücklich hervor, der große und 
radikale Fehler der Konföderation von 1781, 
welchen dieselbe mit fast allen früheren 
Staatenvereinen teile, bestehe in dem Prinzip 
der Gesetzgebung für Staaten und Regierun-
gen, ,der Souveränität über Souveränitäten'; 
die Autorität der Union, wenn diese lebens-
fähig sein solle, müsse vielmehr unmittelbar 
die einzelnen Bürger ergreifen, die Unions-
gesetze müßten für die Individuen gegeben 
und ohne die Vermittlung der Einzelstaaten 
durchgeführt werden. Gegenüber dem Vor-
wurf, daß der Plan der Konvention einen Ein-
heitsstaat begründe, machte Hamilton ins-
besondere geltend, daß die Gliederstaaten 
alle nicht der Union ausschließlich zugewie-
senen Hoheitsrechte behielten und daß sie 
durch ihre direkte Vertretung im Senat we-
sentliche Faktoren der Nationalsouveränität 
würden; damit aber sei der Begriff der Föde-
rativregierung gewahrt. Ausführlicher ging 
Madison, zur Entkräftung dieses Vorwurfs, 
auf die verschiedenen Hauptseiten der vor-
geschlagenen Verfassung ein; dieselbe sei, 
behauptet er, genaugenommen, weder föde-
ral noch national, sondern eine Mischung von 
beidem: föderal, nicht national, sei die pro-
jektierte Entstehung durch Übereinkunft der 
Einzelstaaten; teils föderal, teils national der 
Ursprung der regelmäßigen Organe der 
Union; national, nicht föderal die regelmäßige 
Art ihrer Wirksamkeit; föderal, nicht national 
die Beschränkung der Unionsgewalt auf be-
stimmte, in der Verfassung genannte Gegen-
stände; nicht ganz national und nicht ganz 
föderal der für Verfassungsänderungen vor-
geschriebene Weg. In ihrer Sphäre, meinte 
Madison, s
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eien die Einzelstaaten ebenso un-
abhängig von der Zentralgewalt, wie diese 
in ihrer eigenen Sphäre von jenen; nichts-
destoweniger erkannte er an, daß ausnahms-
weise die Befugnisse der Unionsgewalt gegen 
die Einzelstaaten als solche sich richteten, 
und erklärte sogar, ebenso wie Hamilton, die 
Bestimmung, daß die Verfassung und die 
verfassungsmäßigen Gesetze und Verträge 
das höchste Gesetz des Landes bildeten, für 
selbstverständlich in jedem Staatenver-
eine." )
In seinem am 25. Oktober 1874 veröffent-
lichten Aufsatz „Bund und Reich" verwies der 
Historiker Heinrich von Treitschke auf die

76) Brie, a. a. O., S. 96 ff.
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Zwangssituation bei der Gründung der Ver-
einigten Staaten von Amerika, wobei er von 
dem im „Kreise hochherziger Patrioten, der 
um Washington sich sammelte", entstandenen 
„rettenden Gedanken" sprach, „eine souve-
räne Bundesstaatsgewalt aufzurichten, die in 
voller Selbständigkeit das Heerwesen, die 
auswärtigen Angelegenheiten und die Han-
delspolitik der Union leiten sollte". Er fügte 
hinzu: „Die Abgesandten der dreizehn Staaten 
traten zu der Konvention von Philadelphia 
zusammen und einigten sich über die neue 
Unionsverfassung; noch blieb übrig, die Ge-
nehmigung der dreizehn souveränen Völker-
schaften für das kühne Werk zu gewinnen. 
In solcher Lage, zur Belehrung der wider-
strebenden Demos von New York, schrieb 
der Genialste der Amerikaner, Alexander 
Hamilton, mit seinen Freunden die klassischen 
Aufsätze des Föderalist, welche den Begriff 
des Bundesstaats in die Wissenschaft einführ-
ten. Hamilton hatte in jenen schweren Jahren 
,den natürlichen Widerwillen der Souverä-
nität gegen jede Oberaufsicht' kennengelernt: 
.eine Souveränität über Souveränitäten, eine 
Regierung über Regierungen ist theoretisch 
ein Unsinn, praktisch ein Quell von Aufruhr 
und Gewalttat'. Aber die kaum erst gegrün-
dete Souveränität der Einzelstaaten war durch 
den Verfassungs-Vorschlag von Philadelphia 
nicht förmlich aufgehoben; die partikulari-
stische Masse hätte einem solchen Opfer nie-
mals zugestimmt. Da bot denn die Lehre von 
der Teilung der Gewalten, welche die gesamte 

Zeit und vornehmlich die Köpfe der Ameri-
kaner beherrschte, dem Anwalt der neuen 
Verfassung einen willkommenen Ausweg. Er 
bewies: unsere Union ist ein zusammengesetz-
ter Staat, a compound republic, ihr Grund-
gesetz aus nationalen und föderalen Elemen-
ten gemischt. In ihr besteht eine zweifache 
Teilung der Gewalten: wie innerhalb jedes 
Einzelstaates gesetzgebende, ausführende und 
richterliche Gewalt getrennt sind, so wird 
andrerseits ein bestimmtes Gebiet politischer 
Geschäfte (die Handelspolitik, das Auswärtige 
usf.) den Einzelstaaten abgenommen und 
der Union übertragen. Die Union wie die Staa-
ten schalten in dem Bereiche ihrer Zustän-
digkeit als Souveräne, gebieten den Bürgern 
unmittelbar, vollführen ihre Beschlüsse durch 
ihre eigenen Beamten, und, fügte Madison 
hinzu, die Staaten sind innerhalb ihrer 
Sphäre ebenso wenig der Union untertan wie 
diese ihnen. So wird dem souveränen Einzel-
staate die Pflicht des Gehorsams gegen eine 
höhere Gewalt erspart und dennoch den Ge-
setzen der Union unweigerliche Befolgung 
gesichert. Diese Theorie, von ihren Urhebern 
unzweifelhaft im guten Glauben aufgestellt, 
war doch zugleich mit großer Weltklugheit 
darauf berechnet, dem Souveränitätsdünkel 
des New Yorker Volkes den Übergang zum 
Bundesstaate als eine nur gelinde Änderung 
annehmbar zu ma
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chen. In der Tat ward die 
neue Verfassung vom Volke genehmigt, sie 
galt den Amerikanern langehin als die Ver-
körperung der Ideen des Föderalist." )

5. Deutsche Urteile über Tocquevilles Werk „Die Demokratie in Amerika

Alexis de Tocqueville wurde zum Verkünder 
der amerikanischen Form der Demokratie. Er 
beeinflußte durch seine verfassungsrechtliche 
und politische Schilderung der in den 
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Ver-
einigten Staaten von Amerika angetroffenen 
Verhältnisse das politische Denken Europas, 
vor allem auch die deutsche Diskussion um 
den Begriff des Bundesstaates. „Tocquevilles 
Wirkung in Deutschland" hat Theodor 
Eschenburg ausführlich beschrieben ). Mit 
seiner Rolle als Vermittler der amerikani-
schen Anschauungen über den Föderalismus 

beschäftigten sich u. a. Robert von Mohl, Hein-
rich von Treitschke und Wilhelm Dilthey.
Robert von Mohl nannte in seinem bereits 
angeführten Überblick über die staatsrecht-
liche und politische Literatur Tocquevilles 
Darlegung ein klassisches Werk. Dabei be-
tonte er, die Schilderung der aus der Demo-
kratie hervorgegangenen und andererseits 
wieder zu ihrer Kräftigung dienenden Staats-
einrichtungen in Gemeinde, Grafschaft und 
einzelnem Staat beweise feinste Beobachtung 
und gründliche Beschäftigung mit dem Ge-
genstand. Namentlich seien in diesem Ab-
schnitt des Buches einige der hauptsächlich-
sten praktischsten Einrichtungen der reprä-
sentantiven Demokratie meisterhaft erörtert, 
so die Verteilung der Gewalt unter vielen, die 
Beseitigung einer zentralisierten Verwaltung 

77) Treitschke, a. a. O., S. 560 f.
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übertragen von H. Zbinden, 2 Bde, Bd. 1, Stuttgart 
1959, S. XVII ff.



bei vollständiger Zentralisation der Staats-
gewalt in der Gesetzgebung, die Erhaltung 
der Verfassung und selbst der Verfassungs-
mäßigkeit der Gesetze durch die Gerichte 
usw.
Im Anschluß daran führte Mohl aus: „Nicht 
ganz dasselbe Lob verdient die Untersuchung 
über das Bundeswesen an sich. Sei es, daß der 
Verfasser sich zu einseitig nur um die demo-
kratische, nicht aber auch genugsam um die 
föderale Seite der Einrichtung bekümmert; sei 
es, was wahrscheinlicher ist, daß er sich über-
haupt mit dem Studium der verschiedenen 
Bundesarten, ihrer Bedingungen und Wirkun-
gen wenig beschäftigt hatte, und ihm somit 
die wesentlichsten Punkte und ihre Bedeutung 
nicht recht klar waren: seine Darstellung ist 
etwas mager dem Stoffe nach und läßt 
manche der wichtigsten Fragen ganz unbe-
rührt. Sicher ist auch hier vieles ganz Rich-
tiges gesagt, z. B. über die Verschiedenheit 
der beiden Häuser des Kongresses, über die 
Stellung des Präsidenten, welche wesentlich 
von der eines konstitutionellen Monarchen 
verschieden sei, über die hohe Stellung und 
die große Wichtigkeit des obersten Gerichts-
hofes usw.; allein gerade den Fragen, welche 
jeder in einem Staatenbündnisse Lebende vor 
allem ins Auge fassen wird, nämlich den Be-
stimmungen über die Regierungsmacht der 
Einheit im Gegensatz gegen die Gliederstaa-
ten, wird nicht die volle Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Hier muß anderwärts Ergänzung ge-
sucht werden.

Vortrefflich sind dagegen wieder die Erörte-
rungen über die staatlichen und gesellschaft-
lichen Folgen der Demokratie im Bundes-
staate. In der einen Hälfte der ersten und in 
der ganzen zweiten Abteilung des Werkes 
wird diesen Wirkungen nach allen Seiten und 
in allen menschlichen Beziehungen nachge-
spürt; und gerade der in diesen Beziehungen 
gezeigte Geist und Scharfsinn hat dem Ver-
fasser den allgemeinen und lauten Beifall ver-
schafft. Allerdings betrifft ein großer Teil der 
hier vorgetragenen Tatsachen und Bemerkun-
gen andere Lebensverhältnisse als staats-
rechtliche; allein auch diese letzteren haben 
ein zum Teile überraschendes Licht erhalten, 
und es ist nicht zu viel gesagt, wenn das rich-
tige Verständnis der Folgen des demokra-
tischen Prinzips für die Bundeszustände auf 
Tocquevilles Erörterungen zurückgeführt 
wird. Er hat die wahre Strömung des öffent-
lichen Lebens in den Vereinigten Staaten 
nachzuweisen verstanden; und namentlich hat 
er das Verdienst, bis zur Gewißheit klar ge-

macht zu haben, daß dem Bundesstaate kei-
neswegs, wie man in Europa gewöhnlich an-
nahm, vom Einbrechen aristokratischer oder 
monarchischer Richtungen Gefahr des Unter-
ganges drohe, sondern vielmehr im Gegen-
teile von einer Überstürzung des demokrati-
schen Geistes. Die Ansichten Tocquevilles 
sind in den Vereinigten Staaten keineswegs 
sämtlich mit Gunst 
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ausgenommen worden, 
wie sich dieses bei der großen Empfindlichkeit 
der Amerikaner gegen jeden Tadel ihrer hei-
matlichen Zustände gar wohl erklärt; und es 
mag auch wohl sein, daß der Ausländer ein-
zelne Erscheinungen falsch aufgefaßt oder 
ihnen eine übertriebene Bedeutung zuge-
schrieben hat. Allein es unterliegt keinem 
Zweifel, daß sein Werk zu denjenigen gehört, 
welche am deutlichsten und am tiefsten in die 
Gründe der staatlichen Zustände und in die 
Bedingungen der einzelnen Einrichtungen 
einführen. Wäre die schwierige Lehre der 
Staatenbündnisse mit mehr Verständnis und 
positiver Kenntnis behandelt, so läge hier 
ein vollendetes Meisterwerk vor." )
Treitschke betont nach ausführlicher Beschrei-
bung des Anlasses und des Inhaltes von 
„The Federalist", seine Gedanken seien erst 
durch Alexis de Tocqueville in Europa ver-
traut geworden. Er bemerkt im Anschluß 
daran: „Sein Werk über die Demokratie 
Amerikas wird in der Geschichte der politi-
schen Ideen für immer eine hervorragende 
Stelle behaupten; denn er zuerst hat den 
romanischen Völkern die Bedeutung der 
Selbstverwaltung erklärt. Doch eine getreue 
Schilderung des amerikanischen Staatslebens 
bietet der geistvolle Franzose nicht; ihm fehlt 
hier, wie heute wohl allgemein anerkannt 
wird, jene eindringliche Sachkenntnis, welc
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he 
sein späteres Buch über das ancien regime 
auszeichnet. Er begnügt sich, die Lehre des 
Föderalist mit romanischer Logik schärfer 
durchzuführen: die Union ist ,eine unvoll-
ständige nationale Regierung', nicht alle 
Zweige des Staatswesens umfassend, aber in 
ihrem verfassungsmäßigen Bereiche souverän 
wie der Einzelstaat in dem seinigen. Beide 
führen ein Dasein für sich (une existence ä 
part), doch besitzt die Union eine überwie-
gende Gewalt (puissance preponderante)." )

Der Philosoph Wilhelm Dilthey (1833—1911) 
spricht in seiner Untersuchung „Der Aufbau 
der geschichtlichen Welt in den Geisteswis-
senschaften" von drei „originalen historischen 

79) Mohl, a. a. O., Bd. 1, S. 565 f.
80) Treitschke, a. a. O., S. 561 f.



Köpfen der Zeit Rankes“. Er versteht darunter 
Ranke, Carlyle und Tocqueville. Von letzte-
rem bemerkt Dilthey: „Er ist der Analytiker 
unter den geschichtlichen Forschern der Zeit, 
und zwar unter allen Analytikern der politi-
schen Welt der größte seit Aristoteles und 
Machiavelli. Wenn Ranke und seine Schule 
mit peinlicher Sauberkeit die Archive aus-
beuteten, um das ganz Europa umspannende 
Geflecht diplomatischer Aktionen in der mo-
dernen Zeit zu erfassen, so dienen Tocque-
ville die Archive für einen neuen Zweck. Er 
sucht in ihnen das Zuständliche, das für das 
Verständnis der inneren politischen Struktur 
der Nationen Bedeutsame: seine Zergliede-
rung ist auf das Zusammenwirken der Funk-
tionen in einem modernen politischen Körper 
gerichtet, und er zuerst hat mit der Sorgfalt 
und Peinlichkeit des sezierenden Anatomen 
jeden Teil des politischen Lebens, der in der 
Literatur, den Archiven und dem Leben selbst 
zurückgeblieben ist, für das Studium dieser 
inneren und dauernden Strukturverhältnisse 
verwertet. Er hat die erste wirkliche Analyse 
der amerikanischen Demokratie gegeben. Die 
Erkenntnis, daß in dieser ,die Bewegung', ,die 
kontinuierliche, unwiderstehliche Tendenz' 
bestehe, eine demokratische Ordnung in allen 
Staaten hervorzubringen, erhob sich in ihm 
aus der Entwicklung der Gesellschaft in den 
verschiedenen Ländern. Diese seine Erkennt-

nis hat sich seitdem durch die Vorgänge in 
allen Teilen der Welt bestätigt. Als echter 
historischer und politischer Kopf sieht er in 
dieser Richtung der Gesellschaft weder einen 
Fortschritt noch etwas in jeder Hinsicht 
Schädliches. Die politische Kunst muß eben 
mit ihr rechnen und in jedem Lande die ihm 
gemäße politische Ordnung dieser Richtung 
der Gesellschaft anpassen. Und in seinem 
anderen Buche drang Tocqueville zuerst in 
den wirklichen Zusammenhang der politischen 
Ordnung Frankreichs im 18. Jahrhundert und 
der Revolution. Eine politische Wissenschaft 
solcher Art gestattete auch Anwendungen auf 
die politische Praxis. Besonders fruchtbar er-
wies sich seine Fortbildung des aristotelischen 
Satzes, daß die gesunde Verfassung jedes 
Staates auf dem richtigen Verhältnis der Lei-
stungen und Rechte beruhe und die Verkeh-
rung dieses Verhältnisses, welche Rechte in 
Privilegien verwandelt, die Auflösung her-
beifuhren müsse. Eine andere bedeutende 
Anwendung seiner Analysen auf die Praxis 
lag in der Erkenntnis der Gefahren einer 
überspannten Zentralisation und in der Ein-
sicht in den Segen der Selbsttätigkeit und 
Selbstverwaltung. So leitete er aus der Ge-
schichte selbst fruchtbare Gene
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ralisationen ab, 
und damit entstand aus einer neuen Analyse 
vergangener Wirklichkeiten ein neues gründ-
licheres Verhältnis zur gegenwärtigen." )

6. Die Bedeutung der amerikanischen Verfassung für die Entfaltung 
des föderativen Prinzips

Die Bedeutung der Konstituierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika für die Ge-
schichte des föderativen Gedankens ist nicht 
gering zu veranschlagen. Die Gründung eines 
neuen Staates, der über eindrucksvolle Ent-
wicklungschancen verfugte, war nur dadurch 
möglich geworden, weil seine innere Ordnung 
zwischen den vor ihm bereits politisch exi-
stenten Provinzen und Staaten und der als 
unerläßlich erachteten Bundesgewalt födera-
tiv geordnet wurde. Ohne Anwendung des 
föderativen Prinzips wäre die Gründung der 
Vereinigten Staaten nur im Verlauf unabseh-
barer militärischer Auseinandersetzungen, die 
einem Staat oder einer Staatengruppe das mili-
tärische Gewicht und die politische Hegemonie 
erbracht hätten, denkbar gewesen.

Das föderative Prinzip ist Voraussetzung, 
Grundlage und Mittel der Konstituierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Tat-

sache machte sowohl auf die Zeitgenossen als 
auch auf die Nachgeborenen größten Eindruck. 
Sie bewies die Lebensfähigkeit des seit Alt-
husius erörterten Strukturprinzips zusammen-
gesetzter Staaten. Sie bestimmte Politiker, 
Staatsrechtslehrer und Publizisten in anderen 
Teilen der Welt, bei der Lösung gleicher oder 
ähnlicher Probleme zu dem gleichen Prinzip 
ihre Zuflucht zu nehmen. Die Konstituierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika stellte 
das föderative Prinzip als einen Grundsatz 
innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Ord-
nungs- und Gesellungsformen zur allgemeinen 
Diskussion. Es dauerte freilich eine längere 
Zeit, bis er allgemeiner Bestandteil des politi-
schen Wissens und des politischen Denkens in 
Europa war.

81) W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen 
Welt in den Geisteswissenschaften, Stuttgart 1958 3, 
S. 104 f.



Dem Namen und der Sache nach machte die 
Gründung der Vereinigten Staaten von Ame-
rika den Föderalismus bekannt. Er wurde 
aber weder der Bezeichnung noch der Sache 
nach zu diesem Zeitpunkt entwickelt oder ent-
deckt. Er war bereits vorhanden, hatte in ein-
zelnen politischen Organisationen auch bereits 
seine Fähigkeit erwiesen, war jedoch noch 
nicht eindeutig bezeichnet. Den Mangel der 
Firmierung und der Popularisierung besei-
tigte die Konstituierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, als sie zur Überwindung der 
entstandenen Meinungsverschiedenheiten sich 
für föderative Prinzipien entschied.

Der amerikanische Föderalismus zeigt wie 
jeder Föderalismus eigene Züge, die nur 
historisch zu erklären und zu verstehen sind. 
Seine Geschichte weist eine Verschiebung 
zugunsten der Bundesgewalt auf — ein Vor-
gang, der sich mit dem Aufstieg der Vereinig-
ten Staaten von Amerika zur ersten Industrie-
und Handelsmacht und zur Weltmacht erklärt. 
Aber auch in der Epoche eines ausgeprägten 
gesamtamerikanischen Selbstbewußtseins be-
hauptet sich der amerikanische Föderalismus 
erfolgreich. Er ist weniger ideologisch als 
praktisch orientiert und angelegt. Die Preis-
gabe föderativer Positionen wird nicht als 
Verrat geheiligter Grundsätze angesehen, ist 
doch dem amerikanischen Föderalismus eine 
bemerkenswerte Beweglichkeit zu eigen, die 

es ihm in der Regel erlaubt, sich rasch und 
ohne verfassungsrechtliche Konflikte den sich 
wandelnden Zeitbedürfnissen anzupassen. Die 
Erprobung des Föderalismus auf dem ameri-
kanischen Kontinent ist vor allem auf Grund 
der Veröffentlichungen von Alexis de Tocque-
ville bestimmend für dessen Erörterung und 
Anwendung.

Zwar entwickelten europäische Politiker, 
Publizisten und Staatsrechtslehrer im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts eigene Anschauungen 
und Auffassungen, sie standen dabei jedoch 
unter dem Eindruck des amerikanischen Bei-
spiels und werteten stets dessen Erfahrungen 
und Erkenntnisse aus.

Der Föderalismus ist weder ein europäisches 
Privileg noch eine amerikanische Erfindung. 
An seiner Entwicklung und Formung wirkten 
sowohl Europa als auch die Vereinigten Staa-
ten von Amerika mit. Seine erste überzeu-
gende Anwendung erfolgte, wie ausgeführt, 
bei der Konstituierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika: Eine bundesstaatliche Ord-
nung wird als angewandter Föderalismus 
nicht nur verstanden, sondern auch bezeich-
net. In dem Sammelband „The Federalist" er-
hält die föderative Struktur ihre erste aus-
führliche Darlegung und Rechtfertigung.

Wird fortgesetzt
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